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Klaus Pesch  
Bürgermeister Der Stadt Ratingen

Die Welt befindet sich im stetigen Wandel. Zurzeit erleben wir eine krisenhafte Zuspitzung des Wandels. 

In immer kürzeren Abständen treten Ereignisse auf, die die Welt, wie wir sie kennen, in ihren Grundfesten 

erschüttern. Kriege, die Erstarkung autokratischer Strukturen, Energie- und Wirtschaftskrisen – all dies 

erfordert zupackendes Handeln auf allen staatlichen Ebenen, und nicht nur dort. Manch anderes tritt in 

einer solchen Situation in den Hintergrund. Schon hört man die provozierende Frage: Können wir es uns 

noch leisten, nachhaltig zu handeln?

Die Antwort darauf kann nur ein klares Ja sein. Selbstverständlich können wir, müssen wir sogar nach-

haltig handeln. Dies schließt nicht aus, dass bei mancher Einzelentscheidung, zumal in einer akuten Not-

lage, zwischen unterschiedlichen, womöglich widerstrebenden Aspekten abgewogen werden muss. Aber 

die Nachhaltigkeit als grundsätzliches Handlungsprinzip darf nicht zur Disposition stehen.

Denn nachhaltig zu handeln, bedeutet, Umwelt und Klima zu schonen, in Frieden mit seinen Nachbarn zu 

leben, für sozialen Ausgleich zu sorgen. Wer nachhaltig handelt, tut unserem Planeten etwas Gutes. Und 

dieses Gute fängt im Kleinen an, bei jedem von uns, in unserem täglichen Leben, in unseren Städten und 

Dörfern.

Auf lange Sicht kann unsere Welt nur fortbestehen, wenn das Prinzip der Nachhaltigkeit weltweit hand-

lungsleitend wird. Deshalb haben die Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung definiert. 

Deshalb hat sich auch Ratingen auf den Weg gemacht, diese 17 SDGs zu verfolgen. Unter der engagierten 

Beteiligung der Stadtgesellschaft wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet und vom Rat der Stadt 

beschlossen. Nun folgt bereits der erste Nachhaltigkeitsbericht, der uns sagt, wo wir stehen. 

Vorwort
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Klaus Pesch

Der Bürgermeister

Regelmäßige Berichterstattung trägt dazu bei, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig ent-

falten aber auch Erfolge ihre motivierende Wirkung. 

Ich danke allen, die sich in diesem Prozess engagiert haben und weiterhin engagieren. Denn „zur dauer-

haften Gewährleistung zukunftsfähiger und gesunder Lebensverhältnisse für alle Menschen“ – wie es in 

Artikel 1 des 2020 geschlossenen Ratinger Pakts für Nachhaltigkeit steht –, müssen wir in unserer Stadt-

gesellschaft an einem Strang ziehen.

7Vorwort
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein zentra-

les Instrument des kommunalen Nachhaltigkeits-

managements, um den Status Quo einer nachhalti-

gen Entwicklung vor Ort zu analysieren. Dieser 

Bericht stellt den aktuellen Stand im Jahr 2024 be-

züglich Nachhaltigkeit in der Stadt Ratingen dar. Ein 

zentraler Bezugspunkt des Berichts ist die Agenda 

2030, die von den Mitgliedsstaaten der Vereinten 

Nationen im Jahr 2015 beschlossen wurde, um eine 

weltweite Transformation in Richtung Nachhaltig-

keit anzustoßen. Diese enthält 17 global gültige 

Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 

Goals, kurz SDGs, siehe Abbildung 1). Als universel-

ler Bezugsrahmen ist die Agenda 2030 auch für 

Deutschland auf Ebene des Bundes, der Länder und 

der Kommunen handlungsleitend. Kommunen 

kommt bei der Umsetzung der SDGs eine zentrale 

Rolle zu, da sich auf der lokalen Umsetzungsebene 

vor Ort die Zielerreichung eines Großteils der ins-

gesamt 169 Unterziele der Agenda 2030 entschei-

det. 

Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen des 

Projekts „Prozesskette Nachhaltigkeit NRW“ (PKN 

NRW) erarbeitet. Im Rahmen des Projekts beglei-

tet die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW 

e.V. (LAG 21 NRW) nordrhein-westfälische Kommu-

nen bei der Entwicklung zentraler Instrumente des 

kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements (Nach-

haltigkeitsstrategien, -berichte und -haushalte). 

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen. In zwei Projektphasen (2023 - 

2024 sowie 2025 - 2026) werden insgesamt 20 Nach-

haltigkeitsstrategien, 10 Nachhaltigkeitsberichte 

und 6 Nachhaltigkeitshaushalte erarbeitet. Dabei 

Abb. 1:	 Die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele © United Nations

Kontext dieses Nachhaltigkeitsberichts
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schließt die LAG 21 NRW an den von ihr mitentwi-

ckelten Standards zu diesen Instrumenten aus dem 

Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“ (GNK 

NRW), dem „Berichtsrahmen nachhaltige Kommu-

ne“ (BNK) des Rates für Nachhaltige Entwicklung 

sowie dem „Kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt 

NRW“ (KNH NRW) an. Die Nachhaltigkeitsberichte 

in dem Projekt wurden nach dem BNK 1.0 erstellt. 

Der im Herbst 2024 veröffentlichte BNK 2.0 (siehe 

unten) konnte dabei aufgrund der parallel laufen-

den Aktualisierung noch nicht berücksichtigt wer-

den. Die beiden BNK-Versionen weisen jedoch gro-

ße Schnittmengen auf, sodass Inhalte aus einem 

Nachhaltigkeitsbericht nach dem BNK 1.0 eine gute 

Grundlage für einen zukünftigen Nachhaltigkeitsbe-

richt nach dem BNK 2.0 bilden. 

Der Nachhaltigkeitsbericht folgt in seiner Struktur 

dem Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK), 

der im Jahr 2021 vom Rat für Nachhaltige Entwick-

lung (RNE) veröffentlicht wurde. Vor dem Hinter-

grund eines fehlenden Berichtsstandards in der 

kommunalen Nachhaltigkeitsberichterstattung hat 

der RNE im Jahr 2020 einen „Multi-Stakeholder-Di-

alog“ mit Vertreterinnen und Vertreter aus kommu-

nalen Spitzenverbänden, Kommunen, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft initiiert, um den BNK zu ent-

wickeln. Die Grundlage hierfür bildete der Deutsche 

Nachhaltigkeitskodex, der sich seit 2011 als freiwil-

liges Instrument zur Darlegung unternehmerischer 

Nachhaltigkeitsleistungen etabliert hat. Bundesweit 

haben in den Jahren 2021 bis 2024 rund 50 Kom-

munen den Berichtsrahmen angewendet. So konnte 

ein Beitrag zur Vereinheitlichung der kommunalen 

Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie übergeord-

net zur Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen auf kommunaler Ebene geleistet werden. 

Im Herbst 2024 wurde der BNK auf der Grundlage 

der Erfahrungen in der kommunalen Praxisanwen-

dung überarbeitet und in einer aktualisierten Ver-

sion (BNK 2.0) neu veröffentlicht. Kommunen, die 

bisher einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem BNK 

1.0 veröffentlicht haben, können niederschwellig 

zukünftig den BNK 2.0 anwenden (siehe oben).

Übergeordnetes Ziel des BNK ist die Förderung 

einer einheitlicheren und transparenteren Nachhal-

tigkeitsberichterstattung in Kommunen. Der BNK 

kombiniert die Vorteile aus einheitlicher Struktur 

und Flexibilität und ist grundsätzlich für Kommu-

nen aller Größenklassen geeignet. Die Nachhal-

tigkeitsberichterstattung wird grundsätzlich als 

Prozess verstanden und folgt einem sog. „Comply-

or-explain-Prinzip“, um die Vergleichbarkeit unter-

schiedlicher Berichte zu erhöhen. Dies bedeutet, 

dass Kommunen entweder zu den gefragten Inhal-

ten berichten oder begründen, weshalb (noch) keine 

konkreten Aussagen getroffen werden können. So 

können Kommunen unabhängig vom momentanen 

Stand mit der Berichterstattung beginnen und da-

ran arbeiten, in zukünftigen Fortschreibungen über 

zusätzliche Bereiche zu berichten. Die Berichter-

stattung kann dabei zum gesamten „Konzern Stadt“ 

unter Einbezug der Eigenbetriebe und Beteiligungs-

unternehmen erfolgen. Insgesamt steht das gegen-

seitige Lernen der Kommunen im Vordergrund. 

Der BNK setzt sich in der Version BNK 1.0 aus 

neun Steuerungskriterien und neun Handlungsfel-
dern zusammen (siehe Abbildung 2). Während die 

Steuerungskriterien die strategische und struktu-

relle Verankerung von Nachhaltigkeit sowie Quer-

schnittsthemen beleuchten, adressieren die Hand-

lungsfelder spezifische Bereiche einer nachhaltigen 

Kommunalentwicklung. Um an Bestehendes an-

zuknüpfen, folgt die Struktur der Handlungsfelder 

den etablierten Themenfeldern im Projekt Global 

Nachhaltige Kommune NRW. Dabei wird eine An-

schlussfähigkeit zu den Globalen Nachhaltigkeits-

Der Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) 
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Prozess zur Erarbeitung des Berichts 

zielen gewährleistet, indem entsprechende Bezüge 

dargestellt werden. Die Steuerungskriterien und 

Handlungsfelder gliedern sich in insgesamt rund 80 

inhaltliche Aspekte, die im Sinne einer Checkliste 

beschreiben, welche Informationen standardisiert 

offengelegt werden sollen. Ausgewählte Good-Prac-
tice Beispiele (z. B. Leuchtturmprojekte) können da-

bei die Nachhaltigkeitsaktivitäten veranschaulichen. 

Die qualitative Berichterstattung über die Aspekte 

wird durch eine quantitative Berichterstattung über 

Indikatoren komplettiert. Diese Indikatoren setzen 

sich aus einem vorgegebenen Indikatoren-Set mit 

ca. 70 Kernindikatoren („SDG-Indikatoren für Kom-

munen“) sowie optional von der Kommune selbst 

gewählten, ergänzenden Indikatoren zusammen. 

Das vorgegebene Indikatoren-Set wurde im Rahmen 

des Projekts „SDG-Indikatoren für Kommunen“ der 

Bertelsmann-Stiftung und Partnern entwickelt. Das 

Projekt zielt darauf ab, geeignete Indikatoren zur Ab-

bildung der SDG-Umsetzung auf kommunaler Ebene 

in Deutschland zu identifizieren. Über ein Online-

Portal (SDG-Portal) werden für alle deutschen Kom-

munen mit mindestens 5.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern Daten bereitgestellt, die aus zentralen 

Quellen flächendeckend verfügbar sind. Insbesondere 

Bereiche mit mangelnder Datenverfügbarkeit können 

im BNK mit den von der Kommune selbstgewählten 

Indikatoren ergänzt werden – und so den kommunen-

spezifischen Kontext berücksichtigen. Die Daten wer-

den dann von der Kommune selbst bereitgestellt.

Für die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsberichte im 

Projekt „Prozesskette Nachhaltigkeit NRW“ werden 

in den Kommunen Arbeitsgremien gebildet und eine 

umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt, um 

die Informationen zu den vielfältigen Berichtsinhal-

ten zu sammeln. Der Prozess umfasst zunächst die 

Bildung eines verwaltungsinternen Kernteams, das 

sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller relevan-

ten Abteilungen der Stadtverwaltung (z.B. Planung, 

Umwelt, Verkehr, Soziales, Gesundheit, Internatio-

nales und Wirtschaftsförderung) zusammensetzt. 

Dieses Vorgehen ermöglicht es, klassische Ver-

waltungsstrukturen zu überwinden und abteilungs-

übergreifende Informationen zusammenzutragen. 

Angesichts der thematischen Breite und Verflech-

tung der SDGs ist diese „horizontale Integration“ 

von entscheidender Bedeutung. Das Kernteam wird 

von ein bis zwei Koordinierenden gesteuert, welche 

die Organisation des Prozesses vor Ort überneh-

men. Mit Hilfe der Bereitstellung von Informationen 

der Kernteam-Mitglieder wird eine systematische 

Bestandsaufnahme vorgenommen, die qualitative 

und quantitative Bestandteile umfasst. Im Rahmen 

der qualitativen Analyse werden alle Kernaktivitä-

ten in der Kommune, die zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung beitragen, zusammengetragen. Dies um-

fasst handlungsleitende Strategien und Konzepte, 

zentrale Maßnahmen, Projekte, Daueraufgaben und 

Programme, aktuelle politische Beschlüsse und 

Zielsetzungen sowie Kooperationen, Netzwerke und 

Organisationsstrukturen. Darüber hinaus werden 

zentrale Erfolge und Ergebnisse der letzten Jahre in 

den verschiedenen Themenbereichen gesammelt. 

Ergänzt wird die Sammlung durch einen begleiten-

den Fragebogen, der durch die Koordination ausge-

füllt wird und die benötigten Informationen für die 

Steuerungskriterien zusammenträgt. Im Rahmen 

der quantitativen Analyse werden zunächst die Da-

ten zum bestehenden SDG-Indikatoren-Set für die 

Kommune ausgewertet. Daran anschließend wer-

den kommunenspezifische, zusätzliche Indikatoren 

ausgewählt und analysiert. Auf der Grundlage der 

Bestandsaufnahme wird zunächst ein Berichtsent-

wurf erstellt. Dieser wird im Kernteam diskutiert, 

auf Lücken geprüft und ergänzt. Nach der finalen 

Prüfung und Abstimmung des Nachhaltigkeitsbe-

richts in der Kommune wird dieser schließlich ver-

öffentlicht. 
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Struktur des Berichts 
Die Darstellung der Inhalte in diesem Bericht folgt 

den neun Steuerungskriterien und neun Hand-

lungsfeldern des BNK. Pro Kapitel werden zunächst 

jeweils die qualitativen Aspekte vorgestellt, die zu-

sätzlich mit Good-Practice Beispielen veranschau-

licht werden. Die gesammelten Aktivitäten werden 

im Text zur besseren Orientierung kursiv hervor-

gehoben. Anschließend werden einschlägige Indi-

katoren dargestellt, über den Zeitraum der letzten 

Dekade analysiert und dabei im Kontext eingebettet 

(z.B. im bundesdeutschen Vergleich, inklusive Ziel-

setzungen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie). 

Insgesamt werden zu den Berichtsinhalten an ge-

eigneten Stellen die Kernbezüge zu den SDGs auf-

geführt, um die Berichterstattung in den Kontext 

der Agenda 2030 zu setzen. 

STEUERUNG  HANDLUNGSFELDER  

01	 Strategie
02	 Schwerpunkte
03	 Ziele und Evaluation
04	 Öffentliche Beteiligung
05	 Verantwortung
06	 Nachhaltige Verwaltung
07	 Vergabe und Beschaffung
08	 Finanzen
09	 Innovation für Nachhaltigkeit

10	 Klimaschutz und Energie
11	 Ressourcenschutz und Klimafolgen

anpassung
12	 Nachhaltige Mobilität
13	 Lebenslanges Lernen
14	 Soziale Gerechtigkeit und zukunftsfähige 

Gesellschaft
15	 Wohnen und nachhaltige Quartiere
16	 Gute Arbeit und nachhaltiges  

Wirtschaften
17	 Nachhaltiger Konsum und gesundes 

Leben
18	 Globale Verantwortung und eine Welt

SDG-Indikatoren für Kommunen

Abb. 2:	 Struktur des Berichtsrahmens nachhaltige Kommune (BNK) © Rat für Nachhaltige Entwicklung
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Stadt Ratingen

Website https://www.stadt-ratingen.de

Anzahl Einwohner*innen Ca. 90.000

Jahr der Veröffentlichung 2024

Kontakt Amt für Kommunale Dienste  
Abteilung Umwelt-, Natur- und Klimaschutz  
Lintorfer Straße 38  
40878 Ratingen  
Email: nachhaltigkeit@ratingen.de 
Telefon: 02102-550-0

Eigenbetriebe, Genossenschaften und  
Beteiligungsunternehmen, die in den Bericht 

einbezogen wurden

•	Stadtwerke Ratingen GmbH
•	Stadtmarketing GmbH
•	Genossenschaft Bürgerenergie-Ratingen eG
•	Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG
•	Sparkassenzweckverband Hilden-Ratingen- 

Velbert

Eckdaten

Einleitung
Ratingen setzt sich für Nachhaltigkeit ein. Mit der 

2024 vom Stadtrat beschlossenen Nachhaltigkeits-

strategie der Stadt Ratingen wurde ein kommunales 

Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwick-

lung als übergeordnete Dachstrategie verabschie-

det. Diese bildet für die nächsten Jahre den zen

tralen Orientierungsrahmen für die Aktivitäten im 

Bereich Nachhaltigkeit. In den letzten Jahren konn-

ten bereits in vielfältigen Bereichen wichtige Erfolge 

bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit in Ratingen 

erzielt werden. Als einzelne Beispiele sind die Aus-

zeichnung als „Fairtrade-Stadt“ im Jahr 2018 eben-

so wie die Verabschiedung des ersten Klimaschutz-

konzepts im Jahr 2017 und das gute Abschneiden 

im deutschlandweiten „Hitze-Check“ der Deutschen 

Umwelthilfe im Jahr 2024 zu nennen. 

An dieser Stelle sei auch insbesondere auf die in-

stitutionalisierten Mitwirkungsmöglichkeiten aller 

Bevölkerungsgruppen in Ratingen hingewiesen. Be-

teiligungsmöglichkeiten bei wichtigen städtischen 

Entscheidungen und der Gestaltung der Stadt-

gesellschaft werden als wichtige Grundlage einer 

nachhaltigen Kommune, der Stärkung des demo-

kratischen Verständnisses und zur Reduzierung 

von Ungleichheiten gesehen. Dies wird in Ratingen 

15Nachhaltigkeitsbericht Stadt Ratingen Kommunale Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem BNK



sehr ernst genommen. Wichtige Meilensteine wa-

ren diesbezüglich bereits 1981 die Einrichtung des 

Ausländerbeirats - des heutigen Integrationsrats, 

der das gesetzlich legitimierte kommunalpolitische 

Gremium zur Vertretung der Menschen mit Migrati-

onshintergrund in Ratingen ist. Rund ein Drittel der 

Ratinger Bevölkerung weist einen Migrationshinter-

grund auf. Diesem Umstand wird durch das instituti-

onalisierte Gremium in besonderer Weise Rechnung 

getragen. Zudem sind in diesem Zusammenhang 

aber auch der fest installierte Senioren- und Ju-

gendrat und seit 2023 auch die Einrichtung des Bei-

rats für Menschen mit Behinderung zu nennen. Den 

Anspruch, nicht nur über Betroffene zu sprechen, 

sondern diese aktiv in die städtischen Gestaltungs- 

und Entscheidungsprozesse einzubeziehen, ist so-

mit insgesamt gelebter Alltag und ein großer Erfolg 

hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung in der 

Stadt Ratingen.
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Strategie
Aspekt 1.1	 Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie

Aspekt 1.2	 Zentrale Handlungsfelder

Aspekt 1.3	� Nachhaltigkeit in Eigen- und Beteili-

gungsunternehmen

Aspekt 1.4	� Bezüge der Nachhaltigkeitsstrategie 

zu übergeordneten Zielsetzungen 

Schwerpunkte
Aspekt 2.1	� Kommunenspezifische Besonder

heiten

Aspekt 2.2	� Kommunenspezifische Transforma-

tionshebel und Herausforderungen

Aspekt 2.3	� Bezüge zwischen Handlungsfeldern 

und Chancen / Herausforderungen

Ziele und Evaluation
Aspekt 3.1	� Mittel- und langfristige Nachhaltig-

keitsziele der Kommune

Aspekt 3.2	� Vereinbarte Nachhaltigkeitsziele mit 

Eigen- und Beteiligungsunternehmen

Aspekt 3.3	 Nachhaltigkeitsmonitoring

Öffentliche Beteiligung
Aspekt 4.1	� Förderung von öffentlicher Beteiligung 

und Dialogprozesse zur Nachhaltigkeit

Aspekt 4.2	� Zentrale Beiträge und Forderungen 

lokaler Stakeholder

Verantwortung
Aspekt 5.1	� Relevante Gremien zur Umsetzung von 

nachhaltigkeitsbezogenen Maßnah-

men

Aspekt 5.2	� Zuständigkeiten innerhalb der Verwal-

tung

Nachhaltige Verwaltung
Aspekt 6.1	� Integration von Nachhaltigkeit im  

Verwaltungshandeln 

Aspekt 6.2	� Nachhaltigkeit im Personalmanage-

ment, personelle und finanzielle  

Kapazitäten für Nachhaltigkeit

Vergabe und Beschaffung
Aspekt 7.1	� Nachhaltigkeit in der Beschaffung und 

bei der Auftragsvergabe

Finanzen
Aspekt 8.1	� Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

zielen im Haushalt

Aspekt 8.2	� Nachhaltigkeitsorientierte Finanz

anlagen und -instrumente

Aspekt 8.3	 Vermeidung von Verschuldung 

Innovation für Nachhaltigkeit
Aspekt 9.1	� Digitalisierung und Förderung von 

Innovation für Nachhaltigkeit 

Kriterien 01 bis 09: Steuerung

Steuerungskriterien – Übersicht der Aspekte
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Steuerungskriterien – Übersicht der Aktivitäten

Strategische und strukturelle 
Verankerung von Nachhaltigkeit

•	Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen 2024 – Kommunales 
Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung in Ratin-
gen 

Öffentliche Beteiligung •	Beiräte der Stadtverwaltung 
•	Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie 
•	Beteiligung der Stadtgesellschaft bei konkreten Vorhaben und 

Projekten (Beispiel: Fortschreibung des integrierten Klimaschutz- 
und Klimaanpassungskonzeptes)

Nachhaltige Verwaltung, Vergabe 
und Beschaffung

•	Ratsbeschluss 2019 - „Agenda 2030: Nachhaltige Entwicklung in 
Ratingen“

•	Nachhaltigkeitsberatung für kommunale Beschaffung
•	Befragung der Mitarbeitenden zu Fairer Beschaffung 
•	Schulungen zu Nachhaltiger Beschaffung für Mitarbeitende 
•	Beispiele: Nachhaltige Beschaffung von Dienst- und Schutz

kleidung  / Nachhaltige Beschaffung bei der Ratinger Feuerwehr

Nachhaltige Finanzen •	Bildung von Rückstellungen im Haushaltsplan
•	Wertgesicherte, nicht spekulative und mündelsichere Finanz

anlagen und Kredite
•	Vermeidung von Schulen

Innovation für Nachhaltigkeit •	Digitalisierungsstrategie „Ratingen.digital 2025plus“
•	Zielsetzungen zum Thema Digitalisierung in der Ratinger Nach-

haltigkeitsstrategie

Steuerungskriterien – Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Finanzmittelsaldo
•	Steuereinnahmen
•	Liquiditätskredite
•	Breitbandversorgung – private Haushalte

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen)

•	Akteure „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“
•	Mehrweggeschirr/-becher bei Veranstaltungen
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Die Stadt Ratingen hat Mitte des Jahres 2024 ihre 

erste integrierte Nachhaltigkeitsstrategie als über-

geordnete Dachstrategie veröffentlicht (Nachhaltig-
keitsstrategie der Stadt Ratingen 2024 – Kommu-
nales Handlungsprogramm für eine nachhaltige 
Entwicklung in Ratingen). Sie wurde im Juli 2024 

vom Stadtrat beschlossen. Die Strategie wurde in 

einem partizipativen Prozess von 2022 bis 2024 er-

arbeitet, an dem über 70 Personen aus Zivilgesell-

schaft, Politik, Wirtschaft und Verwaltung im Rah-

men einer Steuerungsgruppe beteiligt waren. Mit 

der Strategie besteht nun ein umfassendes kom-

munales Handlungsprogramm, mit dem Nachhal-

tigkeitsprozesse systematisiert und noch stärker in 

Ratingen verankert werden sollen.

Darüber hinaus bestehen in der Stadt Ratingen seit 

vielen Jahren unterschiedliche sektorale Konzepte 

und Strategien, die auf eine nachhaltige Entwicklung 

abzielen. Zu nennen sind hier insbesondere das inte- 

grierte Klimaschutzkonzept, das aktuell mit dem Zu-

satz der Klimafolgenanpassung fortgeschrieben wird. 

Es besteht darüber hinaus ein Konzept zu energeti-

schen Standards für Planung, Bau und Bewirtschaftung 

städtischer Gebäude, ein Elektromobilitätskonzept der 

Stadt Ratingen sowie ein integriertes Stadtentwick-

lungskonzept „StadtLandschaften“. Ein Freiraument-

wicklungskonzept ist derzeit in Bearbeitung. Auch ein 

Kinder- und Jugendförderplan sowie das Kommunale 

Gesamtkonzept kulturelle Bildung bieten einen strate-

gischen Rahmen für diese wichtigen Handlungsfelder.

Abb. 3:	 Vor dem Rathaus wehen zu den „Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit“ Fahnen mit Bekenntnis zu den 17 Nachhaltigkeits
zielen der UN (Bild: Stadt Ratingen)

Kriterium
01  Strategie

Aspekt 1.1: Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie

1
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Die Kommune legt offen, ob sie eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, und erläutert, 
welches ihre zentralen Handlungsfelder im Bereich Nachhaltigkeit sind.

Aspekt 1.2: Zentrale Handlungsfelder

Für die Entwicklung der Ratinger Nachhaltigkeits-

strategie wurden zehn Handlungsfelder einer nach-

haltigen Kommunalentwicklung zu Grunde gelegt. 

Die Handlungsfelder stellen eine Verknüpfung der 

Agenda 2030-Ziele mit kommunalen Kompetenz-

bereichen dar, die sich oftmals auch in den Zustän-

digkeiten der politischen Ausschüsse in Kommu-

nen widerspiegeln. Aus diesen Handlungsfeldern 

wurden die Bereiche „Nachhaltige Verwaltung“, 

„Soziale Gerechtigkeit und zukunftsfähige Gesell-

schaft“, „Nachhaltige Mobilität“, „Ressourcenschutz 

und Klimafolgenanpassung“ sowie „Wohnen und 

nachhaltige Quartiere“ als Schwerpunktthemen 

für die kommenden vier Jahre identifiziert. Zusätz-

lich liegt ein Schwerpunkt auf dem Handlungsfeld 

„Klimaschutz und Energie“, welches durch die Fort-

schreibung des integrierten Klimaschutz- und Kli-

maanpassungskonzeptes separat von der Ratinger 

Nachhaltigkeitsstrategie bearbeitet wird.

Bereits 2010 wurde in der Stadt Ratingen in einem 

partizipativen Prozess das Ratinger Integrations-

konzept erarbeitet. Weitere Konzepte, wie das zur 

Betreuung der ausländischen Flüchtlinge in Ratin-

gen und die Richtlinien zur Förderung der Vereine 

von Menschen mit Einwanderungsgeschichte der 

Stadt Ratingen ergänzen dieses. 

Kürzlich wurden der neue Gleichstellungsplan und 

eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet. Durch 

die erfolgreiche Mitwirkung an der Kampagne „Fair-

trade-Towns“ werden zudem kontinuierlich Ziele 

der kommunalen Entwicklungspolitik verfolgt.
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Aspekt 1.4: �Bezüge der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie zu übergeordneten 
Nachhaltigkeitszielsetzungen (Land, Bund, UN)

Die Stadt Ratingen nimmt ihren Beitrag zur Um-

setzung internationaler, nationaler und regionaler 

Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene ernst. 

Konkret fließen diese Zielsetzungen z.B. durch die 

Bestrebungen der Ratinger Nachhaltigkeitsstrate-

gie in die Stadtentwicklungspolitik ein. Bei der Ent-

wicklung der Nachhaltigkeitsstrategie wurden Ziel-

setzungen der globalen Ebene (insbesondere die 

Agenda 2030 und ihre 17 Globalen Nachhaltigkeits-

ziele) sowie der Deutschen und der NRW-Nachhal-

tigkeitsstrategie systematisch berücksichtigt.

Aspekt 1.3: Nachhaltigkeit in Eigen- und Beteiligungsunternehmen

Mit rund 75 % Beteiligung an der Ratinger Stadtwer-

ke GmbH ist Ratingen Mehrheitsgesellschafter. Eine 

enge Zusammenarbeit wird zusätzlich durch die 

ständige Mitwirkung einer Vertretung der Stadtwer-

ke im Klimabeirat, bei der Erarbeitung der Nach-

haltigkeitsstrategie und auch der Fortschreibung 

des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts 

gesichert. 

Dies gilt ebenso für die Wohnungsgenossenschaft 

Ratingen eG. Auch wenn die Stadt nur mit rund 4% 

als Genossenschaftsmitglied beteiligt ist, wird hier 

ein enger Austausch durch gemeinsame und kon-

tinuierliche Gremienarbeit (z.B. Steuerungsgruppe 

Nachhaltigkeitsstrategie und Klimabeirat) sicher-

gestellt. Auch die Ratingen Marketing GmbH, an der 

die Stadt 51 % der Beteiligungen hält, wird kontinu-

ierlich in die Arbeit der Gremien integriert. So soll 

ein kontinuierlicher Austausch und eine Verständi-

gung über Leitlinien und Ziele frühzeitig ermöglicht 

werden, um Doppelarbeiten zu vermeiden und Syn-

ergien im Bereich der Nachhaltigkeit zu schaffen.  

Als wichtiges Beispiel für eine gelungene Koope-

ration von Beteiligungsunternehmen und der Stadt 

Ratingen ist zudem die Genossenschaft Bürger-

energie-Ratingen eG zu nennen. Diese wurde ge-

meinsam mit der Stadt Ratingen, der Stadtwerke 

Ratingen GmbH und der Sparkasse Hilden-Ratin-

gen-Velbert gegründet. Ratingerinnen und Ratinger, 

die nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Photo-

voltaik-Anlage zu installieren, wird durch einen 

Erwerb von Anteilen an solchen Anlagen die Mög-

lichkeit gegeben, sich aktiv für den Umweltschutz 

einzusetzen. Die Genossenschaft betreibt Solaran-

lagen auf städtischen Gebäuden, wie Schulen, sowie 

auf Gebäuden der Stadtwerke, wie z.B. dem Um-

spannwerk oder dem Verwaltungsgebäude. 
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Ratingen ist die größte kreisangehörige Kommune 

des Landkreises Mettmann und liegt inmitten der 

Metropolregion Rhein-Ruhr, einem der größten Bal-

lungsräume Europas. Auch Ratingen selbst ist ein 

starker Wirtschaftsstandort, so dass es täglich gro-

ße Pendelströme aus und nach Ratingen gibt.

Ratingen ist trotz des urban geprägten Stadtkerns 

durch die umliegenden in den 1970‘ern eingemeinde-

ten Dörfer eine Kommune mit viel Freiraum. Ungefähr 

zwei Drittel der gesamten Fläche besteht aus Frei-

raum, je zur Hälfte landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen und Wald- bzw. Gehölzflächen sowie Gewässer.

Ratingen ist eine prosperierende Stadt mit langer 

Geschichte. Hier treffen historisches Flair auf eine 

moderne Infrastruktur, urbanes Leben auf dörfliche 

Beschaulichkeit, beste Verkehrslage auf landschaft-

liche Schönheit. Auf dem 88 Quadratkilometer gro-

ßen Gebiet der Stadt Ratingen geht die Rheinische 

Tiefebene in die hügelige Landschaft des Bergi-

schen Landes über. 

Die heterogene und aufgelockerte Siedlungsstruk-

tur Ratingens ist Ergebnis der Gemeindereform 

1975, als die damalige 50.000-Einwohner-Stadt 

Ratingen mit ihren Kernstadtteilen Ratingen-West, 

-Ost und Tiefenbroich mit den damals selbständi-

gen, teilweise ländlich geprägten Umlandgemein-

den Breitscheid, Lintorf, Hösel, Eggerscheidt, Hom-

berg-Meiersberg und Hasselbeck-Schwarzbach 

zusammengeschlossen wurde. Die neu gebildete 

Stadt Ratingen wuchs auf einen Schlag um 35.000 

Einwohner, ihre Fläche verfünffachte sich sogar. 

Abb. 4:	 Luftaufnahme Ratingens (Bild: Achim Blazy)

Kriterium
02  Schwerpunkte

Aspekt 2.1: Kommunenspezifische Besonderheiten

2
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Die Kommune beschreibt ihre individuellen Besonderheiten sowie die Chancen und 
Herausforderungen, die sich aus diesen Besonderheiten für die künftige Entwicklung 
der Kommune in Richtung Nachhaltigkeit ergeben.

Aspekt 2.2: Kommunenspezifische Transformationshebel und Herausforderungen

Insbesondere im Handlungsfeld „Nachhaltige Mobi-

lität“ bestehen für die Stadt Ratingen entsprechend 

besondere Herausforderungen und zugleich Chan-

cen. Die Mobilitätsbedarfe der Pendlerinnen und 

Pendler nach Ratingen (ca. 35.000 täglich) und aus 

Ratingen in die umliegenden Städte (ca. 23.000) so-

wie die Anbindung der dörflich geprägten Stadttei-

le untereinander und mit dem Stadtzentrum bieten 

eine Vielzahl von Hebeln für eine nachhaltige Ent-

wicklung.

Auch die Handlungsfelder „Wohnen und nachhaltige 

Quartiere“ sowie „Klimaschutz und Energie“ verfü-

gen in der Stadt Ratingen über große Potentiale. Der 

Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere 

im Bereich Dach-Photovoltaik, ist in Ratingen noch 

lange nicht ausgeschöpft. Das LANUV (Landesamt 

für Natur- Umwelt- und Verbraucherschutz NRW) 

hat im Jahr 2018 eine Solardach-Potentialanalyse 

durchgeführt, wonach in Ratingen eine installierba-

re Leistung von 310 MWp bzw. ein möglicher Strom-

ertrag von 260 GWh/a berechnet worden ist (aktu-

ell sind ca. 30 MWp installiert – Stand September 

2024). Ebenfalls fällt darunter das Thema Wärme-

wende – in Ratingen besteht vor Allem viel Poten-

tial beim Ausbau der Umweltwärme, also z.B. über 

Luft-Wärmepumpen. 

Alt-Ratingen war ursprünglich industriell geprägt. 

Die 1783 durch den Kaufmann Johann Gottfried 

Brügelmann am Angerbach gegründete mechani-

sche Baumwollspinnerei Cromford gilt als älteste 

Fabrik auf dem europäischen Kontinent. Die baulich 

erhaltene Anlage ist heute Standort des LVR-Indus-

triemuseums. Ein starker Industrialisierungsschub 

setzte mit dem Bau der Bahnstrecken (Ruhrbahn 

und Westbahn) 1872/73 ein. 

Nach einem in den letzten Jahrzehnten durchlaufe-

nen Strukturwandel ist Ratingen heute ein äußerst 

starker Wirtschaftsstandort mit deutlichem Dienst-

leistungs-Schwerpunkt. Mit rund 46.000 sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten verfügt Ratingen 

über eine relativ hohe Arbeitsplatzdichte, und dies, 

obwohl die Stadt umgeben ist von Oberzentren. Ra-

tingen grenzt unmittelbar an die kreisfreien Städte 

Düsseldorf, Duisburg, Mülheim/Ruhr und Essen so-

wie an die ebenfalls zum Kreis Mettmann gehören-

den Städte Heiligenhaus, Wülfrath und Mettmann. 

Zu allen Städten mit Ausnahme von Düsseldorf 

weist Ratingen ein positives Einpendler-Saldo aus. 

Insgesamt pendeln mehr als 35.000 Menschen von 

auswärts zu ihrem Arbeitsplatz in Ratingen, wäh-

rend 23.000 aus Ratingen auspendeln. 

Nicht nur deshalb ist Mobilität ein wichtiger Faktor 

in Ratingen. Mit 30 Kilometern Autobahn und zehn 

Anschlussstellen im Stadtgebiet, zwei S-Bahnhö-

fen, einer Stadtbahn und dem Flughafen Düsseldorf 

mit seinem Fernbahnhof unmittelbar jenseits der 

Stadtgrenze ist Ratingen mit allen Verkehrsträgern 

hervorragend angebunden. 

Die Entwicklung der Mobilität als Paradebeispiel für 

ein kommunales Handlungsfeld, aber auch aller an-

deren Bereiche des städtischen Lebens möglichst 

nachhaltig zu gestalten, ist das erklärte Ziel eines 

breit aufgestellten stadtgesellschaftlichen Bünd-

nisses. In der nachhaltigen Entwicklung liegt der 

Schlüssel für ein auch in Zukunft attraktives und 

liebenswertes Ratingen.
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Darüberhinaus kann in Ratingen zukünftig ein gro-

ßer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht 

werden, indem die Sanierungsraten erhöht wer-

den. Durch die Sanierung von Bestandsgebäuden 

kann der Endenergiebedarf massiv verringert und 

dadurch ein großer Beitrag für die Einsparung von 

Treibhausgasen geleistet werden.

Auch über Bebauungspläne trägt die Stadt Ratingen 

zu nachhaltigem Planen und Bauen bei. So tragen 

der Geschosswohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, 

Handlungskonzept Wohnen, Wohngruppenmodelle 

und Gewerbeflächenstrategie zu einer nachhaltigen 

Entwicklung in Ratingen bei.

Bezogen auf das Handlungsfeld „Nachhaltige Ver-

waltung“ besteht eine erhebliche Chance in der 

Nutzung von Homeoffice und mobilem Arbeiten, 

möglicherweise perspektivisch verbunden mit dem 

Themenkomplex Desk-Sharing und den dadurch er-

reichbaren Einsparungen sowie den dadurch mög-

lichen ökologischen und sozialen Vorteilen.

Vor dem Hintergrund der besonderen Herausfor-

derungen und Chancen im Handlungsfeld „Nach-

haltige Mobilität“ wurde dieses als eines der fünf 

Schwerpunktthemen der Ratinger Nachhaltig-

keitsstrategie definiert. Für die unter Aspekt 2.2 

beschriebenen Transformationshebel aus dem 

Handlungsfeld „Nachhaltige Verwaltung“ besteht 

mit dem Themenkomplex Homeoffice ebenfalls ein 

direkter Bezug zu dem Schwerpunkthema „Nach-

haltige Mobilität“.

Aspekt 2.3: �Bezüge zwischen zentralen Handlungsfeldern und  
Transformationshebeln / Herausforderungen
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Übergeordnete langfristige Zielsetzungen werden 

in der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie von 2024 

und verschiedenen sektoralen Konzepten im Kon-

text einer nachhaltigen Entwicklung definiert. Im 

Folgenden werden die Leitlinien und strategischen 

Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie aufgeführt. Diese 

erstrecken sich über die fünf Themenfelder „Nach-

haltige Verwaltung“, „Soziale Gerechtigkeit & zu-

kunftsfähige Gesellschaft“, „Nachhaltige Mobilität“, 

„Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“ so-

wie „Wohnen & nachhaltige Quartiere“. 

Themenfeld Nachhaltige Verwaltung
Leitlinie: Die Stadtverwaltung Ratingens ist eine at-

traktive und zukunftssichere Arbeitgeberin. Durch 

den sinnvollen Einsatz von Digitalisierung und ein-

facher Sprache ist sowohl das Arbeiten für die Be-

amtinnen und Beamten oder Beschäftigen als auch 

der Kontakt für Bürgerinnen und Bürger zur Ver-

waltung und die Abwicklung der Behördengänge 

einfacher geworden. Die Stadtverwaltung geht mit 

gutem Beispiel voran und orientiert sich in ihrem 

Handeln an starken Nachhaltigkeitskriterien. Die 

Barrierefreiheit ist in allen Bereichen der Verwal-

tung gewährleistet.

•	 Strategisches Ziel 1.1: Die Stadt Ratingen ist eine 

geschlechtergerechte, diversitätsanerkennen-

de und fördernde Arbeitgeberin. Sie ist zudem 

familienfreundlich, barrierefrei und flexibel. Sie 

ist geprägt durch eine transparente und moder-

ne Führungskultur und fördert eine optimale 

Altersstruktur der Belegschaft. Die Beamtinnen 

und Beamten oder Beschäftigen der Stadt er-

freuen sich sowohl verschiedener Gesundheits-

angebote als auch bewegungsaktivierender und 

angemessen ausgestatteter Arbeitsplätze.

•	 Strategisches Ziel 1.2: Die Stadtverwaltung 

Ratingens nutzt die Chancen der Digitalisierung 

sowohl für interne Verwaltungsprozesse als 

auch für das öffentliche Angebot der Bürgerin-

nen und Bürger. Sie profitiert von transparenten, 

beschleunigten und zielführenden E-Govern-

ment-Strukturen. Dieser Schritt führt die Stadt-

verwaltung näher an die Vision einer papierlosen 

Verwaltung heran. Durch die digitalen Wege sind 

die Erreichbarkeit der Verwaltung für Bürgerin-

nen und Bürger als auch der Informationsfluss 

in die Stadtgesellschaft erhöht, ohne hierbei 

Personen, die keinen Zugang zu digitalen Medien 

haben, auszuschließen.

•	 Strategisches Ziel 1.3: Die Erreichbarkeit der 

Verwaltung ist für die Bürgerinnen und Bürger 

Ratingens verbessert. Durch eine einfache und 

verständliche Sprache sowie mehrsprachige 

Angebote können mehr Menschen erreicht und 

mitgenommen werden. Die Serviceleistungen 

der Verwaltung sind bürgernah gestaltet und Be-

hördengänge unkompliziert zu realisieren.

•	 Strategisches Ziel 1.4: Die Stadtverwaltung Ra-

tingens ist in ihrem Handeln nachhaltig und geht 

als Vorbild voran. Dafür existieren soziale und 

ökologische Nachhaltigkeitsstandards für den 

öffentlichen Einkauf und städtische Veranstal-

tungen. Damit Nachhaltigkeit in das Selbstver-

ständnis der Ratinger Verwaltung übergeht, wird 

verstärkt über die Abteilungen hinweg gearbei-

tet. Zur Unterstützung steht die Stadtverwaltung 

Ratingens zu Themen der Nachhaltigkeit mit 

anderen Kommunen in engem Austausch.

Kriterium
03  Ziele und Evaluation

Aspekt 3.1: Mittel- und langfristige Nachhaltigkeitsziele der Kommune

3
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Die Kommune legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich de-
finierten Nachhaltigkeitsziele sie sich gesetzt hat. Sie zeigt auf, welche Informationen 
über die Weiterentwicklung der Kommune zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen 
internen Planung und Kontrolle genutzt werden und wie diese für politische Entschei-
dungen genutzt werden.

Themenfeld Soziale Gerechtigkeit & zukunfts
fähige Gesellschaft
Leitlinie: In Ratingen ist ein aktives und wertschät-

zendes Miteinander gelebte Praxis. Den Ratingerin-

nen und Ratingern ist bekannt, dass sie ihr direktes 

Wohnumfeld mitgestalten können. Durch Beteili-

gungsmöglichkeiten haben sich vielfältige Initiati-

ven als Anlaufstellen gebildet. Das stärkt die Identi-

fikation der Menschen mit der Stadt Ratingen. Der 

Arbeitsmarkt ist diskriminierungsfrei ausgestaltet, 

so dass alle Menschen Anschluss finden. Eine be-

darfsgerechte Verfügbarkeit von Betreuungsange-

boten und Ausbildungsplätzen fördert die Chancen-

gleichheit und das Empowerment im Sinne eines 

selbstbestimmten Lebens aller Menschen in Ratin-

gen.

•	 Strategisches Ziel 2.1: Es ist allen Menschen in 

Ratingen gleichermaßen möglich, am öffentli-

chen Leben teilzuhaben. Chancengleichheit ist in 

Ratingen gelebte Praxis und das soziale Mitein-

ander durch die Integration und Inklusion aller 

Bevölkerungsgruppen geprägt. Ressourcen zum 

Ausgleich von Benachteiligungen sind vorhan-

den.

•	 Strategisches Ziel 2.2: Es gibt in allen Stadtteilen 

einladende Orte der Begegnung und Gemein-

schaftsprojekte von, für und mit Bürgerinnen 

und Bürgern, die von lokalen Gruppen und Ver-

einen unterstützt werden. Das ehrenamtliche 

Engagement wird von öffentlicher Seite wert-

geschätzt und gefördert. Die Sport- und Frei-

zeitangebote für Menschen jeden Alters sind in 

allen Stadtteilen barrierefrei und erschwinglich. 

Beteiligungsprozesse und Projekte werden offen 

für alle Ratingerinnen und Ratinger geplant und 

durchgeführt. Ein diskriminierungsfreier Zugang 

zur Beteiligung wird aktiv gefördert.

•	 Strategisches Ziel 2.3: In Ratingen sind genü-

gend Betreuungs-, Schulplätze für alle vorhan-

den. So stehen den Ratinger Bürgerinnen und 

Bürgern ein modernes und vielfältiges Bildungs-

angebot offen. Die Themenkomplexe „Nach-

haltigkeit“ und „Umweltbildung“ sind bei allen 

Bildungseinrichtungen verankert.

•	 Strategisches Ziel 2.4: Der Arbeitsmarkt in Ra-

tingen ist sowohl wettbewerbsfähig als auch dis-

kriminierungsfrei und berücksichtigt die Bedürf-

nisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die 

Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf ist für alle Menschen gegeben und die 

Chancengleichheit hergestellt. Die Berufe in der 

kritischen Infrastruktur, insbesondere Pflege 

und Erziehung, haben stark an Attraktivität ge-

wonnen und Care Arbeit ist anerkannt.

Themenfeld Nachhaltige Mobilität
Leitlinie: Unter dem Motto „Verkehr vermeiden, 

verlagern, verträglich abwickeln“ gibt es ein zu-

kunftsfähiges Mobilitätsangebot, um das Leben in 

der Stadt Ratingen attraktiver und klimagerech-

ter zu gestalten. Mit einer angepassten Verkehrs- 

infrastruktur wird den Zielen der Verkehrssicherheit 

und dem Klimaschutz sowie der Klimaanpassung 

begegnet. Für die Menschen ist eine sichere, kos-

tengünstige, innovative, emissionsarme bzw. -freie, 

leistungsfähige und barrierefreie Mobilitätsinfra-

struktur geschaffen. Durch die attraktive Gestaltung 

des ÖPNVs sowie Stärkung des Fuß und Radver-

kehrs leistet der Umweltverbund damit einen we-

sentlichen Beitrag zur Gestaltung einer Mobilitäts-

wende in der Stadt Ratingen.

•	 Strategisches Ziel 3.1: Der Verkehr in Ratingen 

ist sicher, emissionsarm bzw. -frei und klima-
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gerecht. Es ist eine nachhaltige, bedarfsgerechte 

und bezahlbare Mobilität für alle möglich. Die 

Nahmobilität ist gestärkt und der ÖPNV hat an 

Attraktivität gewonnen. Barrieren sind abgebaut 

und Mobilitätsangebote für alle Bevölkerungs-

gruppen gewährleistet. Die Erreichbarkeit ist für 

alle Verkehrsarten optimiert und die Mobilitäts-

angebote sind untereinander vernetzt.

•	 Strategisches Ziel 3.2:  In Ratingen sind die Rah-

menbedingungen für eine zunehmende Nutzung 

alternativer Mobilitätsformen geschaffen.

•	 Strategisches Ziel 3.3: Die Mobilitätsinfra-

struktur in Ratingen ist auf die Bedürfnisse der 

Menschen ausgerichtet. Die Mobilitätsbedarfe 

werden durch Beteiligungsprozesse ermittelt.

Themenfeld Ressourcenschutz & Klimafolgen
anpassung
Leitlinie: In Ratingen gehen wir verantwortungs-

voll mit den natürlichen Ressourcen um und haben 

ein Verständnis für Stoffkreisläufe entwickelt. Das 

macht die Stadt Ratingen zur Vorreiterin hinsicht-

lich einer Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus hat 

die Stadt mit Hilfe der Klimaanalyse Hitzeinseln 

ausfindig gemacht und beseitigt. Das Flächenma-

nagement mit seiner besonderen Bedeutung für 

den Ressourcenschutz ist auf die Themen klimaan-

gepasste Stadt und Biodiversität ausgerichtet.

•	 Strategisches Ziel 4.1: Ressourcenschonen-

des und nachhaltiges Handeln ist die Basis der 

Aktivitäten in Ratingen. Die Bürgerinnen und 

Bürger und die Verwaltung gehen effizient und 

verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen 

um. In Ratingen bestehen effektive Prozesse zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft. Verstärkte 

Recyclingprozesse, nachhaltige und nachwach-

sende Baustoffe sowie Mehrwegsysteme sind 

etabliert.

•	 Strategisches Ziel 4.2: Ratingen ist fit für Klima-

folgen. Neben natürlichen Freiräumen wird eine 

klimaangepasste Siedlungsentwicklung geför-

dert. Beispielsweise werden durch Grün- und 

Windschneisen, Wasserflächen sowie Schatten-

plätze kritische urbane Hitzeinseln vermieden. 

Die Entsiegelung und Konversion von Flächen 

wird dabei im Sinne des Ressourcenschutzes 

verfolgt. Die Klimaschutzfunktionen der Ökosys-

teme werden bei allen Prozessen berücksichtigt.

•	 Strategisches Ziel 4.3: Artenschutzorientiertes 

Handeln und Entscheiden ist in Ratingen auf 

allen Ebenen selbstverständlich. Wertvolle Grün- 

und Naherholungsflächen werden erhalten, 

biodivers ausgebaut und verbunden. Die Stadt 

Ratingen bekennt sich zu dem Ziel der EU-Bio-

diversitätsstrategie und des Kunming-Montréal 

Abkommens. Ratingen nähert den Wert der eige-

nen Naturschutzflächen diesem 30-Prozent-Ziel 

der effektiven Schutzgebiete bis 2030 möglichst 

an.

•	 Strategisches Ziel 4.4: In Ratingen sind der 

Schutz und die schonende Nutzung der Ressour-

ce Wasser ein maßgeblicher Teil einer klima-

angepassten und lebenswerten Stadt. Zugleich 

werden die Menschen und die Infrastruktur in 

Ratingen vor Starkregen und Hochwasser ge-

schützt. Die ober- und unterirdischen Gewässer-

körper sind in einem quantitativ und qualitativ 

guten sowie möglichst naturnahen Zustand.

Themenfeld Wohnen & nachhaltige Quartiere
Leitlinie: Durch intelligente Lösungen ist es in al-

len Stadtteilen Ratingens gelungen, ausreichend 

bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum in Ein-

klang mit dem schonenden Umgang mit Grund und 

Boden zu bringen. In den Quartieren Ratingens wird 

unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger das 

Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ umgesetzt und das 

Handlungsfeld Nachhaltige Mobilität bei der Stadt-

entwicklung mitgedacht. Saniert und gebaut wird im 

Sinne des Handlungsfeldes Ressourcenschutz und 

Klimafolgenanpassung. Neue Wohn- und Nutzungs-

formen werden für alle Ratingerinnen und Ratinger 

im Sinne der sozialen Gerechtigkeit und einer zu-

kunftsfähigen Gesellschaft weiterentwickelt und 

unterstützt.
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•	 Strategisches Ziel 5.1: Die ausgebaute Netzinfra-

struktur ermöglicht eine lückenlose Versorgung 

durch regenerative Energien.

•	 Strategisches Ziel 5.2: In Ratingen ist genü-

gend, geförderter, bezahlbarer und barriere-

freier Wohnraum in allen Wohnformen und in 

allen Stadtteilen vorhanden. Zur Schaffung 

des benötigten Wohnraums haben der Umbau 

im Bestand, die Umnutzung von verfügbaren 

Siedlungs- und Gewerbeflächen und die Nach-

verdichtung Vorrang vor dem Neubau, sodass 

zur nachhaltigen Reduzierung des Flächenver-

brauchs maßgeblich beigetragen wird.

•	 Strategisches Ziel 5.3: Die Baumaßnahmen und 

genutzten Rohstoffe in Ratingen sind klima- und 

ressourcenschonend. Bei Gebäuden wird das 

Potential einer Installation von Anlagen zur Er-

zeugung regenerativer Energien, Fassaden- und 

Dachbegrünung stets geprüft und nach Möglich-

keit umgesetzt. Bei Neubauten ist die Installa-

tion von Anlagen zur Erzeugung regenerativer 

Energien die Regel. Um die Klimabelastung der 

Bestandsgebäude weiter zu senken, treibt Ratin-

gen die kommunale Wärmewende voran.

•	 Strategisches Ziel 5.4: Alle Ratingerinnen und 

Ratinger können zielgruppengerechte und 

niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten 

bei städtischen Planungsprozessen wahrneh-

men. Sie werden zur Beteiligung motiviert und 

ihre Beteiligung wird wertgeschätzt. Dadurch 

tragen sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung, 

der Politik, der Wirtschaft und der organisierten 

Zivilgesellschaft aktiv zu einer nachhaltigen und 

zukunftsorientierten Stadtentwicklung bei.

Aspekt 3.2: �Nachhaltigkeitsziele in den Zielvereinbarungen mit  
Eigen- und Beteiligungsunternehmen

Die Stadt Ratingen arbeitet bei der Umsetzung von 

Nachhaltigkeit mit ihren Eigen- und Beteiligungsun-

ternehmen zusammen. Dies betrifft zum einen die 

Ratingen Marketing GmbH. In den Zielvereinbarun-

gen ist Nachhaltigkeit bei der Ratingen Marketing 

GmbH zwar nicht verankert. Aus der Zielsetzung 

einer Stärkung des Image- und Bekanntheitsgrades 

der Stadt Ratingen sowie der Aufgabe, den Kontakt 

zwischen Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern 

zu stärken, ergibt sich jedoch, dass Nachhaltig-

keitsaspekte berücksichtigt werden sollen. So wur-

den beispielsweise durch die Ratingen Marketing 

GmbH Mehrwegbecher für öffentliche Veranstal-

tungen beschafft und in Kooperation mit dem Ra-

tinger Unternehmensverband eine neue Plattform 

„Ratingen packt an“ etabliert. Die Plattform dient 

als Bindeglied zwischen sozialen Einrichtungen und 

Ratinger Wirtschaftsunternehmen, die ihr soziales, 

unternehmerisches Engagement auf diese Weise 

bedarfsgerecht in Form einer „Suche-Biete“-Platt-

form der Stadtgesellschaft zur Verfügung stellen 

können. 

Beispielsweise durch Energieberatung, der För-

derung von Mini-Solaranlagen, Unterstützung von 

Wärmepumpen, Solar- und Speicheranlagen sowie 

der Installation von Elektroladesäulen im Stadtge-

biet bietet die Stadtwerke Ratingen GmbH vielfältige 

Hebel für Nachhaltigkeit. Die Zielvereinbarungen 

beinhalten keine konkreten Nachhaltigkeitsziele. 

Jedoch fließt die Expertise der Stadtwerke durch 

Mitwirkung in unterschiedlichen städtischen Gre-

mien - wie zur Fortschreibung des Klimaschutzkon-

zeptes auch in die Zielsetzungen der Kommune mit 

ein.
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Aspekt 3.3: Nachhaltigkeitsmonitoring

In der Mitte des Jahres 2024 veröffentlichten Nach-

haltigkeitsstrategie für Ratingen wurden vielfältige 

Ziele für eine nachhaltige Entwicklung definiert. 

In der Strategie ist ein Monitoring-Prozess festge-

schrieben, der eine Evaluation der Gesamtstrategie 

im vierjährigen Turnus vorsieht („Ab 2028 wird im 

vierjährigen Turnus die Nachhaltigkeitsstrategie 

überprüft und weiterentwickelt“). Die Erreichung 

der einzelnen formulierten Ziele soll jedes Jahr 

überprüft werden („Ab 2025 findet jedes Jahr ein 

Monitoring der Ziele der Nachhaltigkeitsstrate-

gie statt“). Darüber hinaus ist in der Strategie ein 

operatives Ziel zur regelmäßigen Erstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichts enthalten: „Ab 2024 wird im 

vierjährigen Turnus ein Nachhaltigkeitsbericht ver-

fasst, der alle kommunalen Handlungsfelder einer 

nachhaltigen Entwicklung umfasst.“

Im Ratinger Aufruf für Klimaschutz wurde die Stadt-

verwaltung darüber hinaus per Stadtratsbeschluss 

damit beauftragt, einen Klimacheck für Ratsvorla-

gen zu erarbeiten. Dieser wird aktuell hinsichtlich 

weiterer Nachhaltigkeitskriterien ergänzt und soll 

künftig zu einer systematischen Nachhaltigkeits-

prüfung der Ratsvorlagen beitragen. 
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Grundsätzlich ist in Ratingen die öffentliche Beteili-

gung durch unterschiedliche Beiräte der Stadtver-

waltung institutionalisiert und gelebte Praxis. Dies 

gilt natürlich auch für Themen der Nachhaltigkeit. 

Hier sind insbesondere der Jugend- und Senioren-

rat, der Integrationsrat und Klimabeirat als auch 

der Beirat für Menschen mit Behinderung und die 

„Fairtrade-Town“-Steuerungsgruppe zu nennen. 

Diese Institutionen sind ebenfalls fest etablierte Mit-

glieder der Steuerungsgruppe zur Erarbeitung und 

Fortführung der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie.

Um zum Thema Nachhaltigkeit eine möglichst brei-

te öffentliche Beteiligung zu erreichen, sind zudem 

in der Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstra-
tegie die folgenden zivilgesellschaftlichen Akteure 

beteiligt: ADFC Ortsgruppe Ratingen, Agenda 21 Ra-

tingen, BürgerSolarBeratung , Diakonie, Energiebe-

ratung Ratingen der Verbraucherzentrale NRW e.V., 

Kinderschutzbund Ortsverband Ratingen e.V., NABU 

Ratingen, Ratingen.nachhaltig e.V., Sozialdienst Ka-

tholischer Frauen e.V., StadtSportVerband Ratingen 

e.V., TAFEL Ratingen e.V., Unternehmensverband Ra-

tingen e.V. sowie VCD Regionalverband Düsseldorf.

Grundsätzlich wird die Beteiligung der Stadtgesell-
schaft auch über die gesetzlich vorgegebenen Be-

teiligungsverfahren hinaus für konkrete Projekte 

Abb. 5:	 Der Jugendrat während einer Abstimmung (Bild: Stadt Ratingen) 

Kriterium
04  Öffentliche Beteiligung

Aspekt 4.1: �Förderung von öffentlicher Beteiligung und Dialogprozessen zur  
Nachhaltigkeit

4
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Grundsätzlich ist in Ratingen die öffentliche Beteili-

gung durch unterschiedliche Beiräte der Stadtver-

waltung institutionalisiert und gelebte Praxis. Dies 

gilt natürlich auch für Themen der Nachhaltigkeit. 

Hier sind insbesondere der Jugend- und Senioren-

rat, der Integrationsrat und Klimabeirat als auch 

der Beirat für Menschen mit Behinderung und die 

„Fairtrade-Town“-Steuerungsgruppe zu nennen. 

Diese Institutionen sind ebenfalls fest etablierte Mit-

glieder der Steuerungsgruppe zur Erarbeitung und 

Fortführung der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie.

Um zum Thema Nachhaltigkeit eine möglichst brei-

te öffentliche Beteiligung zu erreichen, sind zudem 

Abb. 5:	 Der Jugendrat während einer Abstimmung (Bild: Stadt Ratingen) 

Die Kommune legt offen, wie die Bandbreite der kommunalen Anspruchsgruppen in 
den Prozess der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie und in die Umsetzung der 
entsprechenden Maßnahmen einbezogen wird.

Aspekt 4.2: Zentrale Beiträge und Forderungen lokaler Stakeholder

Die Kooperation mit unterschiedlichen Anspruchs-

gruppen verläuft in Ratingen sehr konstruktiv. 

Beispielsweise ist für die Umsetzung von Mobili-

tätsthemen die Ortsgruppe des ADFC für Radverkehrs-

maßnahmen stets ein wichtiger Ansprechpartner. 

Mit dem Sozialkaufhaus Rock und Rolli, betrieben 

vom Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ratingen, 

und dem interkulturellen Gemeinschaftsgarten 

West, welcher in Kooperation mit dem Caritasver-

band für den Kreis Mettmann, dem Sozialdienst Ka-

tholischer Frauen und der Diakonie betrieben wird, 

werden vielfältige soziale Projekte in Ratingen um-

gesetzt.

Essenziell für die Förderung der Integration von 

Menschen mit Einwanderungsgeschichte und 

Fluchtbiografie ist die Zusammenarbeit mit den 

Wohlfahrtsverbänden, insbesondere mit der Caritas 

und der Diakonie. Diese unterstützen die Zielgruppe 

im engem Austausch mit der Verwaltung und zum 

Teil im Auftrag der Politik und Verwaltung, dabei, in 

Ratingen anzukommen, sich hier zu orientieren und 

auf allen gesellschaftlichen Ebenen erfolgreich zu 

integrieren

Auch die Vereine von Menschen mit Einwande-

rungsgeschichte tragen wesentlich zu einem von 

gegenseitiger Wertschätzung geprägten Zusam-

menleben in Ratingen bei. Sie fungieren als wich-

tige Ansprechpartner und Brücken zu geflüchteten 

Menschen sowie Menschen mit Migrationshinter-

grund. Zudem schaffen sie durch Festivitäten der 

Herkunftsländer und andere Veranstaltungen Räu-

me für interkulturelle Begegnungen, Austausch und 

Dialog und fördern so das gegenseitige Verständnis 

und Miteinander. Auf diese Weise tragen sie dazu 

bei, dass Ratingen von Vielfalt geprägt ist, und dass 

und aktuelle Vorhaben gefördert. Als ein konkre-

tes Beispiel kann die Beteiligung der Bürgerinnen 

und Bürger bei der Fortschreibung des integrierten 

Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes ge-

nannt werden. Die Stadt lud zum Auftakt des Pro-

zesses alle Bürgerinnen und Bürgern ein, sich an 

dem Prozess mit Ideen und Anregungen zu betei-

ligen. Darüber hinaus wurden Anmerkungen und 

Wünsche für eine klimafreundliche und klimaange-

passte Stadt auf einer „Online-Ideenkarte“ gesam-

melt.

Die im Jahr 2024 beschlossene Nachhaltigkeitsstra-

tegie der Stadt Ratingen enthält außerdem das fol-

gende strategische Ziel zur Förderung der öffentli-

chen Beteiligung: „Alle Ratingerinnen und Ratinger 

können zielgruppengerechte und niedrigschwellige 

Beteiligungsmöglichkeiten bei städtischen Pla-

nungsprozessen wahrnehmen. Sie werden zur Be-

teiligung motiviert und ihre Beteiligung wird wert-

geschätzt. Dadurch tragen sie gemeinsam mit der 

Stadtverwaltung, der Politik, der Wirtschaft und der 

organisierten Zivilgesellschaft aktiv zu einer nach-

haltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung 

bei.“ Dieses strategische Ziel wird durch ein opera-

tives Ziel konkretisiert: „Beteiligungsprozesse wer-

den auch über die planungsrechtlich vorgeschriebe-

nen Beteiligungen hinaus umgesetzt.“
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diese Vielfalt hier wertgeschätzt, gepflegt und hochgehal-

ten wird.

Die Freiwilligenbörse spielt eine entscheidende Rolle bei 

der Förderung des ehrenamtlichen Engagements, da sie 

Menschen eine Plattform bietet, um sich aktiv in ihre Ge-

meinschaft einzubringen. Durch die Vermittlung von Eh-

renämtern unterstützt sie sowohl gemeinnützige Organi-

sationen als auch Einzelpersonen dabei, ihre Fähigkeiten 

und Zeit sinnvoll einzusetzen. Das Ehrenamt stärkt den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, fördert das Verant-

wortungsbewusstsein und ermöglicht den Aufbau wert-

voller sozialer Netzwerke, was die Lebensqualität und das 

Miteinander in der Region nachhaltig verbessert.

Ein Beispiel aus einem anderen Bereich ist die Einrich-

tung einer Personalstelle für Kommunale Entwicklungs-

politik in der Stadtverwaltung, die auf die Forderung aus 

der Stadtgesellschaft, insbesondere der „Agenda21Ratin-

gen“ zurückging, dass sich Ratingen im Bereich des fairen 

Handels durch die Mitwirkung an der Kampagne „Fairtra-

de-Town“ stärker engagieren solle.

Abb. 6:	 Der neu gegründete Beirat für Menschen mit Behinderungen traf sich im September 2023 zur konstituierenden Sitzung.  
(Bild: Stadt Ratingen)
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Indikatoren

Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)

Im Rahmen der „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“ fin-

den jährlich vom 10. bis zum 30. September vielfältige 

Veranstaltungen zur ökologischen, sozialen und ökono-

mischen nachhaltigen Entwicklung statt. Die Aktionstage 

stehen dabei für die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Sie wei-

sen auf die Vielfalt der praktischen Umsetzung der Ziele 

auf kommunaler Ebene hin. Sie würdigen darüber hinaus 

bestehendes Engagement und werben um Mitwirkung. 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Ver-

waltung beteiligen sich gleichermaßen an dem offenen 

Aktionsprogramm. Der Indikator kann also als Maß für 

kommunales Engagement für Nachhaltigkeit verstanden 

werden. Die Anzahl der aktiven Akteure bei den „Ratinger 

Tagen der Nachhaltigkeit“ ist von 17 im Jahr 2022 auf 24 

im Jahr 2023 angestiegen.

Anzahl der unterschiedlichen aktiven Akteure bei den „Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit“  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Akteure „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“ (Anzahl)

2022 2023

17 24

Akteure „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“ (Anzahl) 

10

20

0
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Für das Monitoring und die Fortschreibung der Ra-

tinger Nachhaltigkeitsstrategie besteht ein amts-

übergreifendes, verwaltungsinternes Kernteam so-

wie eine Steuerungsgruppe, die weite Bereiche der 

Stadtgesellschaft abdeckt. Hier arbeiten z.B. der 

Integrationsrat, der Jugendrat, der Seniorenrat und 

der Beirat für Menschen mit Behinderung mit. Mit-

glied im Gremium ist auch der regelmäßig tagende 

Klimabeirat der Stadt Ratingen und die Steuerungs-

gruppe „Fairtrade-Stadt“.

Weiterhin werden in allen politischen Ausschüssen 

Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dies 

umfasst beispielsweise den Ausschuss für Umwelt, 

Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhal-

tigkeit, den Sozialausschuss, den Ausschuss für 

Kultur und Tourismus, den Jugendhilfeausschuss, 

den Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität 

oder den Ausschuss für Digitalisierung. Nachhaltig-

keit wird in Ratingen somit insgesamt als integrati-

ve, themenübergreifende Aufgabe gesehen.

Abb. 7:	 Steuerungsgruppe der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie beim Abschlusstreffen 2024 (Bild: Stadt Ratingen)

Kriterium
05  Verantwortung

Aspekt 5.1: �Relevante Gremien zur Umsetzung von nachhaltigkeitsbezogenen  
Maßnahmen

5
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Nachhaltigkeit wird in Ratingen integriert umge-

setzt. Die einzelnen Fachbereiche setzen sich in 

ihren Zuständigkeitsbereichen jeweils Ziele, um die 

Aktivitäten der Stadtverwaltung nachhaltiger zu ge-

stalten. 

Die Leitlinie gibt hierbei ein Ratsbeschluss von 2019 

vor, in dem der Stadtrat einstimmig die Umsetzung 

der UN-Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebe-

ne vorgegeben hat.

In 2021 wurde zudem eine Personalstelle geschaf-

fen, die die Aktivitäten hinsichtlich der Agenda 

2030-Umsetzung auf kommunaler Ebene koordi-

niert. Diese Stelle ist im Amt für Kommunale Diens-

te in der Abteilung Umwelt-, Klima- und Natur-

schutz angesiedelt. 

Auch die Erarbeitung der Ratinger Nachhaltigkeits-

strategie erfolgte in einem integrierten Prozess, an 

dem alle Fachbereiche der Stadtverwaltung betei-

ligt waren. So wurde sichergestellt, dass auch die 

verantwortliche Umsetzung von Nachhaltigkeits-

themen in die unterschiedlichen Bereiche integriert 

wird. Das verwaltungsinterne Kernteam, dem das 

Monitoring der Nachhaltigkeitsstrategie obliegt, ist 

ebenfalls aus Mitarbeitenden der unterschiedlichen 

Fachbereiche zusammengesetzt.

Die Kommune legt die Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit sowohl auf politischer 
Ebene als auch auf Verwaltungsebene offen.

Aspekt 5.2: Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung
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Im Jahr 2019 wurden in Ratingen übergeordnete 

Zielsetzungen zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in 

der Kommune und in der Stadtverwaltung beschlos-

sen („Agenda 2030: Nachhaltige Entwicklung in 
Ratingen“). So wurden die Ziele aufgestellt, dass 

die Stadt Ratingen über die 17 Globalen Nachhaltig-

keitsziele informieren, die Gründung eines Bünd-

nisses für nachhaltige Entwicklung fördern, eine 

Bestandsaufnahme hinsichtlich bisheriger Nach-

haltigkeitsaktivitäten der Stadtverwaltung durch-

führen und die Möglichkeit zur Erstellung einer 

Nachhaltigkeitsstrategie prüfen soll. 

Die Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie aus dem 

Jahr 2024 widmet sich dem Aspekt „Integration von 

Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln“ mit einem 

eigenen Handlungsfeld „Nachhaltige Verwaltung“. 

In der Leitlinie zu dem Handlungsfeld heißt es: „Die 

Stadtverwaltung (…) orientiert sich in ihrem Han-

deln an starken Nachhaltigkeitskriterien.“ In diesem 

Handlungsfeld ist ein strategisches Ziel enthalten, 

das auf die allgemeine Ausrichtung und Zusammen-

arbeit in der Stadtverwaltung zum Thema Nachhal-

tigkeit abzielt. Es lautet wie folgt: „Die Stadtverwal-

tung Ratingens ist in ihrem Handeln nachhaltig und 

geht als Vorbild voran. Dafür existieren soziale und 

ökologische Nachhaltigkeitsstandards für den öf-

fentlichen Einkauf und städtische Veranstaltungen. 

Damit Nachhaltigkeit in das Selbstverständnis der 

Ratinger Verwaltung übergeht, wird verstärkt über 

die Abteilungen hinweg gearbeitet. Zur Unterstüt-

zung steht die Stadtverwaltung Ratingens zu The-

men der Nachhaltigkeit mit anderen Kommunen in 

engem Austausch.“

Wie bereits angesprochen, wurde im Jahr 2021 eine 

Personalstelle im Amt für Kommunale Dienste in 

der Abteilung Umwelt-, Klima- und Naturschutz ge-

schaffen, welche die Umsetzung der Agenda 2030 

vor Ort koordiniert. Durch die Mitarbeit aller Fach-

bereiche bei der Erarbeitung der Ratinger Nachhal-

tigkeitsstrategie kann zukünftig sichergestellt wer-

den, dass auch die verantwortliche Umsetzung der 

vielfältigen Themen in die unterschiedlichen Berei-

che integriert wird. Das fachbereichsübergreifende 

Kernteam ist ferner für das Monitoring der Nach-

haltigkeitsstrategie zuständig. Es besteht somit 

weiter fort und hat ebenfalls die Informationen für 

diesen Nachhaltigkeitsbericht zusammengetragen. 

Um die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung mit 

Blick auf Nachhaltigkeit weiterzubilden, fanden in 

den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils Schulungen 

zu Nachhaltiger Beschaffung für Mitarbeitende statt 

(siehe ausführlich im Handlungsfeld „Nachhaltig-

keit in der Beschaffung und Vergabe). 

Kriterium
06  Nachhaltige Verwaltung

Aspekt 6.1: Integration von Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln

Aspekt 6.2: �Nachhaltigkeit im Personalmanagement, personelle und finanzielle  
Kapazitäten für Nachhaltigkeit

6
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Die Kommune legt offen, wie das Thema Nachhaltigkeit in das Verwaltungshandeln 
und die Personalentwicklung integriert wird.
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In den letzten Jahren wurden in Ratingen verschie-

dene Maßnahmen umgesetzt, um eine nachhaltige 

Beschaffung zu fördern. 

So wurde im Jahr 2019 eine Nachhaltigkeitsbera-
tung für kommunale Beschaffung durchgeführt. 

Die Beratung wurde in einem Förderprojekt des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung durch Engagement Glo-

bal in Kooperation mit der KPMG durchgeführt.

Bei der Beratung wurde gemeinsam mit den be-

darfstragenden Ämtern analysiert, welche Rolle 

nachhaltige Beschaffung in der Kommune spielt 

und wie die rechtlichen, organisatorischen und pro-

zessualen Voraussetzungen sind. Das Ziel war, hin-

sichtlich ausgewählter Produktgruppen (Textilien 

und Berufsbekleidung, Schulessen und Kita-Ver-

sorgung, Büromöbel) herauszuarbeiten, wie nach-

haltige Beschaffung in Ratingen strukturell gestärkt 

werden kann und konkrete Ansatzpunkte für die be-

darfstragenden Ämter zu ermitteln.

Ebenfalls im Jahr 2019 fand eine Befragung der Mit-
arbeitenden zu Fairer Beschaffung statt. In diesem 

Rahmen wurden die Ratinger Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu ihrem Kenntnisstand und dem Stand 

der Umsetzung bzgl. der Berücksichtigung sozialer 

Kriterien in der öffentlichen Beschaffung befragt. 

Wie bereits angesprochen, wurden daraufhin in den 

Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils Schulungen zu 
Nachhaltiger Beschaffung für Mitarbeitende orga-

nisiert. Dies umfasste einen Workshop „Freiwillig 

Fair“ in Zusammenarbeit mit dem Eine-Welt-Netz, 

einen Workshop „Nachhaltige Beschaffung von Ar-

beitskleidung und Sicherheitsschuhen“ in Koopera-

tion mit FEMNET und Südwind sowie eine Schulung 

zur Nachhaltigen Beschaffung durch die Kompe-

tenzstelle nachhaltige Beschaffung des Bundes.

Ein Beispiel für die Berücksichtigung von Nachhal-

tigkeit bei der Auftragsvergabe ist die Nachhaltige 
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (StA 
70). Bei der Ausschreibung der Dienst- und Schutz-

kleidung werden für die ausgeschriebenen Produkte 

Nachweise der Hersteller zu sozialen Produktions-

standards gefordert, die sich an den Standards des 

Fairen Handelns orientieren.  Für die ausgeschrie-

benen Produkte ist durch die Anbieter der Nachweis 

über die Einhaltung der Kernübereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu erbrin-

gen. Die akzeptierten Siegel werden vorgeschrie-

ben. Entspricht der vorgelegte Nachweis nicht den 

vorgeschriebenen Anforderungen, wird der Nach-

weis nicht akzeptiert und das Angebot im weiteren 

Verfahren nicht berücksichtigt. Ein weiteres Beispiel 

in dieser Hinsicht ist die Nachhaltige Beschaffung 
bei der Ratinger Feuerwehr. Grundsätzlich sind bei 

den Vergabeunterlagen der Feuerwehr Nachhaltig-

keitskriterien in der Bewertungsmatrix integriert.

Abb. 8:	 Faire Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Ratinger Mitarbeitenden. (Bild: Stadt Ratingen)

Kriterium
07  Vergabe und Beschaffung

Aspekt 7.1: Nachhaltigkeit in der Beschaffung und bei der Auftragsvergabe

7
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Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils Schulungen zu 
Nachhaltiger Beschaffung für Mitarbeitende orga-

nisiert. Dies umfasste einen Workshop „Freiwillig 

Fair“ in Zusammenarbeit mit dem Eine-Welt-Netz, 

einen Workshop „Nachhaltige Beschaffung von Ar-

beitskleidung und Sicherheitsschuhen“ in Koopera-

tion mit FEMNET und Südwind sowie eine Schulung 

zur Nachhaltigen Beschaffung durch die Kompe-

tenzstelle nachhaltige Beschaffung des Bundes.

Ein Beispiel für die Berücksichtigung von Nachhal-

tigkeit bei der Auftragsvergabe ist die Nachhaltige 
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (StA 
70). Bei der Ausschreibung der Dienst- und Schutz-

kleidung werden für die ausgeschriebenen Produkte 

Nachweise der Hersteller zu sozialen Produktions-

standards gefordert, die sich an den Standards des 

Fairen Handelns orientieren.  Für die ausgeschrie-

benen Produkte ist durch die Anbieter der Nachweis 

über die Einhaltung der Kernübereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu erbrin-

gen. Die akzeptierten Siegel werden vorgeschrie-

ben. Entspricht der vorgelegte Nachweis nicht den 

vorgeschriebenen Anforderungen, wird der Nach-

weis nicht akzeptiert und das Angebot im weiteren 

Verfahren nicht berücksichtigt. Ein weiteres Beispiel 

in dieser Hinsicht ist die Nachhaltige Beschaffung 
bei der Ratinger Feuerwehr. Grundsätzlich sind bei 

den Vergabeunterlagen der Feuerwehr Nachhaltig-

keitskriterien in der Bewertungsmatrix integriert.

Abb. 8:	 Faire Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Ratinger Mitarbeitenden. (Bild: Stadt Ratingen)

Die Kommune setzt sich dafür ein, dass Nachhaltigkeitsaspekte in der Beschaffung 
und in der Vergabe von Aufträgen berücksichtigt werden. 
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Die Haushalte der Stadt Ratingen sind bis heute 

ohne Ausweise von Nachhaltigkeitszielen aufge-

stellt worden. Nachhaltigkeitsziele werden bislang 

im Dialog zwischen Verwaltung, den Fachausschüs-

sen und dem Stadtrat diskutiert und gebildet (zum 

Beispiel Klimaschutzkonzept). Verwaltung als auch 

die Politik orientieren sich an den Vorgaben des § 75 

I GO NRW der wirtschaftlichen, effizienten und spar-

samen Haushaltswirtschaft sowie des § 77 GO NRW 

der Nachrangigkeit der Einnahmen mit dem Gebot 

der Rücksichtnahme der wirtschaftlichen Kräf-

te der Abgabepflichtigen. Dies äußert sich in dem 

Bestreben, aus eigener Kraft ausgeglichene Haus-

halte aufzustellen und als abundante Kommune 

ohne Schlüsselzuweisungen auszukommen. Hier-

zu tragen definitiv die Steuererträge (wie bei dem 

SDG-Indikator „Steuereinnahmen“ ausgewiesen) 

bei, um die jährlichen Aufwendungen zu decken. 

Mit entscheidend sind aber auch die unregelmäßig 

wiederkehrenden freiwilligen Haushaltskonsolidie-

rungen, die die Aufwandsentwicklungen in den Fo-

kus nehmen und so frühzeitig negativen Trends von 

Aufwandserhöhungen entgegenwirken. Dies gelingt 

u.a. auch durch Priorisierung der Aufgabenwahr-

nehmung, so z.B. der frühkindlichen Entwicklung 

und der schulischen Bildung, da die Kinder und Ju-

gendlichen das Zukunftskapital von morgen darstel-

len. Diese Vorgehensweise findet seine Fortsetzung 

in der Planung der Investitionen. Zwar liegt der Fo-

kus auf der Erhaltung des kommunalen Vermögens 

Abb. 9:	 Eingang zum Ratssaal der Stadt Ratingen. (Bild: Stadt Ratingen)

Kriterium
08  Finanzen

Aspekt 8.1: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen im Haushalt

8
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Die Kommune berichtet über ihre finanzielle Selbstständigkeit und legt Kennzahlen 
zu ihrer Liquidität offen. Weiterhin wird sowohl über die Einbindung von Nachhaltig-
keitsaspekten in der Finanzanlage als auch in der Finanzierung berichtet.

durch Investitionen in Höhe der jeweiligen Abschrei-

bungen, aufgrund der Vielzahl der Verpflichtungen 

(z.T. nach Weisung bzw. Rechtsanspruch) und der 

Umsetzungsmöglichkeit aufgrund der vorhandenen 

Personalkapazität ist aber auch hier eine Priorisie-

rung von Nöten. Daher werden auch Investitionen 

für die Aufstockung von Kinderbetreuungsangeboten 

und Offenen Ganztagsschulplätzen a priori umge-

setzt sowie die Qualität der Bildungschancen durch 

den massiven Ausbau der digitalen Kompetenzen 

durch digitale, mobile Endgeräte für Schulen forciert. 

Ein weiteres Beispiel für den Nachhaltigkeitsgedan-

ken der Ratinger Haushalte auch ohne Übernahme 

gebildeter Nachhaltigkeitsziele in den Haushalts-

plan sind die Bildung von Rückstellungen sowohl 

bei den Instandhaltungsbedarfen an kommuna-

ler Infrastruktur wie Gebäuden, Straßen, Brücken 

und Brunnen sowie für Altlasten / Deponien als 

auch bei den Pensions- und Beihilferückstellun-

gen der Beamtenschaft. Während in der Bilanz bei 

dem Infrastrukturvermögen die ursprünglichen 

Vermögenswerte ausgewiesen sind, stellen die In-

standhaltungsrückstellungen dafür in der Bilanz 

die Buchwerte dar, die benötigt werden, um die 

Diskrepanz zwischen Vermögenswert und reellem 

Sachzeitwert abzubilden. Diese sind in den Ratinger 

Haushalt aber eben nicht nur auf dem Papier ste-

hend, sondern auch mit Liquidität zur Umsetzung 

unterlegt. Ähnlich verhält es sich bei den Pensions-

rückstellungen, die die Beträge der zukünftigen 

Pensionszahlungen für die aktuell aktiv beschäftig-

ten Beamtenschaft sowie die der Pensionäre abbil-

den. Zur nachhaltigen und intergenerativen Gerech-

tigkeit gehört, für die heute erbrachten Leistungen 

dieser Beamtenschaft nicht spätere Generationen 

zahlen zu lassen. Daher haben Verwaltung und Poli-

tik begonnen, bisher ungebundene Liquidität dafür 
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in langfristigen Wertpapieren / Versicherungslö-

sungen anzulegen, um sie für die späteren Auszah-

lungsverpflichtungen nutzen zu können. Zu dieser 

Möglichkeit trägt natürlich die Situation des über-

steigenden Finanzmittelsaldos (wie bei dem SDG-

Indikator „Finanzmittelsaldo“ ausgewiesen) und die 

der Liquiditätsverfügbarkeit bei.

Bei der Stadt Ratingen gibt es zwar kein aktives 

Finanzanlagen-, Kredit- und Zinsmanagement mit 

spezieller Ausprägung der Nachhaltigkeitsorien-

tierung, aber dennoch wird der Begrifflichkeit im 

weiteren Sinne Rechnung getragen. Nachhaltig-

keit wird in Ratingen in diesem Kontext mit wert-
gesichert, nicht spekulativ und mündelsicher 
verstanden, so dass nicht in erster Linie Rendite 

eine Rolle spielen, sondern Rating der Bankpart-

ner und Liquiditätsverfügbarkeit. Es ist in diesem 

Zusammenhang z.B. zu erwähnen, dass die Stadt 

Ratingen aufgrund ihrer konservativeren Aus-

richtung weder in der Greensill-Bank-Insolvenz 

verwickelt war, noch Fremdwährungsgeschäfte 

und Zinsderivatgeschäfte tätigt und insgesamt 

sehr gut durch den Zeitraum der Bankenkrise ge-

steuert wurde. Vermögenswerte sowie Liquidität 

werden aufgrund der Anlagerichtlinie weitestge-

hend im öffentlich-rechtlichen Sektor in Fest- und 

Termingeldern angelegt, Aktiengeschäfte gibt es 

in diesem Sinne keine, so dass auch nicht die Zu-

sammensetzung von Portfolios hinsichtlich Fir-

mensparten und Geschäftsfeldern / -praktiken zu 

beachten wäre.

Aspekt 8.2: Nachhaltigkeitsorientierte  
Finanzanlagen und -instrumente
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Die Stadt Ratingen sieht in der Vermeidung von 
Schulden das höchste Ziel der Nachhaltigkeit im 

Bereich Stadtfinanzen, denn bilanzielle Über-

schuldung, hohe Investitions- und Kassenkredite 

samt Zinsen engen die Spielräume für die Gestal-

tung einer nachhaltigen Zukunft kommender Ge-

nerationen massiv ein. Mit der Zielsetzung, dass 

die Ressourcenverbräuche heutiger Generationen 

auch von denen zu schultern ist, die sie erzeugen, 

geht die Stadt Ratingen konsequent den Weg der 

Entschuldung, so weit dies finanziell möglich ist. 

So ist (wie bei dem SDG-Indikator „Liquiditäts-

kredite“ ausgewiesen) für den konsumtiven Be-

reich dauerhaft eine Nichtinanspruchnahme zu 

verzeichnen. Im Gegenteil wird das übersteigende 

Finanzmittelsaldo regelmäßig zur Reduzierung 

der Soll-Kreditermächtigung für Investitionen 

gem. § 86 GO NRW genutzt, um sowohl die Soll- 

und Ist-Verschuldung abzusenken. Flankiert wird 

dies weitestgehend durch den Verzicht von klas-

sischen Kommunalkrediten, vorzeitiger Ablöse 

bestehender Kredite und Nutzung von zinsfreien 

/ zinsvorteilhaften Förderkrediten bzw. reinen 

Investitionsförderzuschüssen, solange die Liqui-

ditätssituation der Stadtwerke dies zulässt. Im 

Betrachtungszeitraum der SDG-Indikatoren von 

2012 – 2022 ist es so gelungen, die Verschuldung 

für Investitionen von 87,81 Mio. Euro Anfang 2012 

auf 48,38 Mio. Euro zum Ende 2022 zu reduzieren 

(im Jahr 2004 war zuvor ein Höchststand von rd. 

128 Mio. Euro an Investitionskrediten erreicht). 

Der Haushalt 2023 wies eine Netto-Neuverschul-

dung von null Euro aus, im Doppel-Haushalt ist 

sogar eine planmäßige Netto-Entschuldung von 

jeweils 2,0 Mio. Euro avisiert.

Mit Blick auf die Bilanz ist seit 2012 die Bilanz-

summe von 814,64 Mio. Euro (EK von 337,98 Mio. 

Euro > davon 303,89 Mio. Euro Allgemeine Rück-

lage & 34,09 Mio. Euro Ausgleichsrücklage) auf 

1.039,67 Mio. Euro (EK 557,82 Mio. Euro > davon 

319,70 Mio. Euro Allgemeine Rücklage & 238,12 

Mio. Euro) in 2022 angewachsen. Mit Blick auf die 

Ausgleichssysteme Allgemeine- wie Ausgleichs-

rücklage ist die Stadt Ratingen weit von einer 

Überschuldung entfernt und damit in der Lage 

selbstbestimmt langfristig zu entscheiden, was 

für die Zivilgesellschaft Ratingens in der Zukunft 

bedeutsam werden soll.

Aspekt 8.3: Vermeidung von Verschuldung
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Indikatoren

SDG-Indikatoren1

1	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls den Indikator Bruttoinlandsprodukt vor. Für diesen 
Indikator liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Einführung) jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie Städte vor. Da Ratingen eine kreisange-
hörige Stadt ist, wird der Indikator an dieser Stelle nicht berücksichtigt.  

Die Steuerkraft bestimmt maßgeblich den finanziellen 

Handlungsspielraum einer Kommune und gibt Auskunft 

über ihre Wirtschaftsstärke bzw. Strukturschwäche. Da-

bei ist jedoch zu beachten, dass die Steuereinnahmen 

keine weiteren Einnahmen, wie z. B. aus Gebühren, Ab-

gaben, Investitionszuweisungen von Bund und Ländern 

sowie allgemeine Schlüsselzuweisungen im Rahmen der 

kommunalen Finanzausgleichssysteme berücksichtigen.  

In der Stadt Ratingen ist im Zeitverlauf eine positive Ent-

wicklung der Steuereinnahmen je Einwohnerin und Ein-

wohner zu verzeichnen. So ist die Einnahmekraft deutlich 

von 1.806,00 Euro je Einwohnerin und Einwohner im Jahr 

2012 auf 2.503,00 Euro je Einwohnerin und Einwohner im 

Jahr 2022 angestiegen. Die Steuereinnahmen pro Person 

in der Stadt Ratingen liegen im gesamten Zeitverlauf über 

der bundesdeutschen Entwicklung (2021: 1.443,00 Euro 

je Einwohnerin und Einwohner). In den Nachhaltigkeits-

strategien auf Bundes- und NRW-Landesebene sind keine 

konkreten Zielsetzungen zur Entwicklung der Steuerein-

nahmen definiert.

Steuereinnahmen je Einwohnerin und Einwohner  
(Quelle: SDG-Portal) 

Steuereinnahmen (Euro)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

1.806,00 1.836,00 1.989,00 2.120,00 2.328,00 2.503,00

Steuereinnahmen (Euro)

1000

2000

0
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Der Finanzmittelsaldo gibt Aufschluss über die finanzielle 

Leistungsfähigkeit einer Kommune, mit der die ökonomi-

schen, sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen 

vor Ort autonom gestaltet werden können. Er bildet das 

Ergebnis der Finanzrechnung des kommunalen Handelns 

im Kernhaushalt ab. Besondere Finanzierungsvorgän-

ge wie z.B. Schuldenaufnahme und Tilgung, Gewährung 

oder Rückfluss von Darlehen, Entnahmen oder Zuführung 

aus/zu Rücklagen fließen in diesen Saldo allerdings nicht 

mit ein. Daher können auch keine Aussagen zum Haus-

haltsausgleich getroffen werden. In der Stadt Ratingen 

schwankt der Finanzmittelsaldo im Zeitverlauf. Zuletzt 

liegt er bei 289,00 Euro je Einwohnerin und Einwohner. 

Der Bundesdurchschnitt, liegt im selben Jahr mit rund 

80,00 Euro je Einwohnerin und Einwohner unter der Ent-

wicklung in Ratingen. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstra-

tegie beinhaltet keine konkrete Zielsetzung, beabsichtigt 

in Ziel 8.2.c aber grundsätzlich die „Schuldenstandsquote 

max. 60 % des BIP - Beibehaltung bis 2030“, einzuhalten. 

Kurzfristige Liquiditätskredite, oder auch Kassenkredite 

im Kernhaushalt, weisen auf Finanzierungsengpässe der 

Kommunen hin, die durch eine Überziehung der Konten 

(„Überziehungskredite“) überbrückt werden. Hohe und 

langfristige Liquiditätskredite deuten auf eine grundle-

gende Schieflage in der Haushaltstruktur einer Kommu-

nen hin, welche im Sinne der Generationengerechtigkeit 

problematisch ist. Die Stadt Ratingen nimmt keine Liqui-

ditäts- bzw. Kassenkredite in Anspruch. Durchschnittlich 

sind Kommunen in Deutschland im Jahr 2022 auf Kas-

senkredite in Höhe von 412,00 Euro je Einwohnerin und 

Einwohner angewiesen. In den Nachhaltigkeitsstrategien 

auf Bundes- und NRW Landesebene sind keine konkreten 

Zielsetzungen zu Liquiditätskrediten definiert.

Haushaltsüberschuss/-defizit aus Primärsaldo, 
Finanzsaldo, Investitionssaldo je Einwohnerin 
und Einwohner (Quelle: SDG-Portal)

Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt je 
Einwohnerin und Einwohner  
(Quelle: SDG-Portal)

Finanzmittelsaldo (Euro)

Liquiditätskredite (Euro)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

331,0 138,0 276,0 71,0 492,0 289,0

2012 2014 2016 2018 2020 2022

0 0 0 0 0 0
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Der Rat der Stadt Ratingen hat im Jahr 2021 die Digi-
talisierungsstrategie „Ratingen.digital 2025plus“ 
beschlossen. Die Strategie wurde unter Mitarbeit 

eines neu geschaffenen Amts für Digitalisierung 

und Informationstechnologie erarbeitet. Im Rahmen 

der Strategie werden die folgenden zehn Digitalisie-

rungsfelder adressiert: 

•	 Verwaltung Online

•	 Digitale Kommunikation

•	 Digitale Anwendungen

•	 Geografische Informationssysteme

•	 Digitalisierung der Schulen 

•	 Neue Arbeitswelt (New Work) 

•	 Qualifizierung der Bediensteten

•	 Datenschutz und IT-Sicherheit (Governance)

•	 Künstliche Intelligenz, Big Data und Open Data

•	 Nachhaltige Digitalisierung und Klimawandel 

Im ersten Digitalisierungsfeld „Verwaltung Online“ 

wurden verschiedene Dienstleistungen zusammen-

gefasst, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des 

Onlinezugangsgesetzes und des E-Government-

Gesetzes Nordrhein-Westfalen kurzfristig digital 

angeboten werden müssen. Dies schließt auch die 

Erneuerung der Homepage der Stadt Ratingen mit 

ein. Entscheidend für eine nachhaltige Digitalisie-

rung ist zudem die Entwicklung möglichst vollstän-

dig medienbruchfreier Prozesse, welche die online 

verfügbaren Dienstleistungen und die daran ange-

bundenen Fachverfahren umfassen.

Das zweite Feld umfasst unter der Überschrift „Di-

gitale Kommunikation“ Leistungen, wie das be-

sondere elektronische Behördenpostfach und ein 

digitales Beschwerdemanagement. Das dritte Feld 

„Digitale Anwendungen“ beschreibt mit den Fach- 

und Querschnittsanwendungen das digitale Gesicht 

der Verwaltung und ihrer einzelnen Fachbereiche. 

Unter Verwendung zeitgemäßer Standards und zu-

kunftsfähiger Schnittstellen gilt es, Datensilos auf-

zubrechen und effiziente, fachbereichsübergreifen-

de Prozesse zu ermöglichen.

Die im vierten Feld „Geografische Informationssys-

teme“ beschriebenen Möglichkeiten bilden hierfür 

ein sehr gutes Beispiel. Die umfangreichen Daten 

mit Raumbezug werden nicht nur für die Darstel-

lung in einem Geo-Portal sondern auch in unter-

schiedlichen Fachverfahren genutzt. Möglichst alle 

in der Verwaltung erfassten Daten sollen zukünftig 

unter Beachtung datenschutzrechtlicher Aspekte in 

eine OpenData-Strategie eingebunden werden. Das 

fünfte Feld begreift die „Digitalisierung der Schu-

len“ als Schlüssel für erfolgreiche Bildung und För-

derung der Schülerinnen und Schüler. Neben der 

Bereitstellung der schulischen Netzwerkinfrastruk-

tur besteht schon heute ein hoher Ausstattungsgrad 

an Präsentationstechnik und mobilen Endgeräten, 

der sukzessive erweitert wird. Die Stadtverwaltung 

Ratingen schafft als Schulträger damit gute Voraus-

setzungen um die Umsetzung des Medienkompe-

tenzrahmens NRW zu ermöglichen.

Die Felder „Neue Arbeitswelt“ und „Qualifizierung 

der Bediensteten“ adressieren wichtige Belange 

des internen Verwaltungshandelns. Dabei spielen 

die Gewinnung neuer Mitarbeitender, die Personal-

bindung und Personalentwicklung sowie die Attrak-

tivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin eine 

entscheidende Rolle.

Das Themenfeld „Datenschutz und IT-Sicherheit“ 

gewinnt nicht zuletzt durch die in den letzten Jahren 

Kriterium
09  Innovation für Nachhaltigkeit

Aspekt 9.1: Digitalisierung und Förderung von Innovation für Nachhaltigkeit 

9
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Die Kommune erläutert, wie sie Treiber von Innovation (z. B. Möglichkeiten der  
Digitalisierung) zur Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele nutzt.

erheblich zugenommene Bedrohungslage immer weiter 

an Bedeutung. Das neunte Feld fasst unter der Über-

schrift „Künstliche Intelligenz, Big Data und Open Data“ 

digitale Ansätze zusammen, die weitreichende Chancen 

für Innovation und die Optimierung zahlreicher Bereiche 

der Verwaltungsarbeit bergen.

Das letzte Feld „Nachhaltige Digitalisierung und Klima-

wandel“ verdeutlicht die Chancen, mit der Digitalisierung 

Ressourcen zu schonen und eine nachhaltige Entwicklung 

zu fördern. Damit werden auch erste Ansätze für eine 

„Smart City Ratingen“ geschaffen.

In allen zehn Digitalisierungsfeldern wurden entspre-

chende Zielbilder entwickelt sowie kurz-, mittel- und 

Abb. 10:	Die Stadt Ratingen weiht Active Boards an Schulen ein und fördert damit die Digitalisierung (Bild: Stadt Ratingen).
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langfristige Maßnahmen definiert. Die Maßnahmen 

sind in einer Roadmap nach Prioritäten zusammen-

gefasst, deren zeitliche Perspektive zunächst bis 

zum Jahr 2025 reicht. Die Umsetzung einiger Maß-

nahmen ist bereits weit fortgeschritten. So kann 

zum Beispiel der flächendeckende Glasfaserausbau 

in Ratingen durch die Stadtwerketochter Kommitt 

Ratingen GmbH zeitnah abgeschlossen werden. 

Auch in den Schulen wurde bereits eine zukunftsfä-

hige Glasfaserversorgung erreicht, die kontinuier-

lich ausgebaut wird. 

In der 2024 beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie 

der Stadt Ratingen sind im Handlungsfeld „Nach-

haltige Verwaltung“ ebenfalls verschiedene Ziele 

integriert, die auf die Förderung und Nutzung der 

Möglichkeiten der Digitalisierung abzielen. In der 

Leitlinie zum Handlungsfeld heißt es: „Durch den 

sinnvollen Einsatz von Digitalisierung und einfacher 

Sprache ist sowohl das Arbeiten für die Beamtin-

nen und Beamten oder Beschäftigen als auch der 

Kontakt für Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung 

und die Abwicklung der Behördengänge einfacher 

geworden“. Das zugehörige strategische Ziel lautet 

wie folgt:

•	 Die Stadtverwaltung Ratingens nutzt die Chan-

cen der Digitalisierung sowohl für interne 

Verwaltungsprozesse als auch für das öffentli-

che Angebot der Bürgerinnen und Bürger. Sie 

profitiert von transparenten, beschleunigten und 

zielführenden E-Government-Strukturen. Dieser 

Schritt führt die Stadtverwaltung näher an die Vi-

sion einer papierlosen Verwaltung heran. Durch 

die digitalen Wege sind die Erreichbarkeit der 

Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger als auch 

der Informationsfluss in die Stadtgesellschaft 

erhöht, ohne hierbei Personen, die keinen Zu-

gang zu digitalen Medien haben, auszuschließen.

Dieses Ziel wird durch die folgenden zwei operativen 

Ziele weiter ausgestaltet:

•	 Bis 2030 sind die für die Bürgerinnen und Bürger 

sowie für die Wirtschaft am häufigsten nach-

gefragten Verwaltungsprozesse vollständig 

digitalisiert. Dabei stehen sowohl der Service für 

die „Kunden“ als auch die Unterstützung für die 

Mitarbeitenden der Verwaltung im Vordergrund.

•	 Bis 2028 werden der Zugang zu Dienstleistungs-

angeboten und die Übermittlung bzw. Bereitstel-

lung von Verwaltungsleistungen der Stadtver-

waltung über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 

so weit wie möglich optimiert und barrierefrei 

gestaltet.

Abb. 11:	In der App „Between The Lines“ werden Jugendhilfean-
gebote in Ratingen seit 2023 digital vernetzt. (Bild: Stadt 
Ratingen)
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Indikatoren

SDG-Indikatoren

Die flächendeckende Breitbandversorgung privater Haus-

halte hat einen indirekten Nachhaltigkeitsbezug, da der 

Zugang zu Informationen und elektronischen Diensten  

(z. B. e-Medizin, e-Government) oder das Arbeiten im 

„mobile office“ private Haushalte durch zeitliche und 

monetäre Einsparungen entlasten kann. Die digitale Zu-

gangsmöglichkeit zu vielfältigen Bildungs- und Informati-

onsangeboten trägt zudem zu Generationengerechtigkeit 

bei. Dabei gilt Glasfaser als zukunftsfähigste Technologie, 

die im Vergleich zu Kupfernetzen auch energiesparen-

der ist, bei deutlich höheren Datendurchsätzen. Im Jahr 

2022 liegt der Anteil der Haushalte mit einer Breitband-

versorgung (≥ 100 Mbit/s) in der Stadt Ratingen bei 98,2 

Prozent und befindet sich damit auf einem hohen Niveau 

- deutschlandweit liegt der Anteil bei rund 93 Prozent 

(2022). Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie greift das 

Thema in Ziel 9.1.b „Flächendeckender Aufbau von Giga-

bitnetzen bis 2025“ ebenfalls auf.

Anteil der Haushalte mit einer Breitbandversorgung  
(≥ 100 Mbit/s) (Quelle: SDG-Portal)

Breitbandversorgung - private Haushalte (%)

2017 2020 2021 2022

83,4 95,2 95,5 98,2
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Handlungsfeld
10  Klimaschutz und Energie10

Kriterien 10 bis 18: Handlungsfelder

Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 10.1: Kommunaler  
Klimaschutz allgemein 

•	Integriertes Klimaschutzkonzept
•	Neuaufstellung eines integrierten Klimaschutz- und Klimafolgen-

anpassungskonzeptes „Ratingen.Klimaneutral.20xx“ (Wege zur 
Klimaneutralität bis spätestens 2045)

•	Ratinger Aufruf für Klimaschutz (Resolution zur Ausrufung des 
Klimanotstandes)

•	CO₂-Bilanz der Stadt Ratingen 2016–2018

Aspekt 10.2: Förderung von  
erneuerbaren Energien 

•	Kommunales Förderprogramm Solarenergie 2021 und 2022
•	Initiierung der ehrenamtlichen „BürgerSolarBeratung“
•	Durchführung von „Solar-Partys“ (Vorstellung von Photovoltaik-

Anlagen durch Privatpersonen)
•	Digitale Bürgersprechstunden und öffentliche Informations

veranstaltungen mit der Energieberatung der Verbraucher
zentrale in Ratingen

•	Teilnahme am bundesweiten „Wattbewerb“

Aspekt 10.3: Senkung des  
Energieverbrauchs und  
Erhöhung der Energieeffizienz

•	Digitale Bürgersprechstunde (Zusammenarbeit mit der Energie-
beratung der Verbraucherzentrale NRW zu monatlich wechseln-
den Themen, z.B. energetische Haussanierung) 

•	Energiesparinitiative in Ratinger Schulen und Kindertages
einrichtungen unter dem Motto „Aktiv fürs Klima“

•	Finanzierung von Klimaschutzprojekten der Deutschen Umwelt-
Aktion an Ratinger Schulen 

•	Stromsparcheck des Caritasverbands im Kreis Mettmann 
•	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Aspekt 10.4: Einbettung von 
Klimaschutz in die räumliche 
Planung und Entwicklung

•	Erarbeitung von Standardfestsetzungen in der Bauleitplanung 
bzgl. klimarelevanter Belange 

•	Freiraumentwicklungsplan für öffentliche Grün- und Freiflächen
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Die Kommune legt offen, wie sie sich für den Klimaschutz einsetzt, und berichtet über 
ihre Leistungen zum Gelingen der Energiewende. Sie berichtet über ihr Klimaschutz-
konzept und über die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren.

Aspekt 10.5: „Klimaschutz & 
Energie“ in der Verwaltung und 
in Eigen- und Beteiligungs
unternehmen

•	Energetische Standards für die Planung, den Bau und die  
Bewirtschaftung städtischer Gebäude 

•	Teilnahme an einem Modellvorhaben zum Energiespar-Contrac-
ting der Deutschen Energie-Agentur (Förderung von Energie
effizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften) 

•	Energetische Sanierungen von Kitas & Schulgebäuden 
•	Ausstattung städtischer Liegenschaften mit Photovoltaik-Anlagen 
•	Energiespar-Kampagne „mission E“ zur Senkung des Energie

verbrauchs in der Stadtverwaltung
•	Umstellung der PKW-Flotte auf E-Mobilität

Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Treibhausgasemissionen nach Sektoren
•	Strom aus erneuerbaren Quellen
•	Treibhausgaseinsparungen durch Klimaschutzprojekte

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Beratungen der „BürgerSolarBeratung“
•	Informationsveranstaltungen der Energieberatung der  

Verbraucherzentrale in Ratingen
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Klimaschutz und die Reduzierung der Treibhaus-

gasemissionen spielt für die Stadt Ratingen bereits 

seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Um die Kli-

maschutzaktivitäten der Stadt weiter auszubauen 

und zu verstetigen, wurde im Jahr 2017 ein ers-

tes Klimaschutzkonzept verabschiedet und durch 

den Aufbau eines Klimaschutzmanagements im 

Jahr 2018 in die Umsetzungsphase gebracht. Die 

Stadt Ratingen hat sich mit dem Integrierten 
Klimaschutzkonzept (IKK) das Ziel gesetzt, die 

CO₂-Emissionen und den Endenergiebedarf deut-

lich zu reduzieren. Dabei stellte das IKK die erste 

strategische Grundlage für die Energie- und Kli-

mapolitik der Stadt Ratingen dar. Als mittel- und 

langfristige Klimaschutz-Ziele der Stadt wurden 

2017 erstmals quantitative Reduktionsziele fest-

gelegt, die im August 2021 angepasst wurden. Der 

Rat der Stadt Ratingen beschloss - den Zielset-

zungen auf nationaler und internationaler Ebene 

entsprechend – das Ziel der Klimaneutralität bis 

spätestens 2045. Im Rahmen des Klimaschutz-

konzeptes wurden bis Ende 2023 insgesamt 34 

Pflichtmaßnahmen und 14 Zusatzmaßnahmen in  

6 Handlungsfeldern durchgeführt. 

Derzeit arbeitet die Stadt Ratingen an einer Fort-

schreibung des Klimaschutzkonzeptes und nimmt 

auch das Themenfeld Klimaanpassung mit in das 

Abb. 12:	Viele öffentliche Gebäude in Ratingen wie hier das CFvW-Gymnasium schmückt bereits eine PV-Anlage  
(Bild: Stadt Ratingen)

Aspekt 10.1: Kommunaler Klimaschutz allgemein
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Konzept auf („Ratingen.Klimaneutral.20xx: Neu-
aufstellung eines integrierten Klimaschutz- und 
Klimafolgenanpassungskonzeptes). Das Folge-

konzept soll Ziele und Maßnahmen zum Klima-

schutz und zur Klimafolgenanpassung enthalten 

und den Weg zur Klimaneutralität (Ratingen.Kli-

maneutral.20XX) bis spätestens 2045 aufzeigen. 

Der partizipative Aufstellungsprozess startete 

Ende 2023 und soll Mitte 2025 beendet sein. Alle 

Ratinger Bürgerinnen und Bürger waren im Jahr 

2024 eingeladen, sich an dem Prozess mit Anre-

gungen für eine klimafreundliche und klimaange-

passte Stadt zu beteiligen. Die vielfältigen Ideen 

flossen in die Erarbeitung des Konzeptes ein.

Im Ratinger Aufruf für Klimaschutz (Resolution 

zur Ausrufung des Klimanotstandes) beschloss 

der Stadtrat im Jahr 2019 außerdem die Erstel-

lung einer CO₂-Bilanz im 3-Jahres-Rhythmus. Im 

Jahr 2021 wurde entsprechend eine „CO₂-Bilanz 
der Stadt Ratingen 2016 – 2018“ vorgestellt.  

Aspekt 10.2: Förderung von erneuerbaren Energien

Um die Treibhausgasemissionen zu senken, ist der 

Ausbau von erneuerbaren Energien ein zentraler 

Baustein. Die Stadt Ratingen förderte den Ausbau 

von Photovoltaik-Anlagen, Stromspeichern und 

Steckdosenmodulen in zwei Förderprogrammen in 

den Jahren 2021 und 2022 (Kommunales Förder-
programm Solarenergie 2021 und 2022). Die För-

derprogramme wurden stark nachgefragt und wa-

ren äußerst erfolgreich. Das jährliche Förderbudget 

in Höhe von 150.000 € war in beiden Jahren nach 

wenigen Tagen ausgeschöpft.

Im Jahr 2022 wurde der Aufbau einer „BürgerSolar-
Beratung“ durch die Stadt Ratingen initiiert. Die eh-

renamtlich tätige Gruppe berät seitdem im Rahmen 

einer Nachbarschaftshilfe interessierte Menschen in 

Ratingen zum Thema Photovoltaik. Hierfür konnten die 

Beraterinnen und Berater zuvor an einem kostenlosen 

Schulungsworkshop teilnehmen. Die Gruppe arbeitet 

sehr erfolgreich und konnte nach einem Jahr bereits 

mehr als 100 Beratungen verzeichnen. Darüber hin-

aus wurde der Aufbau eines Netzwerkes von ehren-

amtlichen Gruppen im Kreis Mettmann unterstützt. 

In Kooperation mit der „BürgerSolarBeratung“ 

sowie der Verbraucherzentrale NRW wurden im 

Sommer 2024 an zwei Terminen „Solar-Partys“ bei 

Mitgliedern der BürgerSolarBeratung Ratingen ab-

gehalten, welche interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern ihre Photovoltaik-Anlage vorstellen und so 

zur Nachahmung anregen. Eine Fortführung sowie 

Ausweitung des Formats auf den Bereich der Wär-

mepumpen wird aktuell angestrebt. 

Weiterhin finden in Kooperation mit der Energiebe-

ratung der Verbraucherzentrale NRW regelmäßig 

digitale Bürgersprechstunden zu verschiedenen 

Themen, wie z.B. zu Photovoltaik und Wärmepum-

pen, statt. Die Bürgersprechstunden werden über 

das Klimaschutzmanagement koordiniert und be-

worben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger kön-

nen an diesen Terminen kostenlos teilnehmen und 

mit der Energieberaterin der Verbraucherzentrale 

sowie mit dem Klimaschutzmanagement in den in-

haltlichen Austausch kommen. Zusätzlich gibt es 

regelmäßig weitere Informationsangebote, wie bei-

spielsweise Informationsstände auf dem Ratinger 
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Marktplatz. Hier werden interessierte Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort zu wichtigen energetischen The-

men beraten. 

Um den Ausbau von Photovoltaik in Ratingen voran-

zutreiben, hat der Rat der Stadt Ratingen im Jahr 

2021 die Teilnahme der Stadt Ratingen am „Wattbe-

werb: StädteChallenge Photovoltaik“ beschlossen. 

Der Wettbewerb hat zum Ziel, die Stadtgesellschaft 

noch stärker zum Thema Photovoltaik und erneuer-

bare Energien zu sensibilisieren, und wurde durch 

intensive Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie von 2024 

ist übergreifend das Ziel formuliert, dass kontinu-

ierlich durch die BürgerSolarBeratung und auch 

die Energieberatung Ratingen der Verbraucherzen-

trale daraufhin gewirkt wird, dass mindestens 50% 

der privaten Haushalte bis 2030 durch regenerati-

ve Energien versorgt werden. Darüber hinaus soll 

eine ausgebaute Netzinfrastruktur eine lückenlose 

Versorgung durch regenerative Energien ermögli-

chen. Hierzu soll möglichst vor 2028 die kommunale 

Wärmeplanung abgeschlossen und der Ausbau der 

Netzinfrastruktur möglichst vor 2045 zu 100% um-

gesetzt sein. 

Abb. 13:	Solarpartys ermöglichen nachbarschaftliche Beratung für die Ratinger Bürgerinnen und Bürger. Hier informieren (sich) 
Susanne Berger (Energieberaterin der VZ NRW), Umweltdezernent Prof. Dr. Bert Wagener (2.v.r.) und Philip Herms vom 
Klimaschutzmanagement der Stadt Ratingen (links) bei Bürgersolarberater Boris Krenzer (2.v.l.) (Bild: Stadt Ratingen).
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Aspekt 10.3: Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Energieeffizienz

Seit dem Jahr 2022 bietet die Stadt Ratingen ge-

meinsam mit der Verbraucherzentrale NRW monat-

lich eine digitale Bürgersprechstunde zu verschie-

denen Themen an. So standen bisher beispielweise 

die Themen „Energetische Haussanierung und Wär-

mepumpen“ oder auch „Photovoltaik-Anlagen für 

das Eigenheim“ auf dem Programm.

Im Jahr 2024 hat die Stadt Ratingen das Förderpro-

jekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas“ 
über die Nationale Klimaschutzinitiative des Bun-

des initiiert. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen 

mit Möglichkeiten vertraut zu machen, durch ihr 

Nutzungsverhalten einen Beitrag zum Klimaschutz 

zu leisten. Das Projekt wird mithilfe eines externen 

Dienstleisters an den Schulen und Kitas durch-

geführt. Neben den Energieeinsparungen werden 

Bildungsprojekte zum Thema Energie und Klima-

schutz umgesetzt. Das Projekt wird für vier Jahre 

gefördert.

Seit 2020 finanziert die Stadt Ratingen über das 

Klimaschutzmanagement außerdem Klimaschutz-
projekte der Deutschen Umwelt-Aktion an Ra-
tinger Schulen (Beispiele für entsprechende Unter-

richtsreihen sind „Der Klimawandel“ und „Mein 

CO₂-Fußabdruck“). Die Themen und adressierten 

Schulklassen wechseln ebenso wie die adressierten 

Schulformen – Grundschulen und weiterführende 

Schulen - jedes Schuljahr. Jährlich werden durch 

das Klimaschutzmanagement der Stadt Ratingen die 

Kosten der ersten 15 Anmeldungen übernommen.

Der Caritasverband im Kreis Mettmann e.V. organ-

siert in Ratingen darüber hinaus den Stromspar-
check für Empfängerinnen und Empfänger von 

Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld. Im 

Rahmen dieses Angebots überprüft ein „Stromspar-

Team“ den Stromverbrauch vor Ort und bietet Tipps 

zum Energiesparen sowie kostenloses Zubehör (wie 

z.B. Energiespar- und LED-Lampen oder Zeitschalt-

uhren).

Weiterhin geht auch die Stadtverwaltung zum The-

ma „Senkung des Energieverbrauchs“ mit gutem 

Beispiel voran und hat schon im Integrierten Kli-

maschutzkonzept 2017 die Maßnahme „LED-Stra-

ßenbeleuchtung“ verankert. Demnach soll ein Aus-

tausch von 80 % aller Leuchtkörper bis zum Jahr 

2030 und von 100 % bis zum Jahr 2035 auf dem 

Stadtgebiet erfolgen. Hierfür werden jährlich suk-

zessive Leuchtkörper ausgetauscht.

Aspekt 10.4: Einbettung von Klimaschutz in die räumliche Planung und Entwicklung 

Klimaschutz ist in der Stadt Ratingen ebenfalls in-

tegraler Bestandteil der räumlichen Planung. Dies 

betrifft beispielsweise die Pflege und Systematisie-
rung von Standardfestsetzungen in der Bauleitpla-
nung bzgl. klimarelevanter Belange – z.B. mit Blick 

auf versiegelte Flächen oder die Dachausrichtung. 

Aktuell in Erarbeitung befindet sich ein Freiraum-
entwicklungsplan für öffentliche Grün- und Frei-
flächen. Mit einem gesamtstädtischen Freiraum-

konzept als Teil der integrierten Stadtentwicklung 

werden Ziele und Entwicklungsperspektiven für die 

Versorgung, Gestaltung, Aufwertung und Unterhal-

tung der Grün- und Freiräume der Stadt Ratingen 

erarbeitet. Hierbei werden für die vier Funktionen 

Erholung, Gesundheit, Klima und Biodiversität je-

weils Kernindikatoren und Orientierungswerte ab-

geleitet sowie eine methodische Vorgehensweise 

erarbeitet (siehe hierzu ausführlich den Aspekt Re-

duzierung der Flächeninanspruchnahme im Hand-

lungsfeld Wohnen & nachhaltige Quartiere). 
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Aspekt 10.5: „Klimaschutz & Energie“ in der Verwaltung

Die Stadt Ratingen geht mit Blick auf die städtischen 

Liegenschaften im Bereich Klimaschutz mit gutem 

Beispiel voran. So beschloss der Stadtrat im Jahr 

2019 Energetische Standards für eigene Liegen-
schaften mit Blick auf die Planung, den Bau und die 

Bewirtschaftung städtischer Gebäude. Die Check-

Liste und Umsetzung der Maßnahmen unterstützt 

die Zielerreichung des integrierten Klimaschutz-

konzeptes der Stadt Ratingen. In den Jahren 2019 

bis 2021 nahm die Stadt außerdem an einem Mo-
dellvorhaben zum Energiespar-Contracting der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) teil. Im Integ-

rierten Klimaschutzkonzept hat die Stadt u.a. fest-

gelegt, Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen 

Liegenschaften durchzuführen. In einem Pilotpro-

jekt wurden mehrere Energieberatungen für Nicht-

wohngebäude durchgeführt. Auf Grundlage der ge-

wonnenen Erkenntnisse sollten Energieberatungen 

und bauliche Maßnahmen auf weitere Liegenschaf-

ten, beginnend mit den städtischen Schulen, ausge-

weitet werden. Mit Blick auf die städtischen Liegen-

schaften, wie Kitas & Schulgebäude, werden aktuell 

entsprechend energetische Sanierungen umge-

setzt (dies umfasst die Ausstattung mit Lüftungsan-

lagen, Wärmepumpen und/oder LEDs für zwei Kitas 

sowie zwei Schulen in Ratingen). Auch die Ausstat-

tung der Dächer der städtischen Liegenschaften mit 

Photovoltaik-Anlagen zur Eigenstromnutzung wird 

vorangetrieben. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie ist eben-

falls das übergeordnete Ziel integriert, dass bei al-

len städtischen Gebäuden bei Sanierungsmaßnah-

men das Potential zur Installation von Anlagen zur 

Erzeugung regenerativer Energien, Fassaden und 

Dachbegrünung geprüft wird. 

Um das Thema „Senkung des Energieverbrauchs“ 

stärker in der Stadtverwaltung Ratingen zu veran-

kern, wurde in den Jahren 2022 bis 2023 die Ener-
giespar-Kampagne „mission E“ durchgeführt. 

Das Ziel der Kampagne, die sich an Mitarbeitende 

der Stadtverwaltung richtete, war die Reduzierung 

des Energieverbrauchs in den kommunalen Lie-

genschaften durch Verhaltensänderung (ein Team 

aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung er-

arbeitete z.B. auf Grundlage von Materialien der 

EnergieAgentur.NRW eine Posterkampagne, stellte 

Energiespartipps zusammen und drehte einen „Mo-

tivationsfilm“). 
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Indikatoren

SDG-Indikatoren

Eine nachhaltige Energiewirtschaft setzt insbesondere 

auf erneuerbare Energieträger, die nahezu unbegrenzt 

zur Verfügung stehen. Der Indikator gibt Auskunft über 

den produzierten Strom je Einwohnerin und Einwohner 

aus erneuerbaren Quellen wie Biomasse, solarer Strah-

lungsenergie, Wasser und Wind. In der Stadt Ratingen ist 

die installierte Nettonennleistung erneuerbaren Stroms 

im betrachteten Zeitverlauf kontinuierlich angestiegen, 

befindet sich aber mit zuletzt nur 0,17 Kilowattstunden 

je Einwohnerin und Einwohner auf niedrigem Niveau. Im 

gleichen Jahr sind es im bundesdeutschen Vergleich be-

reits 1,60 Kilowattstunden je Einwohnerin und Einwohner. 

Der kontinuierliche Ausbau der Stromproduktion aus er-

neuerbaren Quellen trägt zum Erreichen des Ziels 7.2.b. 

„Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am 

Bruttostromverbrauch auf mindestens 65 % bis 2030 stei-

gern“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei.

Installierte Nettonennleistung erneuerbaren Stroms aus Biomasse, Solarer Strahlungsenergie, Wasser 
und Wind in Kilowattstunden je Einwohnerin und Einwohner  
(Quelle: SDG-Portal) 

Strom aus erneuerbaren Quellen (kW je EW)

2011 2015 2019 2020 2021

0,01 0,02 0,12 0,15 0,17

Strom aus erneuerbaren Quellen (kW je EW)

0,8

0,16

0
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2015 2016 2017 2018

private Haushalte 2,66 2,66 2,45 2,52
Industrie und  

verarbeitendes Gewerbe 2,61 2,67 2,58 2,45
Gewerbe, Handel, Dienst-
leistungen und Sonstiges 1,54 0,55 0,40 0,45

kommunale  
Einrichtungen 0,07 0,15 0,14 0,14

Verkehr 4,13 4,22 4,26 4,27
Summe 11,01 10,25 9,83 9,83

Treibhausgasemissionen nach Sektoren (Tonnen CO2-Äquivalente)

Zu den besonders relevanten Treibhausgasen zählen 

Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffmono-

xid/Lachgas (N2O) und Fluorkohlenwasserstoffe (FCKWs). 

Um die Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhaus-

gase zu vereinheitlichen, werden diese in CO₂-Äquivalente 

(CO₂e) umgerechnet. Der Indikator betrachtet die Treib-

hausgasemissionen unterschiedlicher Sektoren in Ton-

nen CO₂-Äquivalente je Einwohnerin und Einwohner. Diese 

entstehen überwiegend in privaten Haushalten, im Indust-

rie- und insbesondere im Verkehrssektor - sie spielen dort 

eine entscheidende Rolle mit Blick auf den Klimawandel. 

In der Stadt Ratingen schwanken die Treibhausgasemissi-

onen im Zeitverlauf (2015–2018) in den unterschiedlichen 

Sektoren. Die Summe der Treibhausgasemissionen ist zu-

letzt (2018) nicht weiter gesunken (aktuellere Daten sind 

nicht verfügbar).  Insgesamt adressiert der Indikator Ziel 

13.1.a „Verringerung der Treibhausgasemissionen“ der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Treibhausgasemissionen in unterschiedlichen Sektoren in Tonnen CO₂-Äquivalente je Einwohnerin und 
Einwohner (Quelle: SDG-Portal)

Treibhausgasemissionen nach Sektoren (Tonnen CO2-Äquivalente)
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Treibhausgasemissionen tragen erheblich zur Erwär-

mung der Erde bei. Möglichst vollständig auf die Ver-

brennung fossiler Brennstoffe zu verzichten und damit 

den Treibhausgasausstoß zu senken, ist eines der wich-

tigsten Ziele auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwick-

lung. Zeitgleich muss sichergestellt sein, dass genügend 

natürliche Treibhausgassenken Platz im Landschaftsbild 

haben und Praktiken ausgeübt werden, die den Ausstoß 

von Treibhausgasen reduzieren. Die Treibhausgaseinspa-

rungen durch Klimaschutzprojekte in der Stadt Ratingen 

belaufen sich zuletzt (2019) auf 0,017 Tonnen je Einwohne-

rin und Einwohner. Im Vergleich zum Durchschnitt in NRW 

(auf Bundesebene sind keine Daten verfügbar) ist dieser 

Wert vergleichsweise gering (NRW 2019: 0,051 Tonnen je 

Einwohnerin und Einwohner). Die Einsparung träg den-

noch zum Erreichen des Zieles 13.1.a „Verringerung der 

Treibhausgasemissionen“ der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie bei.

Das Interesse an Photovoltaik-Anlagen für private Haus-

halte ist deutlich angestiegen. In Folge steigender Strom-

preise und des sich immer deutlicher zeigenden Klima-

wandels gingen im Jahr 2022 in Ratingen über 400 neue 

Photovoltaikanlagen ans Netz, wodurch die Gesamtleis-

tung aller Ratinger Anlagen sich in nur einem Jahr um 

fast 20 Prozent erhöht hat – Balkonanlagen wurden dabei 

nicht berücksichtigt. Insbesondere aus dieser Entwick-

lung heraus entstand die „BürgerSolarBeratung“: Etwa  

15 Ratinger Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Photo-

voltaik-Anlagen wurden mit Blick auf alle wesentlichen 

Bausteine bis hin zur Inbetriebnahme einer Solaranlage 

weitergebildet und stehen nun bereit, um mit ihrem Wis-

sen den Photovoltaik-Interessierten in Ratingen Hilfestel-

lung zu leisten. Die Beratung ist ehrenamtlich und kosten-

frei. Die „BürgerSolarBeratung“ führte erstmals im Jahr 

2023 Beratungen rund um das Thema Photovoltaik durch. 

Insgesamt wurden 103 Bürgerinnen und Bürger beraten.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhaltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein.

Potenzielle Treibhausgasminderungen über die Wirk-
dauer durch abgeschlossene investive Förderungen 
der Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative pro Person (Quelle: SDG-Portal)

Anzahl der durchgeführten Beratungen der  
„Bürgersolarberatung“   
(Quelle: Stadt Ratingen, BürgerSolarBeratung) 

Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen der 
Energieberatung Ratingen (Quelle: Stadt Ratingen, Verbrau-
cherzentrale Energie Ratingen) 

Treibhausgaseinsparungen durch Klimaschutzprojekte (Tonnen)

Beratungen der „BürgerSolarBeratung“ (Anzahl)

Informationsveranstaltungen der Energieberatung Ratingen (Anzahl)

2012 2014 2016 2018 2019

0,015 0,015 0,015 0,015 0,017

2023

103

2021 2022 2023

11 17 14

Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)
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Handlungsfeld
11  Ressourcenschutz  

und Klimafolgenanpassung
11

Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 11.1: Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels

•	Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Klima
anpassungskonzepts

•	Stadtklimaanalyse der Stadt Ratingen 
•	Kommunales Förderprogramm Dachbegrünung 
•	Erarbeitung eines Freiraumentwicklungsplans für öffentliche 

Grün- und Freiflächen
•	Entwicklung eines Straßenbaumkonzepts
•	Kommunales Förderprogramm Entsiegelung für Unternehmen
•	Öffentlichkeitsarbeit zu relevanten Themen, z.B. Hitzeknigge, 

Projekt Refill 
•	Erhebung von Daten zu relevanten Themen, z.B. über Bürger

umfragen (z.B. Thema Hitze)

Aspekt 11.2: Schutz der  
Biodiversität 

•	Wildbienen-Lehrpfad 
•	Silbersee 
•	Anreicherung von Biotopstrukturen in den städtischen Grün

flächen
•	Strategie zur Anpassung der Straßenbaumpflanzungen  

(„Düsseldorfer Zukunftsliste Bäume“)
•	Artenschutz auf Friedhöfen („Ratinger Friedhöfe – klimaaktiv und 

artenreich“)

Aspekt 11.3: Minderung der 
Umweltbelastung von Boden, 
Wasser und Luft

•	Ziele der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie zum Schutz und der 
schonenden Nutzung der Ressource Wasser (Beispiel: Nutzung 
von Regenwasser bei der Bewässerung des Stadtgrüns auf städti-
schen Liegenschaften) 

Aspekt 11.4: Nachhaltige  
Nutzung von land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen 

•	Nachhaltige Waldbewirtschaftung nach den Leitlinien des Pan-
europäischen Rates zur Waldzertifizierung 

Aspekt 11.5: Nachhaltige  
Ver- und Entsorgung / Förderung 
von Kreislaufwirtschaft

•	Einführung der Pflichttonne für Papier für private Haushalte

Aspekt 11.6: „Ressourcenschutz 
und Klimafolgenanpassung“ in 
der Verwaltung

•	Kanalsanierung städtischer Liegenschaften (Abkopplung der 
Entwässerung von Dach- und Hofflächen vom öffentlichen Kanal / 
Versickerung des Niederschlagswassers)
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Die Kommune legt offen, wie sie natürliche Ressourcen einschließlich der biologi-
schen Vielfalt schützt und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft vorantreibt. Sie be-
richtet über nachhaltigkeitsorientierte Konzepte in den Bereichen Versiegelung und 
Flächeninanspruchnahme und ihren Einsatz zur Minderung der Umweltbelastung von 
Boden, Wasser und Luft.

Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Naturschutzflächen
•	Landschaftsqualität
•	Fließgewässerqualität
•	Abwasserbehandlung
•	Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Waldfläche in Ratingen
•	Dachbegrünung in Ratingen
•	Entsiegelung in Ratingen
•	Artenreiches Straßenbegleitgrün
•	Beratung Starkregenprävention
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Aspekt 11.1: Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Die Zunahme von Extremwetterereignissen, wie 

vermehrte Hitzetage, Trockenperioden, Starkre-

gen oder Hochwasser als Folgen des globalen Kli-

mawandels sind auch in Ratingen bereits spürbar. 

Daher gewinnt das Thema Klimaanpassung, und 

damit die Vorbereitung auf die Veränderung des Kli-

mas, zunehmend an Bedeutung. Wie bereits ange-

sprochen, entwickelt die Stadt Ratingen vor diesem 

Hintergrund derzeit ein neues integriertes Klima-
schutz- und Klimaanpassungskonzept, indem das 

bestehende Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2017 

in einem partizipativen Prozess fortgeschrieben wird 

(siehe auch Aspekt „Kommunaler Klimaschutz“). 

Das Folgekonzept soll Ziele und Maßnahmen zum 

Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung ent-

halten. Ein Beispiel für eine bestehende Maßnahme 

ist die Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie 

Immobilienbesitzenden zur Starkregenprävention. 

In der 2024 veröffentlichten Ratinger Nachhaltig-

keitsstrategie ist die dauerhafte Fortführung dieser 

Maßnahme als operatives Ziel integriert. 

Als Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen 

zur Klimafolgenanpassung für das Stadtgebiet wur-

de in den letzten Jahren eine Stadtklimaanalyse der 
Stadt Ratingen erstellt. Mit Hilfe der Klimaanalyse 

sollen neuralgische Punkte im Stadtgebiet erkannt 

und Klimaanpassungsmaßnahmen fachlich fundiert 

geplant und umgesetzt werden können. Die detail-

lierte Datengrundlage soll enstprechend bei der 

Planung und Umsetzung zukünftiger Maßnahmen 

berücksichtigt werden. Seit Oktober 2022 liegen die 

Ergebnisse zur Klimaanalyse vor. Zu den wichtigs-

ten Kartenwerken zählen die “Klimaanalysekarte 

Nachtsituation”, die “Klimaanalysekarte Tagsitua-

tion”, die “Planungshinweiskarte Nachtsituation” 

sowie die “Planungshinweiskarte Tagsituation”. 

Die Stadtklimaanalyse untersucht insgesamt die 

Abb. 14:	Dachbegrünung auf dem Rathaus (Bild: Stadt Ratingen)
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Klimaparameter und -effekte wie Lufttemperatur, 

Kaltluftbildung, -abflüsse und Belüftung, die durch 

Flächennutzung und Topographie verschieden stark 

sind. Die Karten zeigen das Gefüge zwischen den 

kühleren Grün-/Freiflächen und den wärmeren Zo-

nen heute und künftig.

Seit Beginn des Jahres 2020 wird in Ratingen ein 

kommunales Förderprogramm Dachbegrünung 
angeboten. Begrünte Dächer können die sommerli-

che Hitzebelastung verringern (Verdunstungseffekt) 

und durch die dezentrale Zwischenspeicherung von 

Regenwasser einen Beitrag zur Entlastung von Ka-

nalisation, Kläranlage und Vorflutern leisten (Re-

tentionseffekt). Die Begrünungsmaßnahmen kön-

nen auch Luftschadstoffe binden und zum Erhalt 

der Artenvielfalt beitragen. Die Förderung umfasst 

die intensive und extensive Begrünung von Dach-

flächen auf Gebäuden und kann sowohl für Neu-

bauten als auch für Bestandsgebäude in Anspruch 

genommen werden. Das Programm richtet sich an 

Privatpersonen und Gewerbe und wurde in den ers-

ten beiden Jahren sehr gut, ab 2022 immer noch gut 

angenommen. Seit Beginn der Maßnahme wurden 

183 Förderanträge gestellt. Eine Dachbegrünung 

wurde für insgesamt 6.062 m² beantragt und bereits 

auf 3.676 m² umgesetzt. Die Nachhaltigkeitsstrate-

gie der Stadt Ratingen beinhaltet in dieser Hinsicht 

das operative Ziel, dass die Fördermittel für die 

Dachbegrünung zukünftig zu 100 % ausgeschöpft 

werden sollen. 

Wie bereits angesprochen, entwickelt die Stadt Ra-

tingen derzeit einen Freiraumentwicklungsplan für 
öffentliche Grün- und Freiflächen. Dieser umfasst 

Ziele und Entwicklungsperspektiven für die Ver-

sorgung, Gestaltung, Aufwertung und Unterhaltung 

der Grün- und Freiräume (siehe ausführlich im As-

pekt Reduzierung der Flächeninanspruchnahme im 

Handlungsfeld Wohnen & nachhaltige Quartiere). 

Entsprechend kann damit ein Beitrag zur Klimafol-

genanpassung geleistet werden, indem der „Über-

hitzung der Stadt“ entgegengewirkt wird.

Ebenfalls in Erarbeitung befindet sich derzeit ein 

Ratinger Straßenbaumkonzept. Klimafolgenanpas-

sung, Trockenstress und „Überhitzung der Städte“ 

sind Themen, die das Stadtgrün immer stärker be-

treffen. Straßenbäume sind insgesamt ein wichti-

ger Baustein zur Klimaanpassung der Städte. Das 

Straßenbaumkonzept soll hier sowohl Leitfaden als 

auch Planungsgrundlage für das gesamte Stadtge-

biet werden. Die Straßenräume werden hinsichtlich 

möglicher neuer Baumstandorte geprüft.  Auch sol-

len Aussagen über das Gesamtbild einer Straße aus 

gestalterischer und funktionaler Sicht oder gar über 

die perspektivische Erneuerung des Bestandes ei-

ner ganzen Straße gewonnen werden.

Zusätzlich hat der Rat der Stadt Ratingen im Jahr 

2022 ein Förderproramm für Entsiegelung für Un-

ternehmen beschlossen. Bezugnehmend auf die Er-

gebnisse der Klimaanalyse für die Stadt Ratingen, 

sollen im Rahmen des Förderprogramms gewerbli-

che Entsiegelungsvorhaben in den laut Klimaanaly-

se (sehr) belasteten Gebieten finanziell bezuschusst 

werden.  

Auch wird über das Klimaschutzmanagement in-

tensive Öffentlichkeitsarbeit zu relevanten Themen 

der Klimaanpassung gemacht, wie z.B. zum Thema 

Hitze über die Veröffentlichung und Verteilung des 

sogenannten „Hitzeknigge“ sowie das Projekt „Re-

fill“. Auch werden regelmäßig Informationsveran-

staltungen durchgeführt – beispielsweise in Form 

von digitalen Informationsveranstaltungen zum 

Thema Starkregenvorsorge in Kooperation mit der 

Verbraucherzentrale NRW.

Zusätzlich wird bei diesen Themen auch stets auf 

eine Erweiterung der Datengrundlage gesetzt. So 

wurde im Jahr 2024 eine Zusatzkarte für Ratingen 

zum Thema zukünftige Klimaentwicklung beauf-

tragt, die ein Zukunftsszenario für 2045 aufzeigt. 

Auch werden z.B. im Rahmen von digitalen Bürger-

umfragen verschiedene relevante Themen abge-

deckt – so wurde im September 2024 eine digitale 
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Umfrage durchgeführt, bei welcher Informationen 

zu Hitze und zum Verhalten bei Hitze abgefragt wur-

den. 

Derzeit wird an einer Erstellung einer Agenda zur 

Schulhofgestaltung durch die Stadtverwaltung ge-

arbeitet. Ziel ist hier eine Umgestaltung aller Schul-

hofflächen und damit auch eine Entsiegelung von 

Schulhofflächen durch die Nutzung teils anderer 

Beläge und mehr Grünflächen. Zudem soll ein öko-

logisch wertvoller Sonnenschutz für Schülerinnen 

und Schüler gestaltet werden. Auch Ideen aus den 

Schulen, wie eigene Gestaltungsmöglichkeiten über 

Schul-AGs oder die Aufstellung von Bienenvölkern, 

soll so Rechnung getragen werden. 

Aspekt 11.2: Schutz der Biodiversität

Die Biologische Vielfalt – also die Vielfalt von Arten 

und deren genetischer Variationen sowie die Vielfalt 

der Ökosysteme – ist eine existenzielle Grundlage 

allen menschlichen Lebens. Der Verlust von Bio-

diversität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 

z. B. durch Landnutzungsänderungen, Umweltver-

schmutzung und den Klimawandel stark beschleu-

nigt. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist zentral 

für die Regulations- und Leistungsfähigkeit sowie 

die Produktivität von Ökosystemen und des Natur-

haushalts. Sauberes Wasser und saubere Luft, 

Stoffkreisläufe, die Nahrungsmittelproduktion, die 

menschliche Erholung in der Natur – all diese As-

pekte beruhen auf dem Erhalt der Vielfalt. 

Vor diesem Hintergrund werden in der Stadt Ratingen 

vielfältige Maßnahmen zur Förderung der biologi-

schen Vielfalt umgesetzt. Ende 2019 wurde ein Wild-
bienen-Lehrpfad – mit anschaulichen interaktiven 

Informationstafeln und einer 2 x 2 m großen Nistwand 

– am Biotop Cromford eingerichtet. Der Silbersee ist 

im Norden und Osten von einem Wald umgeben, der 

den Biotopbereich abschirmt und störungsempfindli-

chen Tieren Schutz bietet. Im Zuge des Ausbaues des 

Erholungsparks wurde hier ein standortheimischer 

Eichen-Hainbuchenwald angepflanzt. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden im Jahr 

2020 in 11 städtischen Grünflächen Biotopstruktu-

ren zur Stabilisierung der Artendiversität angelegt 

(Anreicherung von Biotopstrukturen in den städ-
tischen Grünflächen). Mit Blick auf die Gestaltung 

des Straßenbegleitgrüns ist in der Ratinger Nach-

haltigkeitsstrategie das Ziel enthalten, das Stra-

ßenbegleitgrün artenreicher zu gestalten. Bei der 

Auswahl von Straßenbäumen wird in Ratingen seit 

2020 die „Düsseldorfer Zukunftsliste Bäume“ be-

rücksichtigt (Strategie zur Anpassung der Straßen-
baumpflanzungen). Diese wird fortlaufend durch 

die gemachten Erfahrungen weiterentwickelt und 

durch aktuelle Ergebnisse wissenschaftlicher Un-

tersuchungen fortgeschrieben.

Unter dem Motto „Ratinger Friedhöfe – klimaaktiv 
und artenreich“ wird auch auf den Ratinger Fried-

höfen der Schutz der biologischen Vielfalt seit 2022 

gefördert. Dies beinhaltet z.B. den Verzicht auf Her-

bizide oder aktiven Artenschutz auf den Friedhöfen. 

Die Maßnahme zeigt, dass auch auf kleineren Flä-

chen wirkungsvolle Effekte für Erholung, Klima und 

Artenschutz zu erreichen sind. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie wird darü-

ber hinaus das Ziel aufgestellt, zukünftig im Rahmen 

aller öffentlicher Neubau- und Sanierungsprojekte 

von Gebäuden bzw. Bauprojekten mögliche Arten-

schutzmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen. 
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Aspekt 11.3: Minderung der Umweltbelastung von Boden, Wasser und Luft

Die natürlichen Ressourcen, wie Boden, Wasser und 

Luft sind die wesentlichen Grundlagen mensch-

lichen Lebens. Der Schutz und die schonende 

Nutzung der Ressource Wasser wird in der Nach-

haltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen adressiert. 

Ein strategisches Ziel lautet: „In Ratingen sind der 

Schutz und die schonende Nutzung der Ressour-

ce Wasser ein maßgeblicher Teil einer klimaange-

passten und lebenswerten Stadt. Zugleich werden 

die Menschen und die Infrastruktur in Ratingen vor 

Starkregen und Hochwasser geschützt. Die ober- 

und unterirdischen Gewässerkörper sind in einem 

quantitativ und qualitativ guten sowie möglichst 

naturnahen Zustand.“ Zu diesem strategischen Ziel 

wurde ebenfalls ein entsprechendes operatives Ziel 

formuliert. So soll bei städtischen Maßnahmen zur 

Kanalsanierung auf den städtischen Liegenschaften 

grundsätzlich geprüft werden, ob zur Bewässerung 

des Stadtgrüns Regenwasser über die Dächer in 

neu installierte Zisternen abgeleitet werden kann.

Abb. 15:	Beim so genannten „Hitze-Check“ der Deutschen Umwelthilfe landete Ratingen 2024 beim Vergleich der 190 größten deut-
schen Städte auf Platz 2 der Kommunen, die am besten gegen die zunehmende Hitze gewappnet sind. Erreicht wurde dies 
u.a. durch gezielte Aufforstungen wie auf dieser ehemaligen Ackerfläche in Ratingen-West. (Bild: Stadt Ratingen)
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Bereits 2011 hat sich die Stadt Ratingen den Leit-

linien des Paneuropäischen Rates zur Waldzerti-

fizierung (PEFC) verpflichtet. Die Richtlinien „Pan 

European Forest Certification Council“ legen zur 

Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

fest, dass einem Wald grundsätzlich nicht mehr 

entnommen werden darf, als in ihm wieder nach-

wachsen kann. Ziel ist, die biologische Vielfalt, die 

Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität 

und die sozialen Funktionen für die Zukunft zu er-

halten, ohne anderen Ökosystemen zu schaden. Die 

Stadt Ratingen geht sogar noch einen Schritt weiter. 

Gefällt werden nur Bäume, deren Standsicherheit 

die ausgebildeten Baumkontrolleure der Stadt zu-

vor geprüft und als unsicher eingestuft haben. Eine 

Forstwirtschaft im herkömmlichen Sinne wird nicht 

betrieben. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie wird zu-

sätzlich das Ziel formuliert, dass sich bis zum Jahr 

2030 die Waldfläche um 2 % vergrößert hat und die-

se Fläche naturnah gestaltet wird. 

Die Förderung von Kreislaufwirtschaft ist ein zen-

trales Transformationsfeld im Bereich einer nach-

haltigen Entwicklung. Dies trägt der Notwendigkeit 

Rechnung, Konsum- und Produktionsaktivitäten 

vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, sodass 

Konsum und Produktion innerhalb der planetaren 

Belastungsgrenzen stattfinden. Insgesamt muss 

sich der Umgang mit Roh- und Werkstoffen durch 

eine zirkuläre Wertschöpfung auszeichnen, die auf 

geschlossene Kreisläufe setzt und den Lebenszy-

klus von Produkten und die gesamte Wertschöp-

fungskette berücksichtigt. Der Ratinger Stadtrat hat 

vor diesem Hintergrund die Einführung der Pflicht-
tonne für Papier beschlossen. Die verpflichtende 

Nutzung der Altpapiertonne für private Haushaltun-

gen sowie die Umstellung von einer 4-wöchigen auf 

eine 14-tägliche Entleerung wurde 2021 beschlos-

sen. Der Ausbau des Holsystems stellt für die Bür-

gerinnen und Bürger eine bequemere Art der Ent-

sorgung dar und setzt damit einen höheren Anreiz 

zur Trennung. Die entsprechende Umstellung er-

folgte im Jahr 2022.

Seit dem Jahr 2016 wird in Ratingen die Kanalsa-
nierung städtischer Liegenschaften (ggfs. Abkopp-
lung) vorangetrieben. Grundlage ist eine Forderung 

des Landeswassergesetzes NRW. Alle Grundstücks-

eigentümerinnen und -eigentümer sind demnach 

verpflichtet, ihre Grundstücksentwässerung nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

betreiben. Hierzu gehört, dass das Entwässerungs-

netz eines Grundstücks dicht und die Funktionsfähig-

keit gegeben ist. Zur Unterstützung der Umsetzung 

dieser Maßnahme besteht seit 2012 das Förder-

programm des Landes NRW „Ressourceneffiziente 

Abwasserbeseitigung“. In diesem Zusammenhang 

wird neben der Sanierung der Schmutzwasserlei-

tungen auf einer städtischen Liegenschaft auch die 

Sanierung des Regenwassernetzes betrachtet. Dies 

auch um die Ableitung von Niederschlagswasser 

über die öffentliche Kanalisation ins Gewässer zu 

reduzieren und das Niederschlagswasser ortsnah 

zu beseitigen. Das städtische Tiefbauamt ist aktu-

ell damit beschäftigt, die Grundstücksentwässe-

rung der städtischen Liegenschaften systematisch 

zu prüfen - im Jahr 2024 wurden Dachflächen an 

verschiedenen Schulen abgekoppelt und über eine 

Aspekt 11.4: Nachhaltige Nutzung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen

Aspekt 11.5: Nachhaltige Ver- und Entsorgung / Förderung von Kreislaufwirtschaft

Aspekt 11.6: „Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung“ in der Verwaltung

70 Nachhaltigkeitsbericht Stadt Ratingen



Rückhaltung gewässerverträglich in naheliegende 

Bäche eingeleitet (Abkopplung der Entwässerung 

von Dach- und Hofflächen vom öffentlichen Kanal / 

Versickerung des Niederschlagswassers). 

Indikatoren

SDG-Indikatoren2 

2	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls die Indikatoren Unzerschnittene 
Freiraumflächen und Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft vor. Für diese Indikatoren liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Ein-
führung) jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie Städte vor. Da Ratingen eine kreisangehörige Kommune ist, werden die 
Indikatoren an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung bedarf es 

ausreichend großer Naturschutzflächen in den Kommu-

nen, auf denen sich die Natur ohne belastende Eingriffe 

des Menschen entfalten kann. Diese tragen erheblich zum 

Erhalt der biologischen Vielfalt bei und gelten zudem als 

Rückzugs- und Erholungsgebiete für den Menschen. Ein 

wichtiger Bestandteil ist darüber hinaus die Vernetzung 

von länderübergreifenden und zusammenhängenden 

Schutzgebieten (wie der europaweite Verbund der Natu-

ra-2000-Gebiete) mit dem Ziel, die Resilienz der einzel-

nen Gebiete zu erhöhen. In der Stadt Ratingen ist der An-

teil der Naturschutzflächen über die Jahre 2012 bis 2022 

überwiegend konstant: 9,8 Prozent der Flächen in Ratin-

gen gelten als Naturschutzflächen. Dieser Anteil liegt un-

ter dem bundesdeutschen Durchschnittswert (2022: rund 

16,0 Prozent). In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

wird die „Erhöhung der Artenvielfalt und der Landschafts-

qualität – Erreichen des Indexwertes 100 bis 2030“ (Ziel 

15.1.) angestrebt. Die Nachhaltigkeitsstrategie NRW zielt 

konkret auf die „Steigerung des landesweiten Biotopver-

bundes bis 2030 auf 15 %“ (Ziel 15.1.c). 

Anteil der Naturschutzflächen mit hohem Schutzstatus (Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und 
Nationalparks) an der Gesamtfläche (Quelle: SDG-Portal) 

Naturschutzflächen (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

9,8 9,8 9,6 9,8 9,8 9,8

Naturschutzflächen (%)
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Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten an 

oberirdischen Gewässern hat das Ziel, Schäden durch 

Hochwasserereignisse zu verringern oder sogar gänzlich 

zu vermeiden (§ 76 Wasserhaushaltsgesetz – WHG). Der 

Indikator sagt aus, wie groß der Anteil der baulich ge-

prägten Siedlungs- und Verkehrsfläche in einer Stadt in 

einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

ist und kann auch bei der Ausweisung neuer Baugebiete 

im Wohnungsbau wichtige Informationen mit Blick auf die 

Sicherheit der Bevölkerung liefern. In der Stadt Ratingen 

liegt dieser Anteil zuletzt (2022) bei 14,5 Prozent, und da-

mit über dem Anteil im bundesdeutschen Durchschnitt 

von nur rund 7 Prozent im Jahr 2022. Die Nachhaltigkeits-

strategien von Bund und Land NRW greifen die Siedlungs-

last im Überschwemmungsgebiet nicht explizit auf.

Anteil der baulich geprägten Siedlungs- und Verkehrsfläche im amtlich festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet (Quelle: SDG-Portal)

Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

13,9 14,0 14,3 14,4 14,5 14,5

Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet (%)

Die Bestimmung der Landschaftsqualität wird mit Hil-

fe von Parametern, wie z. B.  Nähe der Vegetation zur 

potenziellen natürlichen Vegetation (pnV), Grad der Bo-

denversiegelung und -verdichtung, Grad der Verände-

rung der Humusform und des Mikroklimas, Einsatz von 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Wasserquali-

tät und Verbauung von Gewässern bemessen. Das Maß 

des menschlichen Eingriffs in den Naturhaushalt in der 

Stadt Ratingen wird im Zeitverlauf stetig mit Stufe 4,4 

des Hemerobieindex bewertet (1=nicht kulturbeeinflusst, 

7=übermäßig stark kulturbeeinflusst). Im Vergleich zum 

bundesdeutschen Durchschnitt (Stufe 4,2) finden in Ratin-

gen somit etwas mehr schädliche Eingriffe in den Natur-

haushalt statt. Die konstante Entwicklung und der Schutz 

der natürlichen Umwelt kann insgesamt das Erreichen 

des Ziels 15.1. „Erhöhung der Artenvielfalt und der Land-

schaftsqualität“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

positiv beeinflussen.  

Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in den 
Naturhaushalt (Hemerobieindex)  
(Quelle: SDG-Portal) 

Landschaftsqualität (Stufe)

2009 2012 2015 2018

4,4 4,4 4,4 4,4
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Die Qualitätsanforderungen und Nutzungsregularien für 

Fließgewässer in Deutschland werden über die Wasser-

rahmenrichtlinie (WRRL) (2000/60/EG) aus dem Jahr 2000 

geregelt. Auf Landesebene folgen Bewirtschaftungspläne, 

in denen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-

qualität festgelegt werden. Ziel ist ein „guter“ bzw. „sehr 

guter“ ökologischer Zustand der natürlichen Fließgewäs-

ser. Spätestens bis zum Jahr 2027 sollen die Ziele der 

WRRL erreicht werden. Ein unzureichender ökologischer 

Zustand von Fließgewässern ist in den meisten Fällen auf 

übermäßige Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft, 

auf Verbauungen und Begradigungen zurückzuführen. 

Im Jahr 2022 wurden in der Stadt Ratingen 8,23 Prozent 

der Fließgewässer mit einer ökologischen Zustands-

bewertung „sehr gut“ oder „gut“ eingestuft. In den Be-

wirtschaftungsplänen aus dem Jahr 2021 werden etwa 8 

Prozent der deutschen Fließgewässer mit einem „guten“ 

oder „sehr guten“ ökologischen Zustand bewertet (Um-

weltbundesamt). Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

adressiert die Fließgewässerqualität in Ziel 6.1.a. mit der 

„Einhaltung oder Unterschreitung der gewässertypischen 

Orientierungswerte für Phosphor an allen Messstellen 

(Fließgewässer)“.

Abwasser bezeichnet vom häuslichen, gewerblichen oder 

industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser, welches 

bei mangelhafter Reinigung zu signifikanten Schäden bei 

Menschen, Tieren und Natur führen kann. Durch Denitri-

fikation und Phosphorelimination können überschüssige 

Mengen an Stickstoff und Phosphor aus dem Abwasser 

entfernt werden, wodurch die Qualität der Abwasserreini-

gung verbessert wird. In der Stadt Ratingen liegen Daten 

für die Jahre 2016 bis 2018 vor. Der Anteil des behandel-

ten Abwassers in diesem Zeitraum liegt konstant bei 93,0 

Prozent. Aktuelle Daten auf Bundesebene zeigen, dass ein 

ebenfalls hoher Anteil von 92,9 Prozent (2021) des Abwas-

sers behandelt wird. Die Nachhaltigkeitsstrategien von 

Bund und Land NRW greifen die Abwasserbehandlung 

nicht explizit auf.

Anteil der Fließgewässer mit einer ökologischen 
Zustandsbewertung „sehr gut“ oder „gut“  
(Quelle: SDG-Portal) 

Anteil des Abwassers, der durch Denitrifikation 
und Phosphorelimination behandelt wird  
(Quelle: SDG-Portal) 

Fließgewässerqualität (%)

Abwasserbehandlung (%)

2018 2020 2022

– – 8,23

2016 2017 2018

93,0 93,0 93,0
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Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist der Ratinger Stadt-

wald ein erholsames Ausflugsziel im direkten Wohnum-

feld. Darüber hinaus leistet der Stadtwald wichtige Funk-

tionen für das Klima: als effektiver CO2-Senker trägt er 

z.B. dazu bei, die Klimaschutzziele zu erreichen. Als Le-

bensraum für etliche Tier- und Pflanzenarten wird die 

biologische Vielfalt gestärkt. Im Wissen um diese Vortei-

le wird der Ratinger Stadtwald schon seit 2001 nach den 

strengen Richtlinien des Pan European Forest Certifica-

tion Council (PEFC) beforstet. Ziel ist es, die Produktivi-

tät, die Verjüngungsfähigkeit und die sozialen Funktionen 

für die Zukunft zu erhalten, ohne anderen Ökosystemen 

zu schaden. Der Anteil der Waldfläche an der Gesamtflä-

che im Ratinger Stadtgebiet ist seit dem Jahr 2017 von 

28,51  Prozent auf 29,02 Prozent im Jahr 2022 angestie-

gen. Die Ausweitung des Ratinger Stadtwaldes trägt dazu 

bei, Ziel 4.3.3 („Bis 2030 hat sich die Waldfläche um 2 % 

vergrößert, diese Fläche wird naturnah gestaltet.“) der 

Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen. 

Die Stadt Ratingen fördert die Dachbegrünung als kom-

munale Maßnahme der Klimafolgenanpassung. Begrünte 

Dächer können die sommerliche Hitzebelastung verrin-

gern (Verdunstungseffekt) und durch die dezentrale Zwi-

schenspeicherung von Regenwasser einen Beitrag zur 

Entlastung von Kanalisation, Kläranlage und Vorflutern 

leisten (Retentionseffekt). Die Begrünungsmaßnahmen 

können auch Luftschadstoffe binden und zum Erhalt der 

Artenvielfalt beitragen. Das Förderprogramm der Stadt 

Ratingen wurde im Jahr 2020 erstmals aufgelegt. Die 

Fördermittel von 50.000€ wurden im ersten Jahr zu 100% 

ausgeschöpft. Daher wurde der Fördertopf für dieses Jahr 

um 25.000 € erweitert. Von diesen 75.000€ wurden dann 

insgesamt im Jahr 2020 68% abgerufen. 

In den Folgejahren nahm die Ausschöpfung der jährli-

chen Fördersumme von 50.000€ stetig auf 16% in 2023 

ab. Doch bereits in 2024 zeigten verstärkte Maßnahmen 

Prozentualer Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche im Stadtgebiet (Ziel: 4.3.3)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Ausschöpfungsquote der Fördermittel „Dachbegrünung“ (Ziel 4.2.1)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Waldfläche in Ratingen (%)

Ausschöpfung Fördermittel Dachbegrünung (% von 50.000€)

2012 2017 2022

– 28,51 29,01 2020 2021 2022 2023

100 64 34 16

Waldfläche in Ratingen (%) Ausschöpfung Fördermittel Dachbegrünung  
(% von 50.000€)
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Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und das Stra-

tegische Ziel 4.2 („Ratingen ist fit für Klimafolgen … Die 

Entsiegelung und Konversion von Flächen wird dabei im 

Sinne des Ressourcenschutzes verfolgt.“) der Ratinger 

Nachhaltigkeitsstrategie adressieren.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 4.3.1 

(„Bis 2030 wird Ratingen 1 % des Straßenbegleitgrüns 

artenreicher gestalten.“) der Ratinger Nachhaltigkeits-

strategie adressieren. Die Daten werden zukünftig durch 

Stadtamt 70.22 erhoben und sind zum 30.04. eines Jahres 

abrufbar.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 4.4.2 

(„Die Beratung der Bürgerinnen und Bürger Ratingens 

sowie Immobilienbesitzenden zur Starkregenprävention 

wird dauerhaft fortgeführt.“) der Ratinger Nachhaltig-

keitsstrategie adressieren.

Höhe der entsiegelten Fläche in Ratinger Gewerbegebieten in m².  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anteil des artenreich gestalteten Straßenbegleitgrüns in Ratingen in Prozent (Ziel 4.3.1)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der durchgeführten Beratungen von Bürgerinnen und Bürgern zur Starkregenprävention 
(4.4.2) (Quelle: Stadt Ratingen) 

Entsiegelung (in Gewerbegebieten) (m²)

Artenreiches Straßenbegleitgrün (%)

Beratung Starkregenprävention (Anzahl)

der Öffentlichkeitsarbeit Wirkung, so dass bereits in der 

ersten Hälfte des Jahres 2024 29% ausgeschöpft wurden.

(Weitere Auszahlungen standen zum Redaktionsschluss 

in 2024 noch aus.) 

Um von den positiven Effekten von Dachbegrünung zu 

profitieren und für die Erreichung des Ziels 4.2.1 („Ab 

2025 werden die Fördermittel für die Dachbegrünung zu 

100 % ausgeschöpft.“) der Ratinger Nachhaltigkeitsstra-

tegie, bedarf es insgesamt weiterer Anstrengungen.

75Nachhaltigkeitsbericht Stadt Ratingen

11

Handlungsfeld 11 Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung



Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 12.1: Nachhaltige  
Mobilität in der Kommune

•	Zielsetzung zum Modal Split aus der Ratinger Nachhaltigkeits-
strategie / allgemeine Zielsetzungen für ein fahrradfreundliches 
Ratingen (Steigerung des Radverkehrsanteils und Reduktion von 
Unfällen)

•	Radverkehrskonzept des Kreises Mettmanns als Anregung im 
städtischen Mobilitäts- und Radverkehrskonzept berücksichtigt 

•	Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie für die Radverkehrsver-
bindung Duisburg - Ratingen – Düsseldorf 

•	Teilnahme an der Kampagne „Stadtradeln“ 
•	Etablierung eines kostenlosen Verleihs von E-Lastenfahrrädern 
•	Ziele und Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan des Kreis Mett-

manns werden weiter qualifiziert und in die Umsetzung gebracht
•	Einrichtung von Mobilstationen 
•	Steigerung des Anteils der Schülerinnen und Schüler, die ihren 

Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen (Aktionstag „Zu 
Fuß zur Schule“)

•	Projekt „Kindermeilen“
•	Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen („Tempo 30“ in 

ausgewählten Innenstadtstraßen).
•	Elektromobilitätskonzept - Elektromobilität in der Stadt Ratingen
•	Erarbeitung einer Stellplatzsatzung

Aspekt 12.2: „Nachhaltige  
Mobilität“ in der Verwaltung

•	Beschaffung von Kraftfahrzeugen mit Elektroantrieb für den städ-
tischen Fuhrpark 

•	Beschaffung von zwei E-Lastenrädern und Reparaturstationen 
•	Jobticket

Handlungsfeld
12  Nachhaltige Mobilität

12
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Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Verunglückte im Verkehr
•	Ladesäuleninfrastruktur

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Modal Split
•	Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb im städtischen Fuhrpark
•	Radwegeausbau      

Die Kommune legt offen, wie sie kommunale Rahmenbedingungen für eine nachhal-
tige Mobilität und Infrastruktur fördert, insbesondere bezogen auf die Planung der 
räumlichen Verteilung von Wohnraum, Arbeitsplätzen und Versorgung sowie ihrer 
Verbindung. Weiterhin wird berichtet, welche Anreize für nachhaltiges Mobilitätsver-
halten gesetzt werden.
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Aspekt 12.1: Förderung einer nachhaltigen Mobilität in der Kommune

Der Modal-Split, also die Verteilung des Verkehrs-

aufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel, ist in 

Deutschland nach wie vor stark durch den motori-

sierten Individualverkehr geprägt. Vor diesem Hin-

tergrund sind in der 2024 veröffentlichten Ratinger 

Nachhaltigkeitstrategie verschiedene operative Zie-
le zum Modal-Split formuliert. So sollen die Antei-

le des Fahrradverkehrs, des Fußverkehrs und des 

öffentlichen Nahverkehrs am Verkehrsaufkommen 

bis 2028 alle jeweils um 5 %-Punkte im Vergleich 

zu 2023 steigen. Die Nachhaltigkeitsstrategie sieht 

vor, dass im Zuge der Verkehrsplanung ab sofort im 

mindestens fünfjährigen Turnus Verkehrszählungen 

zur Erhebung des Modal Splits und Befragungen zur 

Ermittlung der Mobilitätsbedürfnisse durchgeführt 

werden. Um diese allgemeinen Ziele weiter zu quali-

fizieren, verfolgt die Stadt Ratingen das Ziel, ein Mo-

bilitätskonzept aufzustellen, welches die Grundlage 

für die zukünftige strategische Ausrichtung der Mo-

bilitätsentwicklung bilden soll. Das Konzept soll die 

Weichen stellen für eine nachhaltige, klimafreund-

liche, bezahlbare und an dem Bedarf der Menschen 

orientierte Mobilität. Auch Ratinger Unternehmen 

sollen in die Erarbeitung von Mobilitätskonzepten 

eingebunden werden. 

Für den Bereich Radverkehr besteht schon heute 

die Zielsetzung für ein fahrradfreundliches Ratin-
gen. Auch durch die Mitgliedschaft in der Arbeits-

gemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 

Städte, Gemeinden und Kreise NRW e.V. (AGFS) hat 

sich die Stadt Ratingen dazu bekannt und verpflich-

tet, den Fuß- und Radverkehr zukünftig verstärkt zu 

fördern. Es wird angestrebt, den Radverkehrsanteil 

insgesamt auf 25 % zu steigern und die Zahl von 

Unfällen zu reduzieren. So soll die Zahl der verun-

Abb. 16:	Vom Fahrrad in den ÖPNV – Fahrradboxen an der ÖPNV-Haltestelle Ratingen Mitte (Bild: Stadt Ratingen)
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glückten Radfahrenden um ca. 20 %, die Zahl der getöte-

ten und schwer verletzten Radfahrenden um ca. 50 % und 

die Zahl der Unfallhäufungsstellen um 100 % auf 0 redu-

ziert werden. Außerdem soll ein Fahrradklimatest genutzt 

werden und die entsprechenden Zufriedenheitswerte ge-

steigert werden. 

Das Radverkehrskonzept des Kreises Mettmanns aus 

dem Jahr 2022 wird auf seine Umsetzbarkeit im Stadtge-

biet Ratingen geprüft und bei der Erstellung des Mobili-

tätskonzeptes sowie eines Radverkehrskonzeptes für die 

Stadt Ratingen als Anregung berücksichtigt. Es handelt 

sich dabei um die rahmengebende Leitlinie als Entwick-

lungsstrategie für den Radverkehr im Kreis Mettmann. 

Mit dem Konzept sollen insbesondere die Verbindungen 

zwischen den kreisangehörigen Städten und deren An-

bindung an die Städte und Metropolregionen im Umland 

verbessert werden. Im Fokus steht dabei zunächst der 

Alltagsradverkehr – Berufspendelnde, Schülerinnen und 

Schüler, aber auch Radfahrende auf dem Weg zum Ein-

kaufen, zu medizinischen Einrichtungen oder zu Sport 

und Freizeit. Zukünftig ist auch ein Konzept für eine Kno-

tenpunktwegweisung vorgesehen, die dann vor allem dem 

touristischen Radverkehr zugutekommen soll. 

Als weiteren Baustein für ein zukünftiges Mobilitäts- und 

Radverkehrskonzept schreibt die Stadt Ratingen eine 

Machbarkeitsstudie für Radverkehrsverbindung Duis-
burg – Ratingen – Düsseldorf aus. 

Als ersten Erfolg für die Förderung des Radverkehrs 

ist anzuführen, dass die Stadt Ratingen bereits seit vie-

len Jahren an der Kampagne „Stadtradeln“ teilnimmt. 

Stadtradeln ist eine bundesweite Aktionskampagne des 

Netzwerks Klima-Bündnis zur Sensibilisierung für eine 

nachhaltige Mobilität. Ziel ist es, in einem vorgegebenen 

Zeitraum als Gruppe oder Einzelperson möglichst viele 

Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die indi-

viduellen und kommunalen CO₂-Emissionen zu senken. 

In Ratingen haben sich im Jahr 2022 insgesamt 780 ak-

tive Radelnde angemeldet und in 46 Teams insgesamt 

ca. 153.000 km auf dem Fahrrad zurückgelegt. Dadurch 

wurden ca. 24 Tonnen CO₂ vermieden. Insgesamt haben 

erneut sieben Ratinger Schulen an der Aktion teilgenom-

men. Mit diesem Ergebnis konnte der Rekord aus dem 

Jahr 2021 nochmals überboten werden.

Seit dem Jahr 2021 ist auch der kostenlose Verleih von 
E-Lastenfahrrädern an Bürgerinnen und Bürger an meh-

reren Standorten in Ratingen möglich und wird sehr gut 

angenommen. Die Umsetzung erfolgt durch den „Verein 

Ratingen.nachhaltig e.V.“. Das Angebot an Lastenfahrrä-

dern konnte mittlerweile auf insgesamt vier Räder aus-

gebaut werden. 

Auch in dem Bereich des ÖPNVs verfolgt die Stadt Ratin-

gen das Ziel, den ÖPNV attraktiver zu gestalten und das 

Angebot zu verbessern um die Nachfrage am ÖPNV zu 

erhöhen. Hierzu werden die Ziele und Maßnahmen aus 
dem Nahverkehrsplan des Kreis Mettmanns weiter qua-

lifiziert und in die Umsetzung gebracht. 

Seit 2019 unterstützt die Verwaltung außerdem das Ziel, 

dass in Ratingen die Anzahl der Schülerinnen und Schü-
ler, die ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zurück-
legen, gesteigert wird. Hierbei wird der Aktionstag „Zu 

Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ berücksichtigt. 

Auch am Projekt „Kindermeilen“ des Klimabündnis-

ses beteiligt sich die Stadt Ratingen mit Schulen, Kitas 

und Jugendzentren seit 2018 und sammelt mit den teil-

nehmenden Kindern und Jugendlichen klimafreundliche 

Wege zu Schule und Co. 

Mit Aktualisierung des Straßenverkehrsgesetzes sollen 

Behörden zukünftig über mehr Möglichkeiten für die An-

ordnung von Tempo - 30 - Strecken und - Zonen verfügen. 

Nach dieser Reform werden neben der Flüssigkeit und 

Sicherheit des Verkehrs zukünftig auch Ziele des Klima- 

und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebau-

lichen Entwicklung mit berücksichtigt, wobei der Sicher-

heitsaspekt weiterhin prioritär zu behandeln ist. Auch die 

Stadt Ratingen beabsichtigt diesen Handlungsspielraum 

verstärkt zu nutzen und die Umsetzung von Geschwindig-

keitsreduzierungen („Tempo 30“ in ausgewählten Innen-
stadtstraßen) zu fokussieren. 
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Zur nachhaltigeren Gestaltung des motorisierten In-

dividualverkehrs verfügt die Stadt Ratingen seit 2019 

über ein Elektromobilitätskonzept – Elektromobi-
lität in der Stadt Ratingen. Es handelt sich dabei um 

ein Konzept mit Bestandsanalyse und Potentialana-

lyse zur Förderung einer klimafreundlichen Mobili-

tät in Ratingen. Die Erarbeitung des Konzepts wurde 

begleitet durch ein Projektbüro (ESN). Der Ausbau 

der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie die 

Aufstellung eines energieoptimierten, städtischen 

Fuhrparks sind Maßnahmen aus dem Integrierten 

Klimaschutzkonzept der Stadt Ratingen. Es umfasst 

u.a. die Handlungsfelder „Energieverbrauch und 

Umweltauswirkungen von Mobilität“, „Ladeinfra-

struktur“, „elektrisch betriebene Fahrräder“, „städ-

tischer Fuhrpark“ und „ÖPNV“. Übergeordnetes Ziel 

des Konzeptes ist der Ausbau der Elektromobilität 

in der Stadt Ratingen als Beitrag zur Förderung 

einer nachhaltigen und klimaschonenden Mobilität.

In der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen 

sind weitere spezifische Ziele zur Förderung einer 

nachhaltigen Mobilität formuliert. So sollen zur 

Förderung eines intermodalen Verkehrsverhaltens 

in dieser polyzentrischen Stadt die Vernetzung der 

Verkehrsträger bei Planungen stets mitbedacht 

werden. Bis zum Jahr 2030 soll soweit wie möglich 

ein Car-Sharing Angebot in Ratingen angestrebt 

werden. 

Darüber hinaus wurde in der Nachhaltigkeitsstrate-

gie das Ziel formuliert, dass auf Basis der ermittel-

ten Mobilitätsbedürfnisse bis 2030 fünf Pilotprojekte 

gestartet werden sollen.

Der Rat beauftragte die Verwaltung außerdem im 

Jahr 2019, einen Entwurf für eine Stellplatzsatzung 
zu erarbeiten.

Abb. 17:	Jeder Kilometer zählt zum Erfolg. Der Ratinger Fahrradbeauftragte Kenny Weißgerber (rechts) und der Mobilitätsbeauf-
tragte Maximilian Peters werben fürs Stadtradeln 2024. (Bild: Stadt Ratingen)
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Aspekt 12.2: „Nachhaltige Mobilität“ in der Verwaltung

Auch in der Stadtverwaltung Ratingen wird eine 

nachhaltige Mobilität gefördert. Hierzu gehört die 

Beschaffung von Kraftfahrzeugen mit Elektroan-
trieb für den städtischen Fuhrpark im Jahr 2017 

sowie die Beschaffung von zwei E-Lastenrädern 
und Reparaturstationen zur Förderung der Nahmo-

bilität (diese Maßnahmen werden bis zum Jahr 2022 

über die Billigkeitsrichtlinie finanziert). Zudem ver-

fügen die Beschäftigten der Stadtverwaltung über 

die Möglichkeit, ein Jobticket für den ÖPNV zu er-

halten. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie von 2024 

ist überordnet das Ziel integriert, über die Neube-

schaffung von städtischen Fahrzeugen die kommu-

nale PKW-Flotte bis 2025 zu 100 % auf Elektrofahr-

zeuge umzustellen. 

Abb. 18:	Fuhrpark der Stadt Ratingen – diese Fahrzeuge wurden bereits auf E-Mobilität umgestellt (Bild: Stadt Ratingen)
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SDG-Indikatoren3

3	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls die Indikatoren PKW-Dichte und PKW mit Elektro-
antrieb im Stadtgebiet vor. Für diese Indikatoren liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Einführung) jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie 
Städte vor. Da Ratingen eine kreisangehörige Kommune ist, werden die Indikatoren an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 

Für die Erreichung der Klimaziele ist die Elektrifizierung, 

insbesondere des Straßenverkehrs, unerlässlich. Für den 

Ausbau der Elektromobilität bedarf es daher einer ver-

lässlichen Ladeinfrastruktur. Der Indikator gibt Auskunft 

über die Anzahl der öffentlich zugänglichen Normal- und 

Schnellladepunkte im Stadtgebiet je 1.000 Einwohnerin-

nen und Einwohner. Auf 1.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner in der Stadt Ratingen kommen 0,95 Normal- und 

Schnellladepunkte. Auf Bundesebene sind keine Daten 

verfügbar, der NRW-Durchschnitt zeigt mit 0,84 öffentlich 

zugänglich Normal- und Schnellladepunkten ab 3,7 kW 

je 1.000 Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2022 ein et-

was niedrigeres Niveau. Insgesamt trägt der Ausbau der 

Ladesäuleninfrastruktur zum Erreichen des Ziels 11.2.b 

„Endenergieverbrauch im Personenverkehr senken“ der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei.

Anzahl der öffentlich zugänglichen Normal- und Schnellladepunkte ab 3,7 kW je 1.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner  
(Quelle:  SDG-Portal)

Ladesäuleninfrastruktur (Anzahl je 1.000 Einwohnende)

2014 2016 2018 2020 2022

0,02 0,05 0,15 0,32 0,95

Ladesäuleninfrastruktur (Anzahl je 1.000 Einwohnende)

0,4

0,8

0

Indikatoren
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Der Indikator „Verunglückte im Verkehr“ unterstützt die 

Beurteilung der allgemeinen Verkehrssicherheit, ohne 

dabei jedoch zwischen den unterschiedlichen Fortbewe-

gungsmitteln zu unterscheiden.  Zu Fuß-Gehende und 

Fahrrad-Fahrende verunglücken häufiger und schwerer 

durch die Einwirkung von PKWs und LKWs. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass PKW- oder LKW-Fahrende in diesem 

Zusammenhang schwer verletzt werden, ist hingegen 

sehr gering. Dieses Ungleichgewicht kann durch den In-

dikator nicht dargestellt werden. In der Stadt Ratingen 

ist die Anzahl der verletzten oder getöteten Personen bei 

Verkehrsunfällen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwoh-

ner zuletzt auf 4,7 Personen gestiegen und schwankt im 

Zeitverlauf. Der bundesdeutsche Durchschnitt von zuletzt 

(2022) 4,3 Verunglückten Personen je 1.000 Einwohnerin-

nen und Einwohner liegt unter der Entwicklung in Ratin-

gen. In den Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land 

NRW sind diesbezüglich keine expliziten Zielsetzungen 

verankert.

Anzahl der verletzten oder getöteten Perso-
nen bei Verkehrsunfällen je 1.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner (Quelle: SDG-Portal) 

Verunglückte im Verkehr (Anzahl)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

4,8 4,5 5,0 5,1 4,5 4,7
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Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)

Als Modal Split wird die Verteilung des Personentrans-

portaufkommens (Anzahl der beförderten Personen) und 

der Verkehrsleistung (Produkt aus zurückgelegter Strecke 

und beförderter Personen) auf verschiedene Verkehrs-

mittel bezeichnet. Gerade mit Blick auf eine gesunde, 

umwelt- und ressourcenschonende Fortbewegung, spie-

len die Anteile des Umweltverbunds (Fahrrad- und Fuß-

verkehr, ÖV) am Modal Split eine besondere Rolle. In der 

Stadt Ratingen stehen Daten aus den Jahren 2013, 2018 

und 2023 zur Verfügung. Untersucht man die Entwicklung 

innerhalb dieser 10 Jahre, fällt auf, dass das Verkehrsauf-

kommen im Bereich des Fahrradverkehrs um 3 Prozent-

punkte gestiegen und im Bereich des motorisierten Indi-

vidualverkehres hingegen um 5 Prozentpunkte gesunken 

ist. Diese Entwicklung kann z.B. durch den Ausbau und 

die Optimierung des Radwegenetzes weiter positiv beein-

flusst werden. 

Verteilung des Verkehrsaufkommens (VA) und der Verkehrsleistung (VL) auf Fuß- und Fahrradverkehr, 
öffentlichen Verkehr (ÖV) und motorisierten Individualverkehr (MIV)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Modal Split (%)

Maß Fußverkehr Fahrradverkehr ÖV MIV

2013 VA 27 % 8 % 9 % 56 %
VL 4 % 3 % 17 % 76 %

2018 VA 26 % 11 % 10 % 54 %
VL 3 % 5 % 17 % 75 %

2023 VA 30 % 11 % 8 % 51 %
VL 5 % 5 % 12 % 78 %

Modal Split (%) 
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Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für klima-

freundliche Verkehrssysteme. Die Nutzung von Elekt-

rofahrzeugen erzeugt insbesondere in Verbindung mit 

erneuerbarem Strom deutlich weniger CO2 und damit 

deutlich weniger klimarelevante Treibhausgase. Der Indi-

kator gibt Auskunft über den prozentualen Anteil an Fahr-

zeugen mit elektrischem Antrieb im städtischen Fuhrpark 

der Stadt Ratingen. Die Entwicklung zeigt einen deutli-

chen Zuwachs an e-Fahrzeugen auf 75 Prozent im Jahr 

2023, was z.B. mit staatlichen Förderungen beim Kauf von 

e-Fahrzeugen, dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, dem 

größer werdenden Angebot an alltagstauglichen e-Autos 

und dem steigenden Umweltbewusstsein begründet wer-

den kann. Der städtische Fuhrpark wird weiter sukzessive 

auf Elektroantrieb umgestellt. Die aktuellen Entwicklun-

gen tragen dazu bei, bis zum Jahr 2025 Ziel 3.2.3 („Über 

die Neubeschaffung von städtischen Fahrzeugen wird die 

kommunale PKW-Flotte bis 2025 zu 100  % auf Elektro-

fahrzeuge umgestellt.“) der Ratinger Nachhaltigkeitsstra-

tegie zu erreichen.

Prozentualer Anteil an Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb im städtischen Fuhrpark (Ziel 3.2.3)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb im städtischen Fuhrpark (%)

Radfahren bietet viele Vorteile für Mensch und Umwelt: 

Radfahren ist emissionsfrei und trägt damit zum Errei-

chen der Klimaschutzziele bei. Darüber hinaus fördert 

Radfahren die physische und psychische Gesundheit der 

Menschen. Die Nutzung des Fahrrads statt des Autos ist 

im Vergleich deutlich platzsparender, was insbesondere 

in dicht besiedelten Städten von Bedeutung ist, und trägt 

dabei wesentlich zu einer Reduzierung der Lärmbelas-

tung bei. Der Indikator gibt Auskunft über die Entwicklung 

des Radwegeausbaus im Zeitverlauf. Dies beinhaltet neu 

gebaute Radwege, Markierungsstreifen und gemeinsame 

Geh- und Radwege, die in einem Jahr in Ratingen neu ge-

baut wurden. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist der Radwe-

geausbau im Jahr 2023 deutlich von 470 Meter neu gebau-

ter Radverkehrsanlagen auf 170 Meter zurückgegangen. 

Zukünftig kann außerdem die Ausweisung von Fahrrad-

straßen ergänzt werden.

Länge neu gebauter Radverkehrsanlagen in Metern pro Jahr  
(Quelle: Stadt Ratingen)

Radwegeausbau (m)

2021 2022 2023

– 52,0 75,0

2021 2022 2023

– 470 170

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb im  
städtischen Fuhrpark (%)

Radwegeausbau (m)

0,4

0,8

0
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Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 13.1: Hochwertige  
Bildung für alle Menschen (früh-
kindliche, schulische und außer-
schulische Bildung)

•	„Projekt BOJE - Berufliche Orientierung junger Erwachsener“ zur 
Förderung nachträglicher Schulabschlüsse

Aspekt 13.2: Bildung für Nach-
haltige Entwicklung (BNE)

•	Volkshochschule Ratingen: „VHS Kurs KlimaFit“
•	Förderprojekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas“ 
•	Ausgabe eines Hausaufgabenheftes für Grundschülerinnen und 

Grundschüler mit Infos und Aktionsideen zur Nachhaltigkeit

Aspekt 13.3: Kulturförderung •	Kulturförderung
•	Kommunales Gesamtkonzept kulturelle Bildung
•	Teilnahme am Landesförderprojekt Kulturstrolche
•	Teilnahme am Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“
•	Kulturliste Ratingen 
•	Fest der Kulturen der Einen Welt
•	Weitere dauerhaft durchgeführte bzw. einmalig durchgeführte 

Kulturangebote der letzten Jahre (Acting-Class, Jugendkultur-
preis, „Jetzt & Immer Festival“, Zeltzeit Ratingen, Folkerdey-Fes-
tival, “Wall of Fame”, Angebot Kinder im Museum, Nachtfrequenz, 
Schultheateraufführungen, Kindertheaterabonnement, Teilnahme 
an der jährlichen neanderland-Wanderwoche, Teilnahme an der 
neanderland-Biennale, Ratinale – Ratinger Filmfestival)

Handlungsfeld
13  Lebenslanges Lernen & Kultur

13
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Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen
•	Wohnungsnahe Grundversorgung - Grundschule
•	Schulabgehende ohne Hauptschulabschluss

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Versorgungsquoten – Kita (U3) & OGS (U12)
•	Schulische BNE-Projekte
•	Boje-Projekt abgelegte Schulabschlüsse

Die Kommune berichtet, wie sie lebenslanges Lernen unterstützt, insbesondere zu 
den Themenfeldern ökologische Tragfähigkeit und sozialer Zusammenhalt. Sie erläu-
tert außerdem, wie Bildungs- und Kulturangebote die Nachhaltigkeit in der Kommune 
fördern.
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Aspekt 13.1: �Hochwertige Bildung für alle Menschen (frühkindliche, schulische  
und außerschulische Bildung)

Bildung beginnt im frühkindlichen Alter und er-

streckt sich über das ganze Leben. Um junge Er-

wachsene dabei zu unterstützen, einen nachträgli-

chen Schulabschluss zu erreichen, wird in Ratingen 

das „Projekt BOJE – Berufliche Orientierung jun-
ger Erwachsener“ umgesetzt. Die Schulabschluss-

maßnahmen des Projekts werden von der Volks-

hochschule der Stadt Ratingen in Zusammenarbeit 

mit dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ra-

tingen durchgeführt. Sie bieten jungen Erwachse-

nen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, aber 

ohne Schulabschluss sind, die Möglichkeit, einen 

Abschluss der Klasse 9 oder 10 zu erreichen. Allein-

stellungsmerkmale dieses Projekts sind die Aktivi-

täten zur Berufsorientierung und die engmaschige 

sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmenden. 

Aufgrund seines kreisweiten Modellcharakters hat 

der Rat der Stadt Ratingen einstimmig die Fortfüh-

rung des Projekts im Jahr 2024 beschlossen.

Mit der Ausstattung mit mobilen Endgeräten der 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 an Schulen in 

Trägerschaft der Stadt Ratingen, und bereits zuvor 

geschaffener technischer, bzw. softwaregestütz-

ter Strukturen, können zukünftig Fachbücher als  

E-Books in den Schulen verwendet werden. Ziel ist 

hier eine Reduzierung der Ressource Papier. Die mo-

bilen Endgeräte werden dazu nur mit dem Prädikat 

„green IT“ geleast. Dies bedeutet, dass nach einem 

Nutzungszyklus in der Schule die Geräte professio-

nell gereinigt, gelöscht und weiterverkauft werden. 

Geräte, welche nicht mehr verkauft werden können, 

werden fachmännisch dem Recycling zugeführt. Die 

Ausstattung durch die Stadt als Schulträger ist zu-

dem ein Beitrag der Chancen- und Bildungsgerech-

tigkeit, da jedes Kind unabhängig von Herkunft und 

Familieneinkommen die gleiche Ausstattung für die 

Schulbildung erhält. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie ist das Ziel 

festgeschrieben, dass in Ratingen genügend Be-

treuungs- und Schulplätze für alle Menschen vor-

handen sind und den Ratinger Bürgerinnen und 

Bürgern ein modernes und vielfältiges Bildungsan-

Abb. 19:	Schülerinnen und Schüler des BOJE-Projektes freuen sich bei der Zeugnisvergabe über ihre erfolgreichen  
Schulabschlüsse. (Bild: Stadt Ratingen)
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gebot offensteht. Dies wird durch folgende operative 

Ziele konkretisiert: 

•	 Die vom Rat beschlossene Versorgungsquote 

von 80 % U3 und 100 % Ü3, die weit oberhalb der 

Empfehlungen des Landes NRW liegen, sollen 

bis zum Jahr 2035 erreicht werden. Die für die 

Umsetzung federführenden Ämter sind nach Er-

stellung der Kitabedarfsplanung über die Ergeb-

nisse zu informieren, um frühzeitig mit den dazu 

notwendigen Planungen und Baumaßnahmen 

beginnen zu können.

•	 Die Versorgung mit U12-OGS-Betreuungsplätzen 

in den Schulen steigt bis 2030 auf 100 %.

Aspekt 13.2: Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein 

zentraler Aspekt mit Blick auf die Förderung von 

Nachhaltigkeit, um die Menschen durch Information 

und Sensibilisierung zu zukunftsfähigem Denken und 

Handeln zu befähigen. Die Nachhaltigkeitsstrategie 

der Stadt Ratingen verfolgt das Ziel, dass die Themen-

komplexe „Nachhaltigkeit“ und „Umweltbildung“ bei 

allen Bildungseinrichtungen verankert sind. In allen 

städtischen Bildungseinrichtungen in Ratingen sollen 

zukünftig mindestens einmal im Jahr Bildungsprojek-

te zur nachhaltigen Entwicklung thematisiert werden, 

eine Kooperation der unterschiedlichen Bildungsein-

richtungen soll durch gesamtstädtische Projekte oder 

Aktionstage mindestens jährlich gefördert werden. 

In Ratingen bestehen in dieser Hinsicht bereits ver-

schiedene Angebote. Dies umfasst zum einen An-

gebote der Volkshochschule Ratingen. Ein Beispiel 

ist der jeweils in den Jahren 2021 und 2022 durch-

geführte „VHS Kurs KlimaFit“ zur Vermittlung von 

Wissen zu Klimaschutz und Klimaanpassung (im 

Rahmen von sechs Kursabenden). 

Wie bereits im Handlungsfeld „Klimaschutz & Ener-

gie“ vorgestellt, hat die Stadt Ratingen im Jahr 2024 

das Förderprojekt „Energiesparmodelle an Schulen 
und Kitas“ über die Nationale Klimaschutzinitiative 

des Bundes initiiert. Das Projekt wird für vier Jahre 

gefördert. Da das Nutzungsverhalten maßgeblich 

zur Energieeinsparung beitragen kann, ist es wich-

tig, Kinder und Jugendliche so früh wie möglich für 

ihren eigenen Energieverbrauch und die Auswirkun-

gen auf Umwelt und Klima zu sensibilisieren. Durch 

Bildungsmaßnahmen an Schulen und Kindertages-

einrichtungen sollen Kinder und Jugendliche an die 

Möglichkeiten des Energiesparens herangeführt 

werden und für Eltern, Freunde und Bekannte zu 

Multiplikatoren werden.

Jährlich seit dem Jahr 2019 erfolgt außerdem die Aus-
gabe eines Hausaufgabenheftes für Grundschüle-
rinnen und Grundschüler mit Infos und Aktionsideen 
zur Nachhaltigkeit (die Hausaufgabenhefte werden 

unter den Titeln „Möhrchenheft“ und „Leo-Heft“ her-

ausgegeben). 2019 wurde die Initiative in Ratingen ge-

startet und nach zwei erfolgreichen Durchführungen 

vom Kreis für das gesamte Kreisgebiet weitergeführt. 

Die Stadt Ratingen zeichnet sich durch ein viel-

fältiges Kulturangebot aus. Durch die Kulturför-
derung wird die kreative, vielseitige, freie Kul-

turszene der Stadt unterstützt. Die freie Kultur 

ist ein elementarer Bestandteil der kulturellen 

Vielfalt in Ratingen. Der Ausschuss für Kultur und 

Tourismus der Stadt vergibt im Rahmen der im 

Haushaltsplan ausgewiesenen Mittel gemäß den 

Aspekt 13.3: Kulturförderung
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Kulturförderungsrichtlinien Zuwendungen zur 

Förderung der allgemeinen offenen und nichtin-

stitutionalisierten Kulturarbeit. Durch diese Kul-

turförderung soll in Ratingen ein attraktives, ab-

wechslungsreiches und kreatives Kulturangebot 

geschaffen werden. Maßgebend für die Förderung 

von kulturellen Projekten sind die Kulturförde-

rungsrichtlinien der Stadt.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Ratingen über ein 

„Kommunales Gesamtkonzept kulturelle Bildung“. 
Das Gesamtkonzept macht die gewachsene Vielfalt 

der Angebote kultureller Bildung in den letzten Jah-

ren sichtbar und ist als Basis für eine dynamische 

und stetige Weiterentwicklung des Aufgabenfeldes 

zu verstehen.  Dabei werden unterschiedliche Ziele 

verfolgt. So sollen vielfältige künstlerische und kul-

turelle Angebote und die entsprechenden Struktu-

ren auf nachhaltige Sicht geschaffen und gefördert 

werden. Auch die dauerhafte Zusammenarbeit der 

verantwortlichen Institutionen, Organisationen und 

Einzelpersonen in Ratingen soll verankert werden. 

Kinder und Jugendliche sollen möglichst von An-

fang an - also mit Beginn der Kindergartenzeit - sys-

tematisch und stetig mit Kultur in Kontakt gebracht 

und zu eigenen kulturellen Erfahrungen und Aktivi-

täten ermutigt werden. 

Die Stadt Ratingen beteiligt sich des Weiteren an 

landesweiten Projekten. Hierzu gehört zum einen 

das Landesförderprojekt „Kulturstrolche“. Die 

„Kulturstrolche“ öffnen Türen in die Welt der Kul-

tur und ermöglichen nachhaltige Kooperationen für 

Schulen und Kultureinrichtungen. Durch das „Kul-

turstrolche“-Projekt lernen Kinder möglichst viele 

Kultursparten persönlich kennen und werden früh-

zeitig und systematisch an die kulturellen Angebote 

ihrer Umgebung herangeführt. Auch das Landes-
programm „Kulturrucksack NRW“ fördert in ganz 

Nordrhein-Westfalen die Heranführung von Kindern 

und Jugendlichen an kulturelle Bildung. Ziel des 

landesweiten Vorhabens, an dem Ratingen sich seit 

vielen Jahren beteiligt, ist es, allen Kindern und Ju-

gendlichen kostenlose oder deutlich kostenreduzier-

te kulturelle Angebote zu eröffnen. Es wendet sich an 

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren.

Seit dem Jahr 2015 besteht in Ratingen das Angebot 

der Kulturliste Ratingen. Der „Kulturliste Ratingen 

e.V.“ verfolgt das Ziel, Menschen mit geringem Ein-

kommen den Besuch von Kulturveranstaltungen 

zu ermöglichen. Das Kulturangebot in Ratingen ist 

vielfältig und spannend, doch nicht alle können sich 

den Besuch der Veranstaltungen leisten. Die Kultur-

liste möchte als gemeinnütziger Verein beide Seiten 

zusammenbringen.

Alle zwei Jahre findet in Ratingen außerdem das 

Fest der Kulturen der Einen Welt statt. Auf der 

„Open-Air-Bühne“ präsentieren zahlreiche Mig-

rantenvereine die kulturelle Vielfalt Ratingens. Da-

neben bringen überregional bekannte Musiker und 

Bands „internationales Flair“ nach Ratingen. Zu-

dem informieren die Agenda-21-Eine-Welt-Grup-

pen über ihre Projekte in den verschiedensten Re-

gionen dieser Welt.

Darüber hinaus bestehen in Ratingen vielfältige wei-

tere dauerhaft durchgeführte Angebote. Diese sowie 

weitere einmalig durchgeführte Angebote der letz-

ten Jahre werden im Folgenden zusammengefasst:  

•	 Acting-Class (Schauspiel-Kurs für Jugendliche 

ab 14 Jahren im Jugendzentrum LUX,  

seit ca. 10 Jahren),

•	 Jugendkulturpreis (Verleihung seit 2021),

•	 „Jetzt & Immer Festival“ (zweitägiges Open Air 

Festival mit Streetart, 2022),

•	 Zeltzeit Ratingen (Zeltfestival am Grünen See  

in Ratingen, seit über 20 Jahren),

•	 Folkerdey-Festival (Open Air Folk Festival, seit 

15 Jahren),

•	 „Wall of Fame” (frei zugängliche, legale Graf-

fiti-Wand, an der Jugendliche ihre Kunstwerke 

„sprayen“, entstand im Rahmen des Jugend

kulturjahres, seit 2021),
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•	 Angebot Kinder im Museum (das Angebot für 

Kinder im Museum ist vielfältig und umfasst  

z.B. die monatlich offene Museumswerkstatt),

•	 Nachtfrequenz (Teilnahme am Landesförder

projekt, in dem Jugendliche gemeinsam mit 

Kulturschaffenden sowie Sozialarbeiterinnen 

und Sozialarbeitern verschiedene Projektideen 

für die Nacht der Jugendkultur erstellt haben),

•	 Schultheateraufführungen (hier werden Schu-

len zum Besuch von Theateraufführungen ein-

geladen, die dafür vormittags im Stadttheater 

auftreten, 1-2 mal jährlich),

•	 Kindertheaterabonnement (pro Spielzeit gibt  

es vier Kindertheateraufführungen im Stadt

theater),

•	 Teilnahme an der jährlichen neanderland-
Wanderwoche (an 9 Tagen konnten große und 

kleine Wanderbegeisterte gemeinsam auf über 

35 geführten Touren die schönsten Strecken des 

neanderland STEIGs, der Entdeckerschleifen und 

vielen weiteren Wanderwegen erkunden),

•	 Teilnahme an der neanderland-Biennale (spar-

tenübergreifendes Kulturfestival mit regionalem 

Bezug, Straßentheater und Schul- sowie KiTa-

Kooperationen; Akzente in Richtung Erlebbar-

keit für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger 

jeden Alters, seit 2003 alle zwei Jahre) sowie

•	 Ratinale – Ratinger Filmfestival (Filmprojekte in 

Jugendzentren und Schulen). 

Abb. 20:	Philippinische Tanzgruppe beim regelmäßig stattfindenden „Fest der Kulturen der Einen Welt“, das die Vielfalt der  
Ratingerinnen und Ratinger feiert.
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Indikatoren

SDG-Indikatoren4

4	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls den Indikator Integrative Tageseinrichtungen vor. 
Für diesen Indikator liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Einführung) jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie Städte vor. Da Ratingen eine 
kreisangehörige Kommune ist, wird der Indikator an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen er-

möglicht frühkindliche Bildung und eine gemeinsame 

Vorbereitung auf den Eintritt in die Grundschule. Darü-

ber hinaus wird den Eltern der Wiedereintritt in die Be-

schäftigung ermöglicht. Der Indikator lässt allerdings 

keine Rückschlüsse auf die Qualität der frühkindlichen 

Erziehung zu und die Betreuung von Kindern in Tagesein-

richtungen ist zudem keine zwingende Voraussetzung für 

die Vorbereitung auf den Eintritt in die Grundschule. In der 

Stadt Ratingen ist der Anteil der Kinder unter 3 Jahren, 

die in Tageseinrichtungen betreut werden, zuletzt wieder 

auf 19,3 Prozent angestiegen. Auf Bundesebene liegt kein 

Datensatz für das Jahr 2022 vor, in NRW liegt der Anteil im 

Jahr 2022 mit 20,1 Prozent nur leicht über der Entwick-

lung in Ratingen. In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie wurde in Ziel 4.2.a. definiert, den Anteil der Ganztags-

betreuung für Kinder bis 2 Jahren auf 35 Prozent bis 2030 

zu steigern. 

Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Tageseinrichtungen betreut werden   
(Quelle: SDG-Portal) 

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

15,3 15,8 20,4 18,8 17,8 19,3

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%)
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Der Anteil der Schulabgehenden ohne Hauptschulab-

schluss gibt Auskunft über den Anteil der Personen, die 

ihre Pflichtschulzeit beenden, ohne mindestens einen 

Hauptschulabschluss erworben zu haben. Der Eintritt in 

das Berufsleben in Deutschland ist für Personen ohne 

Hauptschulabschluss deutlich erschwert. Die Schulträ-

gerschaft ist eine kommunale Pflichtaufgabe, Bildung 

ist für die Zukunftsfähigkeit einer Kommune ein weitrei-

chendes Schlüsselthema. Der Anteil der Schülerinnen 

und Schüler ohne Hauptschulabschluss liegt in Ratingen 

zuletzt (2022) bei 2,45 Prozent. Diese Entwicklung liegt 

leicht unter dem NRW-Durchschnitt im selben Jahr von 

2,56 Prozent (auf Bundesebene sind keine Daten verfüg-

bar). Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie strebt in der 

Zielsetzung 4.1.a. die „kontinuierliche Reduktion des pro-

zentualen Anteils der frühen Schulabgehenden (18- bis 

24-Jährige ohne Abschluss)“ an. 

Anteil der Schulabgehenden ohne (mindestens) Hauptschulabschluss  
(Quelle: SDG-Portal) 

Schulabgehende ohne Hauptschulabschluss (%)

2018 2020 2022

3,8 1,34 2,45

Schulabgehende ohne Hauptschulabschluss (%)

Die Anzahl der Grundschulen in einer Kommune hat we-

sentlichen Einfluss auf den Alltag junger Familien. Die 

Schließung von Grundschulen kann durch den Wegfall des 

Schulverkehrs zudem zur Folge haben, dass Angebote des 

ÖPNV weniger in Anspruch genommen werden und ent-

fallen, was den motorisierten Individualverkehr wiederum 

begünstigt. Für Familien bedeutet dies, mehr organisato-

rischer Aufwand und längere Wege im Alltag. Ein man-

gelndes Angebot von wohnortnahen Grundschulen kann 

folglich Abwanderung begünstigen. Für die Stadt Ratin-

gen stehen lediglich Daten für die Jahre 2018 und 2021 

zur Verfügung: Im Jahr 2021 beträgt die einwohnenden-

gewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Grundschule 

582,0 Meter. Im Bundesdurchschnitt waren es im selben 

Jahr 1.029,0 Meter. Die Zielsetzungen der Nachhaltig-

keitsstrategien von Bund oder Land NRW greifen dieses 

Thema nicht auf.

Einwohnendengewichtete Luftliniendistanz zur 
nächsten Grundschule  
(Quelle: SDG-Portal)

Wohnungsnahe Grundversorgung – Grundschule (m)

2016 2018 2021

– 585,0 582,0
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Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und die Ziele 2.3.1 

(„Die vom Rat beschlossene Versorgungsquote von 80 % 

U3 und 100  % Ü3, die weit oberhalb der Empfehlungen 

des Landes NRW liegen, sollen bis zum Jahr 2035 erreicht 

werden. Die Daten werden durch die Stadtverwaltung 

(Amt 40) kontinuierlich erhoben und sind zum 01.10. eines 

jeden Jahres abrufbar. Die für die Umsetzung federfüh-

renden Ämter (StA 25, StA 61) sind nach Erstellung der Ki-

tabedarfsplanung über die Ergebnisse zu informieren, um 

frühzeitig mit den dazu notwendigen Planungen und Bau-

maßnahmen beginnen zu können.“) und 2.3.2 („Die Ver-

sorgung mit U12-OGS-Betreuungsplätzen in den Schulen 

steigt bis 2030 auf 100 %.“) der Ratinger Nachhaltigkeits-

strategie adressieren.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 2.3.3 

(„In allen städtischen Bildungseinrichtungen in Ratingen 

werden mindestens einmal im Jahr Bildungsprojekte zur 

nachhaltigen Entwicklung thematisiert, eine Kooperation 

der unterschiedlichen Bildungseinrichtungen wird durch 

gesamtstädtische Projekte oder Aktionstage mindestens 

jährlich gefördert.“) der Ratinger Nachhaltigkeitsstrate-

gie adressieren. Die Anzahl der Projekte kann auf Anfra-

ge einmal jährlich durch die Stadtverwaltung (Amt 40) bei 

den Schulen abgefragt werden.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein. Die Zahlen wer-

den zukünftig über die VHS der Stadt Ratingen zur Ver-

fügung gestellt.

Versorgungsquoten Kita (U3) (Ziel 2.3.1) & OGS (U12) (Ziel 2.3.2)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl BNE-Projekte in Ratinger Schulen (Ziel 2.3.3)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der im Boje-Projekt abgelegten Schulabschlüsse  

(Quelle: Stadt Ratingen) 

Versorgungsquoten – Kita (U3) & OGS (U12)

Schulische BNE-Projekte (Anzahl)

Boje-Projekt abgelegte Schulabschlüsse (Anzahl)

94 Nachhaltigkeitsbericht Stadt Ratingen



95Nachhaltigkeitsbericht Stadt Ratingen

13

Handlungsfeld 13 Lebenslanges Lernen & Kultur



Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 14.1: Förderung von 
Chancengleichheit und Been
digung aller Formen von  
Diskriminierung bzw. Gewalt

•	Resolution für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit
•	Beteiligung an den Internationalen Wochen gegen Rassismus

Aspekt 14.2: Förderung von  
Teilhabe und benachteiligter  
Bevölkerungsgruppen

•	Integrationskonzept „POTENZIALE – WEGE – CHANCEN“
•	Konzept zur Betreuung der ausländischen Flüchtlinge in Ratingen
•	Richtlinien zur Förderung der Vereine von Menschen mit Ein

wanderungsgeschichte der Stadt Ratingen
•	Zuschüsse für die Förderung der Teilhabe von benachteiligten 

Personengruppen
•	Inklusive Angebote: 

•	„Kochen und Kegeln“ (inklusiv)
•	„Stadtranderholung und Matchball-Ferienprogramm“ (inklusiv) 
•	„Ferienwoche – inklusives Zirkusprojekt“

•	Inklusive Baumaßnahmen: 
•	Inklusionspielanlagen 
•	Renovierung Bücherei Ratingen – Zweigstelle West (barriere-

frei, inkl. Angebote für Sehbehinderte)

Aspekt 14.3: Gestaltung des  
demographischen Wandels

•	Städtische Senioren-Begegnungsstätten 
•	Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für 

Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann 
•	Smart Cafe - Seniorinnen und Senioren / Jugend
•	Taschengeldbörse (Alltagshilfe und Austausch) 
•	Projekt Digitalpaten / Pflege-Scouts

Aspekt 14.4: Kinder- und  
Jugendhilfe

•	Kinder- und Jugendförderplan
•	Jährlicher Veranstaltungstag im Rahmen des Weltkindertag 

Aspekt 14.5: Förderung von  
sozialem Engagement 

•	Ratinger Nachhaltigkeitspreis
•	Zuschüsse für die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Handlungsfeld
14  Soziale Gerechtigkeit und  

zukunftsfähige Gesellschaft
14
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Aspekt 14.6: Förderung der 
Resilienz der Kommune durch 
Kooperationen und Netzwerke

•	Vernetzung im Rahmen verschiedener Kooperationen - Beispiel: 
Mitgliedschaft der Stadt Ratingen im Klima-Bündnis der euro-
päischen Städte, Teilnahme am Arbeitskreis „Klimaschutz Kreis 
Mettmann“

•	Mitgliedschaft und Mitwirkung im Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (KDN)

•	Austausch und Beteiligung an interkommunalen / interföderalen 
Arbeitsgruppen (z.B. im Ministerium für Schule und Bildung MSB)

Aspekt 14.7: „Soziale Gerechtig-
keit & zukunftsfähige Gesell-
schaft“ in der Verwaltung

•	Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Ratingen
•	Sprach- und Integrationslotsen
•	Neues Ratsinformationssystem

Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Kinderarmut / Jugendarmut / Altersarmut
•	SGB-II-/SGB-XII-Quote
•	Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern
•	Frauenanteil im Gemeinderat
•	Einbürgerungen

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Bewerbungen „Ratinger Nachhaltigkeitspreis“
•	Lernangebot „Deutsch als Zweitsprache“
•	Präventionsangebote gegen Rassismus
•	Plätze in kostenfreien Alphabetisierungskursen

Die Kommune berichtet über die soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion aller 
Menschen sowie über die gezielte Förderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. 
Sie erläutert, wie Kooperationen, Netzwerke und soziales Engagement für eine zu-
kunftsfähige, nachhaltige Gesellschaft unterstützt werden.
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Aspekt 14.1: �Förderung von Chancengleichheit und Beendigung aller Formen von Dis-
kriminierung bzw. Gewalt

Ratingen ist eine weltoffene und tolerante Stadt. 

Menschen vieler Nationalitäten, Kulturen und Reli-

gionen sind hier zu Hause. Ziel ist eine offene Stadt-

gesellschaft, die von Humanität, Toleranz, Demo-

kratie, kultureller Vielfalt und Solidarität getragen 

ist. Vor diesem Hintergrund verabschiedete der Rat 

der Stadt Ratingen 2020 eine eindeutige Resolution 
für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Der 

Rat der Stadt verurteilt entschieden Menschen-

feindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus und 

bekundet den Willen, extremen Haltungen und 

Handlungen u.a. durch die Schaffung von Anlauf-

stellen entschlossen entgegenzutreten und sie zu 

bekämpfen. Im Jahr 2024 beteiligte sich die Stadt 

Ratingen an den Internationalen Wochen gegen 
Rassismus. In diesem Rahmen wurde beispielswei-

se ein Film im Ratinger Kino zum Thema Rassismus 

und Identität gezeigt und zu einem anschließenden 

Austausch zum Thema eingeladen. 

Die Förderung von Chancengleichheit und Anti-Dis-

kriminierung ist ebenfalls als ein zentrales Ziel in 

der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen 

integriert. Allen Menschen in Ratingen soll es glei-

chermaßen möglich sein, am öffentlichen Leben 

teilzuhaben. Vor diesem Hintergrund werden fol-

gende operative Ziele in der Nachhaltigkeitsstrate-

gie formuliert: 

•	 Bis 2026 entspricht das Angebot an Lernangebo-

ten zu Deutsch als Zweitsprache in Ratingen der 

Nachfrage.

•	 Bis 2026 soll das Angebot von niederschwelligen 

Alphabetisierungskursen ohne Teilnahmehürden 

dauerhaft gesichert werden.

•	 Zur intensiveren Umsetzung der alltagsinteg-

rierten Sprachbildung in den Kindertagesstätten 

sind weitere Kooperationspartnerinnen und 

-partner zu identifizieren sowie die notwendigen 

Finanzierungsbedarfe sicherzustellen.

•	 Bis 2026 sind Beratungsstellen in Ratingen für 

alle Menschen, die von Benachteiligung betrof-

fen sind, vorhanden.

•	 Die Präventionsangebote gegen Rassismus, Dis-

kriminierung und gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit werden im Vergleich zum Basisjahr 

2023 erhöht und explizit im jährlichen Nachhal-

tigkeitsmonitoring aufgeführt.

Aspekt 14.2: Förderung von Teilhabe und benachteiligter Bevölkerungsgruppen

Die Stadt Ratingen hat es sich zum Ziel gesetzt, die 

Vielfältigkeit der Stadtgesellschaft zu stärken, in 

der jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Reli-

gion oder Hautfarbe, gleiche Teilhabechancen auf 

allen gesellschaftlichen Ebenen erhält. Vor die-

sem Hintergrund hat der Stadtrat bereits 2010 ein 

Integrationskonzept verabschiedet. Das Integra-

tionskonzept für die Stadt Ratingen trägt den Titel 

„POTENZIALE - WEGE – CHANCEN“. Integration ist 

dabei als Querschnittsaufgabe angelegt. Das Kon-

zept beinhaltet Leitziele, verdeutlicht Grundhaltun-

gen und versteht sich im Sinne eines dynamischen 

Integrationsprozesses als ein Rahmen, in dem die 

Ziele und Maßnahmen laufend überprüft und der 

Lebenswirklichkeit angepasst werden müssen. In 

jeweils zwei Entscheider- und Integrationswork-

shops (insgesamt vier) haben Akteurinnen und Ak-

teure aus Verwaltung, Politik, der Integrationsrat, 

Verbände, Kirche, Organisationen, Vereine, Unter-

nehmen sowie interessierte Bürgerinnen und Bür-

ger teilgenommen. Mit Blick auf das Integrations-

konzept erfolgt eine jährliche Fortschreibung der 

zentralen Kernkennzahlen des statistischen Jahr-

buches der Stadt Ratingen.

Das bestehende Integrationskonzept der Stadt Ra-
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tingen schließt Asylsuchende und ausländische 

Flüchtlinge ausdrücklich mit ein. Seit dem Jahr 

2013 besteht ergänzend ein Konzept zur Betreu-
ung der ausländischen Flüchtlinge in Ratingen. 
Das Konzept regelt die inhaltliche Ausgestaltung 

der Flüchtlingsbetreuung. Die Stadt Ratingen ist zur 

Aufnahme und Unterbringung sowie zur materiellen 

Versorgung ausländischer Flüchtlinge gesetzlich 

verpflichtet. Aufgrund der besonderen Lebenslage 

der Flüchtlinge bedarf es einer professionellen so-

zialpädagogischen Betreuung und psychosozialen 

Beratung der Menschen.

Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschich-

te spielen eine wichtige Rolle bei der Integration von 

eingewanderten Menschen und deren Nachkom-

men in der Gesellschaft. In Anerkennung der inte

grativen Funktion erhalten diese Vereine in Ratingen 

eine Förderung ihrer Aktivitäten entsprechend den 

„Richtlinien zur Förderung der Vereine von Men-

schen mit Einwanderungsgeschichte der Stadt Ra-
tingen“. Die im Jahr 2008 aufgestellten Förderricht-

linien wurden im Jahr 2023 novelliert. Gefördert 

werden Projekte und Maßnahmen zur Förderung 

der Integration, Bildung und Herkunftskultur. Eine 

gesellschaftliche Öffnung und die Übernahme so-

zialer Verantwortung dieser Vereine soll damit die 

notwendige Unterstützung erhalten.

Die Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie greift das 

Thema Integration ebenfalls auf. So ist das ope-

rative Ziel enthalten, dass bis zum 2025 der Anteil 

der Migrantenvereine im Stadtjugendring im Ver-

gleich zum Basisjahr 2023 erhöht wird. Um die ge-

sellschaftliche Teilhabe aller Menschen zu fördern, 

sollen bis 2025 alle Stadtteile über niederschwel-

lige wohnortnahe Nachbarschaftstreffs- bzw. In-

formationstreffs oder Orte der Begegnung für alle 

verfügen. Alle zwei Jahre findet in Ratingen außer-

dem das Fest der Kulturen der Einen Welt statt. 

Abb. 21:	Fest zum 40.-jährigen Bestehen des Ratinger Integrationsrats
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Auf der „Open-Air-Bühne“ präsentieren zahlreiche 

Migrantenvereine die kulturelle Vielfalt Ratingens. 

Daneben bringen überregional bekannte Musiker 

und Bands „internationales Flair“ nach Ratingen. 

Zudem informieren die Agenda-21-Eine-Welt-Grup-

pen über ihre Projekte in den verschiedensten Re-

gionen dieser Welt.

Zur Förderung der Teilhabe von benachteiligten 
Personengruppen werden außerdem Zuschüsse 
gezahlt, damit Angebote für benachteiligte Perso-

nengruppen im Stadtgebiet vorgehalten werden 

können. Dies umfasst beispielsweise die Bereiche 

Flüchtlings- und Migrationsberatung, Schuldner-

beratung, die Radstation oder das Zentrum für Ar-

beitslose. 

Im Bereich der Inklusion ist die Stadt Ratingen im 

Sinne der allgemeinen Zielsetzungen des Gesetzes 

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-

gen entschlossen, die Wahrung der Belange dieser 

Menschen sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund 

wurde 2023 der Beirat für Menschen mit Behinde-

rungen gegründet. Folgende Aufgaben werden dem 

Behindertenbeirat zugeschrieben:

1.	 Schaffung von Rahmenbedingungen zur gleich-

berechtigten Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen in allen Lebensbereichen (z.B. in 

den Bereichen Bauen, Bildung, Arbeit, Freizeit, 

Kultur, Wohnen, öffentliches Leben).

2.	 Beratung des Rates und seiner Ausschüsse in 

Fragen rund um Behinderung, einschließlich 

der Einbringung von Anträgen, Empfehlungen 

und Stellungnahmen.

3.	 Beratung und Koordinierung von Anliegen und 

Anregungen der Menschen mit Behinderung 

und ihrer Organisationen.

4.	 Öffentlichkeitsarbeit zu den Problemen von 

Menschen mit Behinderung.

5.	 Hinwirken auf den barrierefreien Ausbau bei 

Objekten öffentlicher und privater Träger und 

die Kontrolle der Umsetzung.

6.	 Unterstützung von Menschen mit Behinderun-

gen bei der Führung eines selbstbestimmten 

Lebens.

7.	 Beteiligung der Beiratsmitglieder hinsicht-

lich der Aspekte zur Barrierefreiheit nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz des Landes 

NRW. 

Zudem wird durch das Jugendamt ein Leitbild ent-

wickelt, welches neben Inklusion als wesentliche 

Bestandteile die Partizipation und den Kinderschutz 

beinhaltet.

Auch die Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie beinhal-

tet verschiedene Ziele zur Förderung von Inklusion. 

So sollen Sport- und Freizeitangebote für Menschen 

jeden Alters in allen Stadtteilen barrierefrei und er-

schwinglich sein, Beteiligungsprozesse und Projek-

te sollen offen für alle Ratingerinnen und Ratinger 

geplant und durchgeführt und ein diskriminie-

rungsfreier Zugang zur Beteiligung aktiv gefördert 

werden. Bewährte inklusiv ausgerichtete Projekte 

sollen entsprechend fortgeführt werden. Hierzu ge-

hören vielfältige bestehende Angebote. So wurde 

2011 das inklusive Angebot „Kochen und Kegeln“ 
in Kooperation mit der Koordinierungs-, Kontakt- 

und Beratungsstelle für Menschen mit Behinde-

rung (KoKoBe) initiiert. Ziel ist es, die gesellschaft-

liche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu 

fördern. Im Rahmen der Stadtranderholung und 
des Matchball-Ferienprogramms (inklusiv) wer-

den Ferienmaßnahmen von unterschiedlicher Dau-

er und Konzeption angeboten (3–8 stündige Work-

shops, Tagesangebote, Ausflüge, feste Gruppen und 

Betreuer über 2 Wochen). Die Ferienangebote sind 

grundsätzlich für alle Ratinger Kinder ab 6 Jahren 

konzipiert. Jährlich findet außerdem die „Ferienwo-
che – inklusives Zirkusprojekt“ statt. Das Zirkus-

projekt wird vom Jugendamt der Stadt Ratingen in 

Kooperation mit der Lebenshilfe für Menschen mit 

geistiger Behinderung e.V. angeboten und in Zu-

sammenarbeit mit der Zirkusfamilie „Proscho und 

Christoph Münch alias Clown Tiftof“ durchgeführt. 
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Auch bauliche Maßnahmen wurden in den letzten 

Jahren in Ratingen umgesetzt, um Inklusion zu för-

dern. So wurden zur Förderung von Teilhabe und des 

gesellschaftlichen Miteinanders in den Jahren 2022 

bis 2023 Inklusionspielanlagen errichtet (Kinder-

spielplatz Volkardey und Pumptrackanlage West). 

Die Renovierung der Zweigstelle Ratingen West 

der Bücherei Ratingen (barrierefrei und Angebote 
Sehbehinderte) ist ebenfalls in diesem Zusammen-

hang zu nennen. Die Zweigstelle wurde im Jahr 2021 

umfangreich renoviert und erhielt eine neue Möblie-

rung. Das neue Regalsystem ist niedriger und mit 

Rollen ausgestattet, so ist eine flexible Nutzung des 

Raumes möglich, z.B. für Veranstaltungen. Außer-

dem wurden neue Sitzecken und Arbeitsplätze für 

die Kundinnen und Kunden eingerichtet. Das neue 

Raumkonzept ist stark auf die Zielgruppen Kinder 

und Jugendliche sowie Personen über 55 Jahren 

ausgerichtet und verfolgt darüber hinaus einen in-

klusiv-integrativen Ansatz. So entsteht derzeit ein 

spezieller Bereich für Blinde und Sehbehinderte.

Aspekt 14.3: Gestaltung des demographischen Wandels

Um die Teilhabe von älteren Menschen am gesell-

schaftlichen Leben zu fördern, wurden in der Stadt 

Ratingen verschiedene städtische Senioren-Be-
gegnungsstätten eingerichtet. Die Begegnungs-

stätten der Stadt Ratingen bieten ein vielseitiges 

und umfangreiches Programm für alle Menschen 

über 50. Das Programm umfasst Angebote in den 

Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bewegung (ins-

besondere zur Prävention) und Kultur. Die Parti-

zipation der Seniorinnen und Senioren am Quar-

tiersleben wird gezielt gefördert und es wird eine 

pflegerische Unterstützung angeboten, um mög-

lichst lange im Quartier verbleiben zu können. Auch 

wird das Engagement für verschiedene Aspekte der 

Nachhaltigkeit durch die Förderrichtlinien des Krei-

ses Mettmann festgeschrieben. Die Rahmenver-
einbarung zur Förderung der Begegnungsstätten 
für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann 
schreibt vor, unter welchen Bedingungen eine Be-

gegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren in Ra-

tingen einen Anspruch auf Förderung erhält.

Daneben bestehen weitere Angebote, wie ein Smart 
Cafe – Seniorinnen und Senioren / Jugend, in de-

nen seit 2017 ältere Menschen Hilfe durch Jugend-

liche bei technischen Fragen in Bezug auf die Bedie-

nung von Smartphones erhalten können. Auch eine 

Taschengeldbörse (Alltagshilfe und Austausch) 
wurde 2018 initiiert. Die Taschengeldbörse bringt 

Menschen unterschiedlicher Generationen zusam-

men. Bei den möglichen Aufgaben handelt es sich 

um einfache Tätigkeiten wie z.B. Hilfe im Haushalt, 

beim Einkauf, im Garten oder mit Haustieren. Der 

Job wird mit einem Taschengeld honoriert, der Be-

trag wird gemeinsam festgelegt.

In den Jahren 2023 und 2024 wurden außerdem Di-
gitalpaten sowie Pflege-Scouts eingerichtet. Ziel 

des Projekts Digitalpaten ist es, Menschen nieder-

schwellig den Umgang mit digitalen Medien näher 

zu bringen. Dies übernehmen kostenfrei für Hilfe-

suchende ehrenamtliche Digitalpaten. Die Pflege-

Scouts sind ein Angebot des Vereins „Wir Verbrau-

cher im Kreis Mettmann – Arbeitsgemeinschaft 

der Verbraucher im Kreis Mettmann e.V.“. Die Eh-

renamtlichen bieten ihre Unterstützung allen Men-

schen an, die einen Antrag auf Pflegeleistungen 

stellen und den Besuch des MDK (Medizinischer 

Dienst der Krankversicherungen) erwarten. 
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Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe enthält der 

seit 2005 bestehende Kinder- und Jugendförder-
plan wesentliche Ziele und Angebote für die öffent-

lichen und freien Träger der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit in Ratingen. Im Jahr 2021 wurde der 

mittlerweile 4. Kinder- und Jugendförderplan ver-

abschiedet. Auf mehr als 70 Seiten wird aufgelistet, 

was die Stadt jungen Menschen zu bieten hat - ob in 

den zahlreichen Jugendzentren oder bei der Spiel-

platzplanung, in der Jugend- und Schulsozialarbeit, 

bei der Familien- und Erziehungsberatung oder den 

Frühen Hilfen. Hinzu kommt ein dichtes Koopera-

tionsnetz mit zahlreichen Vereinen und Verbänden, 

die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind. Da-

für stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von fast 

2.000.000 € für Angebote der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit zuzüglich des Ehrenamtes zur Verfü-

gung. 

Jedes Jahr am 20. September wird deutschlandweit 

der Weltkindertag begangen. In Ratingen findet 

hierzu jährlich ein Veranstaltungstag mit verschie-

denen Angeboten für Kinder und ihre Eltern statt. 

Der Veranstaltungstag schafft ein Bewusstsein für 

das Thema Kinderrechte und die entsprechende 

Umsetzung. 

Abb. 22:	Der Drachenspielplatz in Ratingen Mitte wurde unter Einbezug von Kindern und Jugendlichen entwickelt.  
(Bild: Stadt Ratingen)

Aspekt 14.4: Kinder- und Jugendhilfe
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Ehrenamtliches Engagement ist eine unverzichtba-

re gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Bestreben 

nach mehr Nachhaltigkeit kann nur erfolgreich sein, 

wenn möglichst viele Menschen mitwirken. Vor die-

sem Hintergrund wurde 2023 der Ratinger Nach-
haltigkeitspreis ins Leben gerufen. Mit dem Preis 

sollen Bürgerinnen und Bürger zu nachhaltigem 

Handeln motiviert, bzw. deren Engagement für 

Nachhaltigkeit einmal im Jahr gewürdigt werden. 

Es werden zukunftsweisende lokale Projekte ausge-

zeichnet, die in und für Ratingen durchgeführt wer-

den. Zielgruppe sind Personen und Institutionen, die 

in Ratingen ansässig sind und sich für die Nachhal-

tigkeitsziele gemäß der Agenda 2030 auf kommuna-

ler Ebene in Ratingen eingesetzt haben, aktuell ein-

setzen oder in Kürze ein Projekt zur Förderung der 

Nachhaltigkeit starten möchten. Der Stadtrat be-

schloss in 2024, den Preis zukünftig jährlich zu verge-

ben (laut dem ursprünglichen Beschluss sollte der 

Preis nur alle zwei Jahre vergeben werden), um bür-

gerschaftliches Engagement für eine nachhaltige Ent-

wicklung prominent zu würdigen und zu neuen Pro-

jekten zu motivieren. Das Preisgeld beträgt insgesamt 

2000 € und verteilt sich auf die drei Erstplatzierten.

Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engage-

ments vergibt die Stadt Ratingen seit vielen Jahren 

Zuschüsse für die Förderung ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten. Zuschüsse erhalten z.B. die Koordination 

Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe, die Hospizbewe-

gung oder die Freiwilligenbörse. Die Freiwilligen-

börse Ratingen ist ein gemeinnütziger Verein, der 

von Ehrenamtlichen in Kooperation mit anderen 

Vereinen, Verbänden und der Stadt Ratingen orga-

nisiert wird. Der Verein hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren 

möchten, zu beraten, zu vermitteln und zu begleiten. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie ist ferner 

das strategische Ziel integriert, dass es in allen 

Stadtteilen einladende Orte der Begegnung und Ge-

meinschaftsprojekte von, für und mit Bürgerinnen 

und Bürgern gibt, die von lokalen Gruppen und Ver-

einen unterstützt werden und das ehrenamtliche 

Engagement von öffentlicher Seite wertgeschätzt 

und gefördert wird. Die Erreichung dieses Ziels wird 

durch das folgende operative Ziel unterstützt: „Ab 

2025 arbeiten soziale Einrichtungen, Vereine und 

Institutionen miteinander noch besser vernetzt, 

um mehr Synergieeffekte zu nutzen. Es werden ge-

meinsame Aktivitäten durchgeführt, die verschie-

dene Zielgruppen einbeziehen. Vorhandene Raum-

kapazitäten werden vielfältig – über ihre originäre 

Funktion hinaus – genutzt.“

Abb. 23:	Der Ratinger Nachhaltigkeitspreis wurde aus recy-
celten Materialien wie einer alten Treppenstufe und 
ausgesonderten Knöpfen gefertigt.  
(Bild: Stadt Ratingen)

Aspekt 14.5: Förderung von sozialem Engagement
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Die Stadt Ratingen vernetzt sich im Rahmen ver-

schiedener Kooperationen, um gemeinsame Lösun-

gen für eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. 

Mehrere diesbezügliche Beispiele werden in anderen 

Handlungsfeldern dieses Nachhaltigkeitsberichts 

aufgeführt. Als Beispiel kann die bereits seit 1993 be-

stehende Mitgliedschaft der Stadt Ratingen im Klima-

Bündnis der europäischen Städte genannt werden. 

Im Klima-Bündnis arbeiten fast 2.000 Mitgliedskom-

munen in mehr als 25 europäischen Staaten sowie 

Bundesländer, Provinzen, NGOs und andere Organi-

sationen gemeinsam für mehr Klimaschutz. Das Kli-

ma-Bündnis ist das größte europäische Städtenetz-

werk, das sich dem Klimaschutz verschrieben hat. 

Weiterhin nimmt die Stadt Ratingen seit 2019 re-

gelmäßig am Arbeitskreis Klimaschutz des Kreises 

Mettmann teil. Im Arbeitskreis sind alle beschäftig-

ten Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeauftragte 

aller kreisangehörigen Städte sowie der Kreisver-

waltung vertreten. 

Zudem ist die Stadt Ratingen Mitglied im Verein Ra-

tingen.nachhaltig e.V. – einem Verein, welcher sich 

seit 2019 für eine nachhaltige Entwicklung in Ratin-

gen einsetzt. 

Der Start eines regelmäßigen Austausches für 

Energiesparinitiativen in Schulen und Kitas („Aktiv 

fürs Klima in Ratinger Schulen und Kitas (AfK)“) be-

findet sich im Aufbau und wurde vom Energiespar-

management für Kitas und Schulen der Stadt Haan 

initiiert. Bisher hat ein Austausch stattgefunden.

Als Mitglied und Gründungsmitglied des Dachver-

bands kommunaler IT-Dienstleister (KDN) enga-

giert sich die Stadt Ratingen u.a. in interkommuna-

len Arbeitsgruppen. Zur Stärkung der kommunalen 

Interessen nehmen Vertreterinnen und Vertreter 

der Stadtverwaltung regelmäßig an Arbeitsgrup-

pen und Austauschformaten der Landesministerien 

(z.B. des Ministeriums für Schule und Bildung) teil.

Die interkommunale Vernetzung spielt auch eine 

zentrale Rolle im Bereich der Integration von 

Menschen mit Migrationshintergrund und Flucht-

erfahrung. Die Verwaltung arbeitet dabei auf ver-

schiedenen Ebenen mit den Kommunen im Kreis 

Mettmann und darüber hinaus zusammen, um von 

den unterschiedlichen Erfahrungen zu profitieren, 

Synergien zu schaffen und teilweise Einfluss auf 

die Gestaltung von Maßnahmen, Konzepten und 

Aktivitäten zu nehmen. Diese Zusammenarbeit 

zielt darauf ab, Rassismus abzubauen, die Inte-

gration zu fördern und aktiv gestalterisch mitzu-

wirken.

Neben den regelmäßigen Treffen der Integrati-

ons- und Flüchtlingsbeauftragten im Kreis Mett-

mann ist hier besonders erwähnenswert, dass 

die Stadt Ratingen Mitglied im Begleitausschuss 

des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 

– Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 

Menschenfeindlichkeit ist. Der Begleitausschuss 

unterstützt und begleitet in Zusammenarbeit mit 

dem federführenden Kreis Mettmann insbeson-

dere die Kooperation zwischen staatlichen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren im Rahmen der 

„Partnerschaft für Demokratie“. Dabei analysiert 

und organisiert der Ausschuss lokale und re-

gionale Unterstützungsmöglichkeiten und deren 

Einbindung, um die nachhaltige Verankerung der 

praktischen Arbeit der „Partnerschaft für Demo-

kratie“ zu gewährleisten.

Ein weiteres Beispiel ist die Mitwirkung der Stadt 

Ratingen in der Lenkungsgruppe des Kommuna-

len Integrationsmanagements (KIM), das unter 

der Federführung des Kreises Mettmann und mit 

Förderung durch das Land NRW umgesetzt wird. 

Aspekt 14.6: �Förderung der Resilienz der Kommune durch Kooperationen  
und Netzwerke
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Auch in der Stadtverwaltung Ratingen wird Chancen-

gleichheit aktiv gefördert. Im Jahr 2023 hat der Rat 

den ersten Gleichstellungsplan für die Stadtver-
waltung beschlossen. Er gilt für die Dauer von fünf 

Jahren, also bis 2028, und löst den bislang gültigen 

Frauenförderplan ab. Ziel ist es, Frauen und Männer 

in allen Bereichen der Verwaltung gleichzustellen, 

und möglichst viele Bereiche paritätisch zu besetzen. 

Wie die Bestandsanalyse zeigt, die für die Erstellung 

des Gleichstellungsplans durchgeführt wurde, steigt 

der Anteil der weiblichen Bediensteten, und zwar zu-

letzt auch recht deutlich in den höheren Besoldungs- 

bzw. Tarifgruppen. Dieser Weg soll weiter beschritten 

werden, zum Beispiel indem durch flexible Arbeits-

zeiten und weitere Angebote die Work-Life-Balance 

verbessert wird.

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie ist ein strate-

gisches Ziel integriert, das auf die Zugänglichkeit der 

Leistungen der Stadtverwaltung für alle Menschen 

abzielt: „Die Erreichbarkeit der Verwaltung ist für 

die Bürgerinnen und Bürger Ratingens verbessert. 

Durch eine einfache und verständliche Sprache sowie 

mehrsprachige Angebote können mehr Menschen 

erreicht und mitgenommen werden. Die Serviceleis-

tungen der Verwaltung sind bürgernah gestaltet und 

Behördengänge unkompliziert zu realisieren.“ Dieses 

Ziel wird durch zwei operative Ziele ausgestaltet: „Bis 

2028 ist Sprache aufgrund von technikunterstütz-

ten Übersetzungshilfen keine Barriere mehr“ sowie 

„Bis 2026 ist es möglich, auf der Website der Stadt 

Ratingen jedes Anliegen mit maximal drei Klicks zu 

finden“. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden bereits ver-

schiedene Maßnahmen in Ratingen umgesetzt. Ein 

Beispiel ist das Angebot der Sprach- und Integra-
tionslotsen, das seit 2014 besteht. Bei den Sprach- 

und Integrationslotsen des Caritasverbands für den 

Kreis Mettmann handelt es sich um zwei- oder mehr-

sprachige Personen mit Migrationshintergrund, die 

bei Behördengängen oder anderen wichtigen Be-

ratungsterminen Neuzugewanderte oder Menschen 

mit mangelnden oder fehlenden Deutschkenntnissen 

begleiten und Gespräche übersetzen. Die Lotsen sind 

über die Integrationsbeauftragte der Stadt Ratingen 

abrufbar, wenn Mitarbeitende der Verwaltung Ver-

ständigungsprobleme mit Menschen mit geringen 

Deutschkenntnissen haben. Das Projekt wird durch 

die Stadt Ratingen bezuschusst. 

Ein weiteres Beispiel ist die Überarbeitung des Rat-

sinformationssystems im Jahr 2022. Das Neue Rat-
sinformationssystem läuft stabiler, ist komfortabler 

für Verwaltungsmitarbeitende, Ratsmitglieder und 

auch bei der Recherche für Bürgerinnen und Bürger.

Aspekt 14.7: „Soziale Gerechtigkeit“ in der Verwaltung

Ziel des KIM ist es, institutionelle Barrieren ab-

zubauen und die bestehenden Strukturen der 

Integrationsförderung vor Ort zu optimieren, um 

eine effektivere Teilhabe von Menschen mit Mig-

rationshintergrund zu ermöglichen.
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Indikatoren

SDG-Indikatoren5

5	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls die Indikatoren Verhältnis der Medianeinkommen 
von Frauen und Männern, Straftaten und Index Korruptionsprävention vor. Für diese Indikatoren liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Einführung) 
jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie Städte vor. Da Ratingen eine kreisangehörige Kommune ist, werden die Indikatoren an dieser Stelle 
nicht berücksichtigt.

Von Armut wird gesprochen, wenn ein Mensch finanziell 

nicht in der Lage ist, die eigenen wirtschaftlichen und 

sozialen Grundbedürfnisse zu decken. Wenn dieser Um-

stand im Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftlichen 

Umfeld eintritt, spricht man von relativer Armut. Kinder-

armut ist oftmals bedingt durch die Arbeitslosigkeit und 

Armut der Eltern. Mögliche Konsequenzen können die 

Unterversorgung in wichtigen Lebensbereichen, wie Woh-

nen oder Ernährung und ungleiche Bildungs- und Teil-

habechancen, sein. Jugendarmut kann eine unmittelba-

re Folge von Kinderarmut sein. Erschwerend zu den nicht 

hinreichenden Mitteln zur Grundversorgung kommt hinzu, 

dass sich Jugendliche im Übergang zur Selbstständigkeit 

befinden. Konnten sie jedoch bereits zuvor wegen Armut 

nur unterdurchschnittlich an Bildung teilhaben, so schränkt 

dies ihre Wahlmöglichkeiten mit Blick auf beispielsweise die 

Berufswahl enorm ein. Altersarmut beschreibt die Proble-

matik, unabhängig von der Länge der Erwerbstätigkeit, zum 

Erreichen des Renteneintritts über einen Rentenanspruch 

zu verfügen, der unter dem Existenzminimum liegt. In den 

nächsten Jahren wird sich diese Problematik voraussichtlich 

aufgrund von demographischem Wandel, Rentenreformen 

und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt noch verschärfen.

In der Stadt Ratingen ist der Anteil der Kinder, die von 

Armut betroffen sind, zuletzt leicht gesunken und liegt 

bei 15,7 Prozent. Es gilt zu berücksichtigen, dass ab dem 

Jahrgang 2019 die Gruppe der Nicht Leistungsberechtig-

ten (NLB) unter 15 Jahren aufgrund von Erfassungspro-

blemen nicht oder nicht vollständig in die Berechnung 

mit einbezogen werden konnten. Daher wird in diesen 

Jahrgängen die Gruppe der von Armut betroffenen Kin-

dern leider nicht vollständig abgebildet. Für den Indika-

tor Jugendarmut zeigt sich zuletzt ein leicht ansteigen-

der Anteil, wobei hier die gleichen Erfassungsprobleme 

vorliegen wie bei dem Indikator Kinderarmut. Die Armut, 

der über 65-jährigen Menschen, nimmt zuletzt ebenfalls 

leicht zu (diese ist nicht von den Erfassungsproblemen be-

troffen) und liegt im Jahr 2022 bei 3,7 Prozent. Insgesamt 

liegen die Anteile von Kinder-, Jugend- und Altersarmut 

aber nur leicht über dem bundesdeutschen Durchschnitt 

im Jahr 2022 (Kinderarmut: 13,9 Prozent, Jugendarmut: 

12,3 Prozent, Altersarmut: 3,5 Prozent). Die Nachhaltig-

keitsstrategien von Bund und Land NRW beinhalten kei-

ne altersspezifischen Zielsetzungen zu Armut, verfolgen 

aber generell das Ziel (1.1.a), den „Anteil der Personen, 

die materiell depriviert sind (Mangel an bestimmten Ge-

brauchsgütern, unfreiwilliger Verzicht auf bestimmten 

Konsum aus finanziellen Gründen), bis 2030 deutlich 

unter dem „EU¬28¬Wert“ (28 Staaten der Europäischen 

Union bis 31. Januar 2020) zu halten“.

Anteil der unter 15-Jährigen (Kinderarmut), der 15- bis 17-Jährigen (Jugendarmut) und der über 65-Jäh-
rigen (Altersarmut), die Sozialleistungen beziehen  
(Quelle: SDG-Portal) 

Kinderarmut / Jugendarmut / Altersarmut (%)
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2012 2014 2016 2018 2020 2022

< 15-Jährige 14,4 15,2 15,5 16,1 16,6 15,7
15 bis 17-Jährige 11,3 12,1 11,4 12,0 12,1 13,9

> 65-Jährige 3,0 3,3 3,4 3,6 3,5 3,7

Kinderarmut / Jugendarmut / Altersarmut (%)
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Die Beschäftigungsquoten von sozialversicherungspflich-

tig beschäftigten Frauen und Männern liefern wichtige 

Hinweise hinsichtlich möglicher Formen geschlechtsspe-

zifischer Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, wobei 

Beamtinnen und Beamte, Selbstständige und geringfügig 

Beschäftigte nicht Teil der Berechnungsgrundlage sind. 

Ebenfalls wird nicht unterschieden, ob sich die Beschäf-

tigten in Voll- oder Teilzeitarbeit befinden, so dass das Ar-

beitszeitvolumen keinen Einfluss auf den Indikator hat. Die 

Frauenbeschäftigungsquote in der Stadt Ratingen beträgt 

zuletzt 92,2 Prozent der Männerbeschäftigungsquote und 

ist im betrachteten Zeitverlauf kontinuierlich angestiegen 

(sprich, auf 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

te Männer kommen rund 92 sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte Frauen). Im deutschlandweiten Vergleich 

zeigt sich eine niedrigere Quote: mit 89,5 Prozent Jahr 

2022 liegt diese unter dem Anteil der der Stadt Ratingen. 

Die generelle Entwicklung zeigt aber, dass immer noch 

weniger Frauen als Männer sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind. In den Nachhaltigkeitsstrategien von 

Bund und Land NRW werden die Beschäftigungsquoten 

von Frauen und Männern nicht explizit adressiert.

Beschäftigungsquote von Frauen im Vergleich zur Beschäftigungsquote von Männern  
(Quelle: SDG-Portal) 

Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

83,5 85,7 88,1 88,7 90,5 92,2

Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern (%)
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Der Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag 

ist trotz intensiver Bestrebungen bundesweit seit Jahren 

unverändert niedrig. Die Möglichkeit einer Zuteilung von 

Listenplätzen durch die politischen Parteien trägt zwar 

zu einer Erhöhung des Frauenanteils bei, dies hat jedoch 

bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Im Rat der 

Stadt Ratingen liegt der Frauenanteil über die Jahre kon-

tinuierlich bei rund 30 % und liegt damit über dem durch-

schnittlichen bundesdeutschen Anteil von zuletzt (2019) 

27,7 % (vierte Gleichstellungsatlas der Bundesregierung). 

In den Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land NRW 

werden die Frauenanteile im Stadtrat, Gemeinderat bzw. 

Kreistag nicht explizit adressiert. Grundsätzlich bedarf es 

in Anbetracht der Entwicklungen für die Erreichung von 

Geschlechtergerechtigkeit aber intensiverer Anstrengun-

gen.

Anteil der Frauen mit Mandaten im Stadtrat  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Frauenanteil im Stadtrat (%)

2009–2014 2014–2020 2020–2025

33,3 29,3 31,4

Frauenanteil im Stadtrat (%)

Die SGB II / SGB XII - Quote gibt an, wie hoch der Anteil 

der Bevölkerung ist, der Anspruch auf Grundsicherung 

für Arbeitssuchende (SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII) hat 

und ist damit ein Näherungswert für die Hilfebedürftig-

keit der Menschen in einer Kommune. In der Stadt Ratin-

gen ist der Indikator im Zeitverlauf zuletzt leicht von 10,9 

Prozent im Jahr 2020 auf 10,4 Prozent im Jahr 2022 ge-

sunken. Diese Entwicklung liegt nur leicht über der bun-

desdeutschen Entwicklung von zuletzt (2022) 9,0 Prozent. 

Die Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land NRW 

nehmen in ihren Zielsetzungen keinen expliziten Bezug zu 

diesem Indikator.

Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II oder SGB 
XII (unter 65 Jahre) an der Bevölkerung (unter 65 Jahre)  
(Quelle: SDG-Portal) 

SGB-II-/SGB-XII-Quote (%)

2016 2018 2020 2022

10,6 10,5 10,9 10,4
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Die Anzahl der ausländischen Personen, die innerhalb 

eines Jahres die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten 

haben, gilt als eine wichtige Größe, um Aussagen zur Inte-

gration treffen zu können, denn die Einbürgerung trägt im 

Allgemeinen zu einer stärkeren Identifikation mit der Ge-

sellschaft des Einwanderungslandes bei. In der Stadt Ra-

tingen schwanken die Anteile der Einbürgerungen im je-

weiligen Jahr leicht. Zuletzt (2022) haben 1,1 Prozent der 

ausländischen Personen die deutsche Staatsbürgerschaft 

erhalten. Dieser Anteil liegt unter der durchschnittlichen 

bundesdeutschen Entwicklung: im Jahr 2022 liegt der An-

teil der Einbürgerungen bei 1,4 Prozent. Die Nachhaltig-

keitsstrategien von Bund und Land NRW nehmen in ihren 

Zielsetzungen keinen expliziten Bezug zu Einbürgerun-

gen.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 2.1.1 

(„Bis 2026 entspricht das Angebot an Lernangeboten zu 

Deutsch als Zweitsprache in Ratingen der Nachfrage.“) 

der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie adressieren. Hier-

bei werden nur die Anzahl der städtischen Angebote durch 

die VHS Ratingen erhoben.

Der Ratinger Nachhaltigkeitspreis wird seit dem Jahr 

2023 durch die Stadt Ratingen verliehen. Das Bestre-

ben nach mehr Nachhaltigkeit kann nur erfolgreich sein, 

wenn möglichst viele mitwirken. Mit dem Preis werden 

zukunftsweisende lokale Projekte ausgezeichnet, die in 

und für Ratingen durchgeführt werden. Der Stadtrat be-

schloss, den Preis jährlich zu vergeben, um zivilgesell-

schaftliches Engagement für eine nachhaltige Entwick-

lung zu würdigen und zu neuen Projekten zu motivieren. 

Das Preisgeld beträgt insgesamt 2.000 Euro und verteilt 

sich auf die drei Erstplatzierten. 

Anteil der Einbürgerungen im jeweiligen Jahr  
(Quelle: SDG-Portal) 

Anzahl der Lernangebote „Deutsch als Zweitsprache“ (Ziel 2.1.1)  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der eingereichten Bewerbungen für den „Ratinger 
Nachhaltigkeitspreis“  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Einbürgerungen (%)

Städtisches Lernangebot „Deutsch als Zweitsprache“ (Anzahl)

Bewerbungen „Ratinger Nachhaltigkeitspreis“ (Anzahl)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

1,8 1,6 1,4 1,1 1,6 1,1

2023 2024

9 9

Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen) 
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Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 2.1.5 

(„Die Präventionsangebote gegen Rassismus, Diskrimi-

nierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

werden im Vergleich zum Basisjahr 2023 erhöht und expli-

zit im jährlichen Nachhaltigkeitsmonitoring aufgeführt.“) 

der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie adressieren. Die 

Zahlen werden zukünftig durch das Sozialamt zur Verfü-

gung gestellt.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 2.2.2 

(„Bewährte inklusiv ausgerichtete Projekte werden fort-

geführt.“) der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie adressie-

ren. Die Zahlen werden zukünftig über die VHS der Stadt 

Ratingen zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein. Die Zahlen wer-

den zukünftig über die VHS der Stadt Ratingen zur Ver-

fügung gestellt.

Anzahl der Präventionsangebote gegen Rassismus (Ziel 2.1.5)  
Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der durch die VHS Stadt Ratingen angebotenen Kurse aus den Bereichen „Grundbildung“ und „Le-
sen und Schreiben“ (Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der durch die VHS Stadt Ratingen angebotenen Integrationskurse  

(Quelle: Stadt Ratingen) 

Präventionsangebote gegen Rassismus (Anzahl)

Plätze in kostenfreien Alphabetisierungskursen (Anzahl)

Anzahl der Integrationskurse
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Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 15.1: Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme

•	Freiraumentwicklungsplan für öffentliche Grün- und Freiflächen 
•	Übergeordnete Zielsetzungen zur Reduzierung der Flächeninan-

spruchnahme in der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen

Aspekt 15.2: Förderung nachhal-
tiger Quartiere 

•	Förderprogramm „Hochbeete Nachbarschaft“ 
•	Unterstützung von „Urban Gardening“ 
•	Mehrgenerationentreff – Projekt „Der Garten kann nicht warten“
•	Ort der Begegnung „Café Lichtblick“
•	Förderprogramm „Fassaden und Hofflächen“
•	Städtebauliche Rahmenplanung Ratingen West II
•	Verschiedenen Aktionen und Kampagnen im Rahmen des Pro-

gramms „AltBauNeu“
•	Beispiel zur Umsetzung von nachhaltigen Bauweisen: Neubau 

Rettungswache Nord – Breitscheid

Aspekt 15.3: Schaffung und 
Erhalt von bezahlbarem Wohn-
raum / Vermeidung von sozialer 
Segregation

•	Strategische und operative Ziele im Rahmen der Nachhaltigkeits-
strategie der Stadt Ratingen

Aspekt 15.4: Immissionsschutz / 
Senkung der Umweltbelastung 

•	Lärmaktionsplan Stufe 4 der Stadt Ratingen

Handlungsfeld
15  Wohnen und nachhaltige Quartiere15
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Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Flächeninanspruchnahme und -neuinanspruchnahme
•	Flächennutzungsintensität
•	Naherholungsflächen 
•	Wohnfläche
•	Wohnungslosigkeit
•	Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie
•	Wohnungsnahe Grundversorgung – Supermarkt

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Geförderter Wohnraum im Bestand
•	Geförderter/preisgedämpfter Wohnraum im Wohnungsneubau
•	Wohnungsneubau unter planungsrechtlichen Voraussetzungen

Die Kommune berichtet, wie ihr Gesamtbild Grundlagen für das Wohlbefinden aller 
Bürgerinnen und Bürger schafft, und geht dabei insbesondere auf Wohnraum und 
Orte für sozialen Kontakt und Erholung ein.
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Aspekt 15.1: Reduzierung der Flächeninanspruchnahme

Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ge-

hört zu den großen Herausforderungen einer nach-

haltigen Stadtentwicklung. Mit Blick auf die Flä-

chenversiegelung und Grünausstattung gehört die 

Stadt Ratingen jedoch zu den Städten mit Vorbild-

charakter in Deutschland. Rund zwei Drittel der ge-

samten Fläche besteht aus Freiraum (je zur Hälfte 

landwirtschaftlich genutzte Flächen und Wald- bzw. 

Gehölzflächen sowie Gewässer).

Wie bereits in den Handlungsfeldern Klimaschutz 

und Klimafolgenanpassung vorgestellt, befindet 

sich derzeit ein Freiraumentwicklungsplan für öf-
fentliche Grün- und Freiflächen für die Stadt Ra-

tingen in Erarbeitung. Mit dem gesamtstädtisches 

Freiraumkonzept werden Ziele und Entwicklungs-

perspektiven für die Versorgung, Gestaltung, Auf-

wertung und Unterhaltung der Grün- und Freiräume 

der Stadt erarbeitet. Das Ergebnis der Bewertung ist 

die räumliche Darstellung der Zielerreichung, Po-

tenziale und Defizite in verschiedener Hinsicht (Flä-

chen, die den Zielen entsprechen; Herausarbeiten 

von unterversorgten Stadtgebieten; Empfehlungen 

zu Neuausrichtung einzelner Freiflächen und deren 

zukünftigen Entwicklungsstandards sowie fehlende 

Flächen, z.B. der Lückenschluss beim Stadtwege-

netz). Die Erkenntnisse werden zu einem digitalen 

räumlichen Leitbild für die Entwicklung von öffent-

lichen Freiräumen in der Stadt zusammengefasst. 

Auf Grundlage der Prioritätensetzung werden ein-

zelne Maßnahmen priorisiert und zur Umsetzung 

des räumlichen Leitbildes in Steckbriefen beschrie-

ben.

Die Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie formuliert 

übergreifend das Ziel, den Flächenverbrauch in Ra-
tingen pro Jahr auf maximal 1,8 ha zu begrenzen. 
Den Orientierungsrahmen für diese Zielformulie-

rung bildet das Integrierte Umweltprogramm 2030 

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, das für 

das Jahr 2030 bezüglich des Flächenverbrauchs in 

Deutschland ein Ziel von maximal 20 ha pro Tag for-

muliert. 

Zur Reduzierung des „Flächen- und Gebäudever-

brauches“ werden alle Grundschulen zukünftig das 

OGS Angebot nicht mehr über additive Flächen ab-

bilden, sondern werden die Schulgebäude derzeit 

so überplant und neu ausgestattet, dass eine multi-

funktionale Nutzung des gesamten Schulgebäudes 

alle Bedarfe als Schule und OGS aufnehmen kann. 

Damit soll insbesondere dem Verbrauch von zusätz-

lichen Flächen und damit zusätzlicher Bodenversie-

gelung begegnet werden. 

Aspekt 15.2: Förderung nachhaltiger Quartiere

Mit Blick auf die Förderung nachhaltiger Quartiere 

werden in der Stadt Ratingen vielfältige Aktivitäten 

umgesetzt. Dies umfasst z.B. die Gestaltung von 

Stadtteilzentren bzw. von Orten der Begegnung, die 

Begrünung von Gebäudeflächen die Förderung von 

energetischen Gebäudesanierungen und nachhal-

tigen Bauweisen sowie die Förderung einer „ess-

baren Stadt“. Zu jedem dieser Bereiche werden im 

Folgenden Beispiele für Aktivitäten vorgestellt. 

Ratingen wird durch verschiedene Initiativen immer 

mehr zur „essbaren Stadt“ – z.B. durch Streuobst-

wiesen, öffentlich zugängliche Hochbeete oder Ge-

meinschaftsgärten. Zur Unterstützung der „Ess-

baren Stadt Ratingen“ wurde im Jahr 2021 das 

Förderprogramm „Hochbeete Nachbarschaft“ ge-

startet, mit dem Ratinger Bürgerinnen und Bürger 

dabei unterstützt wurden, auf ihren Privatgelän-

den Hochbeete einzurichten. Insgesamt wurden 44 

Hochbeete im Stadtgebiet gefördert, im Jahr 2022 
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wurden 20.000 € für 23 Hochbeete veranschlagt. 

Hochbeet-Paten verpflichten sich, wenigstens zwei 

Jahre die Beete zu bepflanzen und zu pflegen. Die 

Stadt fördert die Hochbeete unter der Bedingung, 

dass sie öffentlich zugänglich sind und von vorbei-

gehenden Menschen „beerntet“ werden dürfen. Um 

die Förderung können sich Nachbarschaften, Verei-

ne, Initiativen, Kirchen und auch Unternehmen be-

werben. Bereits seit 2016 wird auch die Verbreitung 

von „Urban Gardening“ in Ratingen aktiv unter-

stützt. Die Stadt möchte neue Wege in der ökolo-

gischen Stadtentwicklung gehen und Interesse am 

„Urban Gardening“ wecken. In den bürgerschaftlich 

organisierten Projekten finden Menschen jeden Al-

ters und Nationalität zusammen, um in ihrem Wohn-

umfeld auf öffentlichen Flächen gemeinschaftlich 

zu gärtnern. Mitten in der Stadt oder in einzelnen 

Stadtvierteln entstehen dadurch auch neue Orte der 

Begegnung. Seit dem Jahr 2022 besteht in Ratingen 

außerdem ein Mehrgenerationentreff – Projekt: 
Der Garten kann nicht warten. Besucherinnen und 

Besucher der Begegnungsstätte (in Tiefenbroich) 

werden sensibilisiert für nachhaltiges Gärtnern und 

ein nachhaltiger Garten wird vorbereitet. Im zweiten 

Schritt werden den Menschen Techniken vermittelt, 

wie die Ernte nachhaltig verarbeitet werden kann. 

Ein weiteres Beispiel für einen Ort der Begegnung 

ist das „Café Lichtblick“ (in Ratingen West). Hier 

können junge Familien Unterstützung erhalten im 

Rahmen eines Eltern-Kind-Treffs, auch eine Heb-

ammensprechstunde findet hier statt. 

Das Fassaden- und Hofflächenprogramm der Stadt 
Ratingen trägt bereits seit mehreren Jahren erheb-

lich zu einer Verschönerung des Stadtbildes in der 

Innenstadt bei. Gebäudefassaden und auch Hof- und 

Abb. 24:	Bürgerinnen und Bürgern werden bei der Gestaltung ihres Quartiers einbezogen (Bild: IKU)
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Gartenflächen sind die „Visitenkarten“ der Ratinger 

Innenstadt und festigen im Idealfall das attrakti-

ve Stadtbild. Durch das städtische Fassaden- und 

Hofflächenprogramm erhalten Immobilieneigen-

tümerinnen und -eigentümer zur Aufwertung ihrer 

Gebäude oder einer Hoffläche einen Zuschuss. 

Durch die Begrünung von Gebäudeflächen kann ein 

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet 

und ein „Stück Natur zurück in die Stadt gebracht 

werden“. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung des 

Klimas und des natürlichen Wasserkreislaufes, 

sondern auch zur Erhöhung der Lebens- und Wohn-

qualitäten und zur Stadtgestaltung bei.

Die städtebauliche Rahmenplanung Ratingen West 
II verfolgt das Ziel, einen derzeit überwiegend ge-

werblich genutzten Stadtbereich zwischen der In-

nenstadt und dem Stadtteil Ratingen West teilwei-

se zu einem gemischt genutzten Gebiet mit hohem 

Wohnanteil zu entwickeln und damit die Stadtteile 

zu verknüpfen. Anlass und Grundlage dieser Pla-

nung ist die beabsichtigte Reaktivierung der Ra-

tinger Weststrecke hin zu einer Bahnstrecke mit 

Personenverkehr und damit einhergehend die Pla-

nung eines Personenbahnhofes in Verlängerung der 

Minoritenstraße. Die Ratinger Weststrecke würde 

eine direkte Anbindung an Düsseldorf und Duisburg 

per Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) mit 

sich bringen und ergänzt werden durch die Anbin-

dung der U81 vom Düsseldorfer Flughafen bis zum 

Haltepunkt Ratingen West sowie eines Busbahnho-

fes zur Verknüpfung in weitere Richtungen. Daraus 

ergibt sich die zukunftsweisende Chance langfristig 

ein zentral gelegenes, nachhaltiges und innovati-

ves Quartier zu entwickeln, welches rund um die 

zu qualifizierende Grünfläche gemischt genutzte 

Stadtbaufelder vorsieht und überwiegend durch al-

ternative Verkehrsmittel erschlossen werden soll.

Zur Förderung von Gebäudesanierungen nimmt 

die Stadt Ratingen an verschiedenen Aktionen und 

Kampagnen von AltBauNeu teil – ein Programm, 

welches federführend vom Kreis Mettmann umge-

setzt wird und von den kreisangehörigen Städten 

mitgetragen wird. Das Projekt hilft Kommunen da-

bei, die Vorteile einer energetischen Sanierung von 

Ein- und Zweifamilienhäusern zu vermitteln. Damit 

können sich Kommunen als kompetente lokale An-

laufstelle etablieren und die Sanierungsquote stei-

gern. Im Jahr 2022 wurde in Ratingen das Projekt 

„Ausgezeichnet. Gut gebaut!“ durchgeführt, das 

vorbildlich sanierte Bauten in Ratingen prämiert. 

Ein Beispiel für die Umsetzung von nachhaltigen 

Bauweisen ist der Neubau Rettungswache Nord – 
Breitscheid. Das entsprechende Strategiepapier 

der Ratinger Feuerwehr umfasst eine Projektpla-

nung für nachhaltiges Bauen.

Aspekt 15.3: �Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum / Vermeidung  
von sozialer Segregation

In der 2024 verabschiedeten Ratinger Nachhaltig-

keitsstrategie wird das Thema Wohnen im Rahmen 

verschiedener Ziele adressiert. So enthält die Stra-

tegie das Ziel, dass in Ratingen genügend, geförder-

ter, bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum in al-

len Wohnformen und in allen Stadtteilen vorhanden 

ist.  Neue Wohn- und Nutzungsformen sollen für 

alle Ratingerinnen und Ratinger im Sinne der so-

zialen Gerechtigkeit und einer zukunftsfähigen Ge-

sellschaft weiterentwickelt und unterstützt werden. 

Zur Schaffung des benötigten Wohnraums soll der 

Umbau im Bestand, die Umnutzung von verfügba-

ren Siedlungs- und Gewerbeflächen und die Nach-

verdichtung Vorrang vor dem Neubau haben, sodass 

zur nachhaltigen Reduzierung des Flächenver-

brauchs maßgeblich beigetragen wird. Im Rahmen 

der folgenden vier operativen Ziele werden diese 

übergeordneten Zielsetzungen konkretisiert: 

Abb. 25:	Bei der Infomesse zur Neugestaltung der Lintorfer Ortsmitte tauscht sich Christine Ferreira vom Amt für Stadtplanung, 
Vermessung und Bauordnung mit Bürgerinnen und Bürgern aus (Bild: IKU).
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Zur Schaffung des benötigten Wohnraums soll der 

Umbau im Bestand, die Umnutzung von verfügba-

ren Siedlungs- und Gewerbeflächen und die Nach-

verdichtung Vorrang vor dem Neubau haben, sodass 

zur nachhaltigen Reduzierung des Flächenver-

brauchs maßgeblich beigetragen wird. Im Rahmen 

der folgenden vier operativen Ziele werden diese 

übergeordneten Zielsetzungen konkretisiert: 

Abb. 25:	Bei der Infomesse zur Neugestaltung der Lintorfer Ortsmitte tauscht sich Christine Ferreira vom Amt für Stadtplanung, 
Vermessung und Bauordnung mit Bürgerinnen und Bürgern aus (Bild: IKU).

•	 Bis 2030 sind die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für 1.500 Wohnungen zu schaffen. 

Dazu zählt auch die Umnutzung und Erweiterung 

von Bestandsimmobilien. Die Stellplatzfrage ist 

im Sinne der Wohnraumförderung zu bewerten.

•	 Im Rahmen von zukünftigen Bebauungsplanver-

fahren mit Investorenbeteiligung mit der Ent-

wicklung einer planungsrechtlichen Zulässigkeit 

für Wohnnutzung wird für Geschosswohnbauten 

ab zehn Wohneinheiten eine Quote von 30% ge-

förderten oder preisgedämpften Wohnraum als 

Verpflichtung vertraglich gesichert.

•	 Beim Verkauf städtischer Grundstücke mit einer 

planungsrechtlichen Zulässigkeit für eine Wohn-

nutzung mit mehr als zehn Wohneinheiten wird 

die Verpflichtung der Erfüllung einer Quote von 

mindestens 30% der neu entstehenden Wohn-

einheiten für geförderten oder preisgedämpften 

Wohnraum vertraglich gesichert, soweit wirt-

schaftlich darstellbar. Die wirtschaftliche Errich-

tung wird planungsrechtlich unterstützt.

•	 Bis 2026 wird ein Zielkonzept Wohnen mit integ-

riertem Baulückenkataster bereitgestellt.

Aspekt 15.4: Immissionsschutz / Senkung der Umweltbelastung

Vor dem Hintergrund, dass eine hohe Lärmbelastung 

eine ernstzunehmende Gefahr für die menschliche 

Gesundheit darstellt, ist die Minderung der Lärmbe-

lastung durch die Erstellung von Lärmaktionsplänen 

ein wichtiges Ziel. Kommunen sind zur Aufstellung 

von Lärmaktionsplänen verpflichtet. Darin werden 

Lärmbelastungen für Orte in Ballungsräumen sowie 

im Umfeld von Hauptverkehrsstraßen, Haupteisen-

bahnstrecken und Großflughäfen untersucht und 

in Lärmkarten dargestellt. Aus diesen Lärmkarten 

werden Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet 

bzw. überprüft und in Aktionspläne überführt. Ziel 
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der Lärmaktionsplanung ist es, den Umgebungs-

lärm wirksam zu verringern und damit die Lebens-

qualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. 

Der Lärmaktionsplan Stufe 4 der Stadt Ratingen ist 

im Juli 2024 durch den Rat der Stadt beschlossen 

worden. In einer ersten Beteiligung zu diesem fort-

geschriebenen Lärmaktionsplan konnten Bürgerin-

nen und Bürger mit Hilfe der aktuellen Lärmkarten 

aus dem NRW-Portal Hinweise und Anregungen zu 

Lärmschwerpunkten im Ratinger Stadtgebiet ein-

reichen. Diese wurden im Rahmen der Erarbeitung 

der Lärmaktionsplanung entsprechend ihrer Rele-

vanz berücksichtigt. Im Anschluss ist auf Grundlage 

des Entwurfs der Lärmaktionsplanung Stufe 4 eine 

zweite Beteiligung durchgeführt worden. Parallel 

dazu wurden auch die Behörden und Träger öffent-

licher Belange beteiligt. Die in dieser zweiten Be-

teiligungsrunde eingegangenen Hinweise und An-

regungen wurden geprüft, bewertet und zusammen 

mit dem Ergebnis aus der 1. Beteiligung Bestandteil 

des Ratsbeschlusses zum Lärmaktionsplan Stufe 4.

Indikatoren

SDG-Indikatoren6

6	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls den Indikator Mietpreise vor. Für 
diesen Indikator liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Einführung) jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie Städte vor. Da 
Ratingen eine kreisangehörige Kommune ist, wird der Indikator an dieser Stelle nicht berücksichtigt.  

Zu den Naherholungsflächen in einer Kommune zählen 

unbebaute Flächen (u. a. Grünanlagen, Parks, Schreber-

gärten sowie Sportflächen und Campingplätze), die über-

wiegend dem Sport und der Erholung dienen, gleichzeitig 

Tiere oder Pflanzen beheimaten und somit einen hohen 

sozialen und ökologischen Wert haben. In der Stadt Ratin-

gen ist der Anteil an Naherholungsflächen überwiegend 

konstant und nur von geringfügigen Veränderungen ge-

prägt. Im Jahr 2022 liegt er bei 71,29 m2 je Einwohnerin 

und Einwohner und befindet sich damit auf hohem Niveau. 

Der bundesdeutsche Vergleich zeigt im Jahr 2022 einen 

Anteil von nur 63,45 m2 je Einwohnerin und Einwohner. In 

den Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land NRW 

sind keine Ziele zur Entwicklung von Naherholungsflä-

chen definiert.

Naherholungsflächen je Einwohnerin und Einwohner in Quadratmetern  
(Quelle: SDG-Portal) 

Naherholungsflächen (m2)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

71,07 71,22 72,40 71,48 71,81 71,29

Naherholungsflächen (m2)

32

64

0
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Die Wohnfläche je Person hat in Deutschland im Laufe der 

Jahre u. a. aufgrund von Haushalten mit durchschnittlich 

weniger Personen kontinuierlich zugenommen. Da es sich 

um einen Durchschnittswert handelt, wird nicht differen-

ziert, wie die Wohnfläche verteilt ist. In der Stadt Ratin-

gen ist die verfügbare Wohnfläche im betrachteten Zeit-

verlauf geringfügig von 47,5 m2 im Jahr 2012 auf 48,6 m2 

im Jahr 2022 angestiegen. Diese Entwicklung liegt im 

gesamten Zeitverlauf leicht über dem bundesdeutschen 

Durchschnitt, der zuletzt (2020) einen Wert von 45,6  m2 

Wohnfläche je Person aufweist. Die Deutsche Nachhal-

tigkeitsstrategie beinhaltet keine expliziten Zielbezüge zur 

Wohnfläche, adressiert aber in Ziel 11.1.b die „Verringerung 

des einwohnerbezogenen Freiflächenverlustes“ und damit 

das wertvolle Gut der Freiflächen, welches auch in Verbin-

dung mit dem Wohnungsbau von großer Bedeutung ist.

Verfügbare Wohnfläche je Person in Quadratmetern  
(Quelle:  SDG-Portal) 

Wohnfläche (m2)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

47,5 47,9 47,8 47,9 48,4 48,6

Wohnfläche (m2)

20

40

0
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Der Einsatz erneuerbarer Heizenergie im Gebäudesektor 

kann erheblich dazu beitragen die CO₂-Emissionen zu re-

duzieren. Darüber hinaus hat der Einsatz erneuerbarer 

Heizenergie positive ökonomische Effekte auf die ener-

getischen Fixkosten (z. B. geringere Anlagekosten oder 

Wegfall der CO₂-Bepreisung) in den privaten Haushalten. 

Der Anteil der neu errichteten Wohngebäude mit erneu-

erbarer Heizenergie in der Stadt Ratingen schwankt im 

betrachteten Zeitverlauf zwischen 11,2 Prozent im Jahr 

2022 und 75,0 Prozent im Jahr 2020. Der bundesdeutsche 

Durchschnitt liegt zuletzt (2022) bei 61,5 Prozent und ist 

seit dem Jahr 2016 kontinuierlich angestiegen. Die Deut-

sche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt grundsätzlich das 

Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-

Endenergieverbrauch auf 30 Prozent bis 2030, auf 45 Pro-

zent bis 2040 und auf 60 Prozent bis 2050 zu steigern (Ziel 

7.2.a). Die Stadt Ratingen trägt durch die Aktivitäten im 

Wohngebäudesektor indirekt dazu bei, das Ziel der Deut-

schen Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen.

Anteil neu errichteter Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie  
(Quelle: SDG-Portal) 

Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

19,3 41,8 48,3 48,5 75,0 11,2

Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie (%)
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Die Flächenneuinanspruchnahme führt oftmals zu einem 

unwiederbringlichen Verlust an natürlichen Böden und 

ökologisch wertvollen Freiflächen. Die Siedlungs- und 

Verkehrsfläche setzt sich aus Flächen für Wohnbau, In-

dustrie und Gewerbe, aus Verkehrsfläche, aus Sport-, 

Freizeit- und Friedhofsflächen zusammen und kann so-

wohl versiegelte als auch unversiegelte Fläche beinhal-

ten. Der Indikator misst dabei einerseits den Anteil der 

Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche und 

ist im Zusammenhang mit dem Ziel zu sehen, im Rahmen 

der fortschreitenden Urbanisierung weniger auf Expan-

sion und Außenentwicklung und mehr auf Effizienz und 

Innenentwicklung zu setzen. Andererseits wird die Verän-

derung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich 

zum Vorjahr aufgezeigt - wobei zu beachten ist, dass die 

Indikatoren allein wenig über inklusive oder nachhaltige 

Stadtentwicklung aussagen können. Darüber hinaus ist 

die Aussagekraft der Daten im Zeitverlauf durch eine Um-

stellung der Flächenerhebungsmethodik im Jahr 2016 

geprägt.  Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

ist in der Stadt Ratingen im Zeitverlauf 2012 bis 2022 nur 

von geringfügigen Veränderungen geprägt und ist zuletzt 

(2022) minimal auf 36,8 Prozent angestiegen. Für die Flä-

chenneuinanspruchnahme ist im selben Jahr kein Wert 

verfügbar. Insgesamt liegt der Anteil an Siedlungs- und 

Verkehrsfläche über dem Anteil des bundesdeutschen 

Durchschnitts von zuletzt (2022) 14,5 Prozent. Übergeord-

net lassen sich diese Entwicklungen dem Ziel 11.1.a „Sen-

kung der neuen Flächeninanspruchnahme für Siedlung 

und Verkehr auf durchschnittlich unter 30 ha pro Tag bis 

2030“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zuordnen.

Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
und Änderung der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche im Vergleich zum Vorjahr anhand der 
Gesamtfläche (Quelle: SDG-Portal) 

Flächeninanspruchnahme und -Neuinanspruchnahme
2012 2014 2016 2018 2020 2022

Prozent 37,0 37,2 37,2 36,8 36,7 36,8
Änderung 

Vorjahr 0,10 k.A. 0,03 -0,08 -0,01 k.A.

Die in der Kommune begrenzt zur Verfügung stehende 

Fläche ist eine i.d.R. nicht erneuerbare Ressource, die 

auch kommenden Generationen zur Verfügung stehen 

soll. Häufig stehen unterschiedliche Bedarfe in Kon-

kurrenz zueinander und es gilt, die Ansprüche und Ziel-

konflikte abzuwägen und in Einklang zu bringen - eine 

effiziente Flächennutzung kann den ökonomischen und 

sozialen Nutzen positiv beeinflussen, ohne dabei den 

Flächeneinsatz auszuweiten.  Der Indikator setzt jedoch 

lediglich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Relation 

zur Einwohnendenzahl und trifft keine Aussagen über die 

qualitative Gestaltung der Fläche. In der Stadt Ratingen ist 

die Flächennutzungsintensität bis zum Jahr 2022 nur von 

geringfügigen Veränderungen geprägt. Im Jahr 2022 ist ein 

leichter Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zur bundes-

deutschen Entwicklung (2022: 615,3 m2 je Einwohnerin und 

Einwohner) wird die Fläche in Ratingen deutlich intensiver 

genutzt – in Ratingen wird weniger Fläche je Einwohnerin 

und Einwohner in Anspruch genommen. Die zuletzt leicht 

rückläufige Entwicklung trägt indirekt zum Erreichen des 

Ziels 11.1.b „Verringerung des einwohnerbezogenen Freiflä-

chenverlustes“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei.

Siedlungs- und Verkehrsfläche (ohne „Bergbaubetrieb“ und „Tagebau, Grube, Steinbruch“) je Einwohnerin 
und Einwohner in Quadratmetern (Quelle: SDG-Portal) 

Flächennutzungsintensität (m2)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

378,6 381,1 378,7 373,7 375,1 373,3
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Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein. Die Zahlen wer-

den zukünftig durch das Sozialamt zur Verfügung gestellt.

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist ein menschliches 

Grundbedürfnis und ein wichtiger Aspekt der regionalen 

Entwicklung. Die Distanz zum nächsten Supermarkt sollte 

folglich ohne großen zeitlichen oder logistischen Aufwand 

zurückgelegt werden können. Dennoch hat der Trend zu 

relativ abgelegenen, flächenmäßig großen Supermärkten 

zugenommen, was insbesondere in ländlichen Räumen 

die fußläufige Erreichbarkeit erschwert. Die statistische 

Datenlage (Kommune, Landes- und Bundesebene) zur 

einwohnendengewichteten Luftliniendistanz zum nächs-

ten Supermarkt oder Discounter lässt keine validen Aus-

sagen über eine langfristige Entwicklung zu. Lediglich 

im Jahr 2021 gibt es einen vergleichbaren bundesdeut-

schen Durchschnittswert von 989,0 Metern zum nächsten 

Supermarkt oder Discounter. Auch die Nachhaltigkeits-

strategien von Bund und Land NRW greifen dieses The-

ma nicht auf. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen 

Struktur (städtisch – dörflich) kann dieser Indikator nur 

bedingt eine Aussage zur wohnungsnahen Grundversor-

gung liefern.

Anteil der untergebrachten wohnungslosen Einwohnerinnen und Einwohner  
(Quelle: Stadt Ratingen)

Einwohnendengewichtete Luftliniendistanz zum nächsten 
Supermarkt oder Discounter  
(Quelle: SDG-Portal) 

Wohnungslosigkeit (%)

Wohnungsnahe Grundversorgung – Supermarkt (m)

2019 2020 2021

– – 554,0
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Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein. Die Zahlen wer-

den zukünftig durch das Sozialamt zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein. Die Zahlen wer-

den über den Kreis Mettmann (Wohnungsbauförderung) 

übermittelt.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 5.2.1 

(„Bis 2030 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für 1.500 Wohnungen zu schaffen. Dazu zählen auch die 

Umnutzung und Erweiterung von Bestandsimmobilien. 

Die Stellplatzfrage ist im Sinne der Wohnraumförderung 

zu bewerten.“) der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie ad-

ressieren.

Anteil geförderter Wohnraum im Bestand  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Prozentualer Anteil an gefördertem oder preisgedämpftem Wohnraum im Wohnungsneubau  

(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der Wohnungen für deren Bau die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden (Ziel 
5.2.1) (Quelle: Stadt Ratingen) 

Geförderter Wohnraum im Bestand (Anteil)

Geförderter/preisgedämpfter Wohnraum im Wohnungsneubau (Anteil)

Wohnungsneubau unter planungsrechtlichen Voraussetzungen (Anzahl)

Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)
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Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 16.1: Nachhaltiges  
Wirtschaften 

•	Ratinger Dialog Stadt-Wirtschaft
•	Projekt Ökoprofit - Kreis Mettmann

Aspekt 16.2: Förderung der 
Gründung bzw. Ansiedlung von 
innovativen Unternehmen 

•	Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Ratingen

Aspekt 16.3: Familien- und  
kinderfreundliche Strukturen 
und Angebote

•	„Elternumfrage Bedarfsgerechte Betreuung Kita“

Aspekt 16.4: „Gute Arbeit & 
nachhaltiges Wirtschaften“ in 
der Verwaltung  

•	Ziele im Rahmen der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie zur Aus-
richtung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin (z.B. geschlech-
tergerecht, diversitätsanerkennend, familienfreundlich, barriere-
frei) 

•	Kinderbetreuungsangebot für städtische Beschäftigte 

Handlungsfeld
16  Gute Arbeit und  

nachhaltiges Wirtschaften
16
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Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Beschäftigungsquoten
•	Beschäftigungsquote - Ausländerinnen und Ausländer
•	Langzeitarbeitslosenquote
•	Erwerbstätige Aufstockende
•	Hochqualifizierte am Arbeitsort
•	Existenzgründungen

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Langzeitarbeitslose Menschen in Beschäftigungsbetrieben 
•	Sozialunternehmerische Einsätze über „Ratingen packt an“
•	Pilotamt 70 - Auszubildende 
•	EMAS-zertifizierte Standorte - ökozertifizierte Unternehmen

Die Kommune berichtet, wie sie ein familien- und arbeitnehmerfreundliches Umfeld 
schafft und sich als nachhaltigen Wirtschaftsstandort aufstellt.
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Aspekt 16.1: Nachhaltiges Wirtschaften 

Ratingen hat im Bereich Wirtschaft viel zu bieten: die 

Lage mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung, eine 

hohe Wirtschaftskraft, qualifizierte Arbeitskräfte, 

enge Nachbarschaft zu deutschen und europäischen 

Metropolen sowie viele weitere positive Aspekte bil-

den die Grundlage für erfolgreiches Business. Im 

Dialog Stadt-Wirtschaft tritt die Stadt Ratingen in 

den Dialog mit der lokalen Wirtschaft (Unterneh-

mensverband Ratingen e.V.), um sich über aktuelle 

und dringende Fragen, wie Klimafolgenanpassung 

oder eine zukunftsfähige Mobilität auszutauschen. 

So widmete sich im Jahr 2023 eine Veranstaltung 

im Rahmen der gemeinsam von der Stadt Ratingen 

und dem Unternehmensverband durchgeführten 

Dialogreihe dem Thema „Nachhaltigkeitsstrategien 

in Ratingen“. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt 

Ratingen berichteten über den Stand des Projekts 

zur Erarbeitung der kommunalen Nachhaltigkeits-

strategie. Zu Wort kamen auch Vertreterinnen und 

Vertreter der Unternehmen, die erläuterten, welche 

Projekte zur Steigerung der Nachhaltigkeit im Un-

ternehmen sie bereits durchgeführt haben.

Ebenfalls zur Förderung von Nachhaltigkeit in den 

ortsansässigen Unternehmen wird im Kreis Mett-

mann seit 2011 das Projekt Ökoprofit durchgeführt. 

Derzeit ist bereits die 7. Staffel in Planung. Ziel ist 

übergeordnet die Sensibilisierung von Unterneh-

men zur Reduktion des Energie- und Ressourcen-

verbrauches. Ökoprofit ist ein niederschwelliges 

Umweltmanagementsystem, das darauf abzielt, die 

Betriebskosten zu senken, indem die Energie- und 

Abb. 26:	Seit mehreren Jahren beteiligen sich Unternehmen aus dem Kreis Mettmann am Projekt Ökoprofit (Bild: Kreis Mettmann)
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Aspekt 16.2: Förderung der Gründung bzw. Ansiedlung von innovativen Unternehmen

In Ratingen unterstützt und berät die Wirtschafts-

förderung der Stadt interessierte Existenzgrün-

derinnen und Existenzgründer vor Ort. Die Wirt-

schaftsförderung ist der direkte Ansprechpartner 

für Unternehmen, die sich in Ratingen ansiedeln 

möchten oder bereits am Standort vertreten sind. 

Handlungsfelder der Wirtschaftsförderung sind 

u.a.: Aktivierung von Gewerbeflächen, Vermarktung 

von Gewerbeflächen und -objekten, Koordinierung 

von Unternehmenskontakten zu örtlichen Verbän-

den, Vereinen und Institutionen, Förderung der 

Kernkompetenzen der örtlichen Wirtschaft, Schnitt-

stelle in die örtliche Verwaltung und Unterstützung 

bei Genehmigungen (z.B. für Bauten).

Ressourcenverbräuche reduziert werden. Das Pro-

jekt steht allen Unternehmen und anderen Organi-

sationen im Kreis Mettmann offen. Ökoprofit ist ein 

Angebot an Betriebe nahezu jeder Art und Größe, 

Kosten zu senken und gleichzeitig der Umwelt zu 

nutzen. Unternehmen, die ihren Betrieb optimieren, 

können Strom, Heizungsenergie, Abfall und Wasser 

sparen. In dem modular aufgebauten Beratungs- 

und Qualifizierungsprogramm stehen erfahrene 

Umweltberaterinnen und -berater den Unterneh-

men in Workshops und einzelbetrieblichen Beratun-

gen zur Seite. Die Verbindung von ökonomischem 

Gewinn und ökologischem Nutzen ist der Kernge-

danke des Projekts. Am Ende des etwa einjährigen 

Programms steht die öffentlichkeitswirksame Aus-

zeichnung der teilnehmenden Betriebe. 

Aspekt 16.3: Familien- und kinderfreundliche Strukturen und Angebote

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen 

enthält ein strategisches Ziel zur sozialen Gerech-

tigkeit und Chancengleichheit im Arbeitsmarkt. So 

soll der Arbeitsmarkt in Ratingen sowohl wettbe-

werbsfähig als auch diskriminierungsfrei sein und 

die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

berücksichtigen. Die Möglichkeit zur Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf soll für alle Menschen ge-

geben und die Chancengleichheit hergestellt sein. 

Dieses übergeordnete Ziel wird durch das folgende 

operative Ziel weiter ausgestaltet: „Je nach Interes-

se der Beschäftigten und betrieblichen Anforderun-

gen bestehen vermehrt Möglichkeiten zum mobilen 

Arbeiten und für flexiblere Arbeitszeitmodelle.“ 

Im Frühjahr 2022 hat die Stadt Ratingen eine „El-
ternumfrage Bedarfsgerechte Betreuung Kita“ 
durchgeführt. Diese Elternbefragung zielte darauf 

ab, genau herausfinden, welchen Bedarf für Betreu-

ungszeiten in Kitas es vor Ort gibt.

Aspekt 16.4: „Gute Arbeit“ in der Verwaltung 

Die Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie enthält ver-

schiedene Ziele im Handlungsfeld „Nachhaltige 

Verwaltung“ welche auf die Ausrichtung der Stadt-

verwaltung als Arbeitgeberin abzielen. In der Leitli-

nie heißt es: „Die Stadtverwaltung Ratingens ist eine 

attraktive und zukunftssichere Arbeitgeberin (…) Die 

Barrierefreiheit ist in allen Bereichen der Verwal-

tung gewährleistet.“. Das entsprechende strategi-

sche Ziel lautet wie folgt: 

•	 Die Stadt Ratingen ist eine geschlechterge-

rechte, diversitätsanerkennende und fördernde 
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Arbeitgeberin. Sie ist zudem familienfreundlich, 

barrierefrei und flexibel. Sie ist geprägt durch 

eine transparente und moderne Führungskultur 

und fördert eine optimale Altersstruktur der 

Belegschaft. Die Beamtinnen und Beamten oder 

Beschäftigen der Stadt erfreuen sich sowohl 

verschiedener Gesundheitsangebote als auch 

bewegungsaktivierender und angemessen aus-

gestatteter Arbeitsplätze.

Dieses Ziel wird durch drei operative Ziele weiter 

konkretisiert:

•	 Bis zum Jahr 2028 wird der Krankenstand der 

Beamtinnen und Beamten oder Beschäftigten 

der Stadtverwaltung Ratingens in einem reprä-

sentativen Pilotamt reduziert (Basisjahr 2024).

•	 Bis zum Jahr 2030 wird die Mitarbeitendenzu-

friedenheit in einem Pilotamt gesteigert (Basis-

jahr 2024).

•	 Ab dem Jahr 2026 werden jährlich mehr Men-

schen im Einsatz des Pilotamtes ausgebildet 

(Basisjahr 2024).

Mit Blick auf den Aspekt der Familienfreundlichkeit 

ist an dieser Stelle außerdem zu nennen, dass die 

16 Kindertageseinrichtungen in städtischer Träger-

schaft in Ratingen ein Kinderbetreuungsangebot 
für städtische Beschäftigte und vielfältige berufli-

che Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten anbie-

ten. Bildung, Erziehung und Betreuung haben in Ra-

tingen seit jeher einen hohen Stellenwert. Der Rat 

der Stadt stellt viel Geld für den Bau und die Aus-

stattung der Kitas sowie für die Schaffung von guten 

Arbeitsbedingungen zur Verfügung.

Abb. 27:	Bei der „Radstation | SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH“ erhalten auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Männer 
und Frauen die Chance auf eine Beschäftigung. (Bild: Stadt Ratingen)
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Indikatoren

SDG-Indikatoren

Die Beschäftigungsquoten geben die Anteile der 15- bis 

64-jährigen und 55- bis 64-jährigen sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten an der erwerbsfähigen Gesamtbe-

völkerung an (d. h. Beamte, Selbstständige und geringfügig 

Beschäftigte fließen nicht in die Statistik ein). Die Quoten 

lassen Rückschlüsse auf die soziale Situation der Bevöl-

kerung zu. Beschäftigung sichert die individuelle finanzi-

elle Unabhängigkeit und trägt zur Zukunftsfähigkeit einer 

Kommune bei. Eine hohe Beschäftigungsquote in der Al-

tersgruppe 55 bis 64-Jährige deutet neben finanzieller Un-

abhängigkeit auch auf soziale Inklusion hin, auch wenn der 

demografische Wandel langfristig zu einem Ungleichge-

wicht zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Beitrags-

zahlerinnen und Beitragszahlern führt. In der Stadt Ratin-

gen ist der Anteil der 15- bis 64-jährigen Beschäftigten im 

betrachteten Zeitverlauf kontinuierlich von 56,7 Prozent im 

Jahr 2012 auf 62,8 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, dieser 

Anteil liegt minimal über dem deutschlandweiten Anteil, 

der im Jahr 2022 bei 62,7 Prozent liegt. In der Altersgruppe 

55 bis 64 Jahre ist sogar eine deutlich ansteigende Ten-

denz festzustellen, hier liegt der Anteil zuletzt (2022) bei 

59,6 Prozent, ebenfalls oberhalb der bundesweiten Ent-

wicklung (2022: 56,9 Prozent). Diese Tendenzen tragen 

insgesamt zum Erreichen der Ziele 8.5.a. „Steigerung der 

Erwerbstätigenquote auf 78 % bis 2030“ und 8.5.b. „Stei-

gerung der Erwerbstätigenquote bei Älteren (von 60 Jah-

ren bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter) auf 60 % bis 

2030“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei. 

Anteil der 15- bis 64- und 55- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an 
allen 15- bis 64- bzw. 55- bis 64-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner  
(Quelle: SDG-Portal) 

Beschäftigungsquoten (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

15–64-Jährige 56,7 57,8 58,7 60,9 61,8 62,8
55–64-Jährige 42,7 46,4 49,4 53,5 57,3 59,6

Beschäftigungsquoten (%)

20

40

60

80

0

100

129Nachhaltigkeitsbericht Stadt Ratingen

16

Handlungsfeld 16 Gute Arbeit und nachhaltiges Wirtschaften



Erwerbstätige, die ihren Lohn mit Bürgergeld ergänzen, 

weil ihr Erwerbseinkommen nicht ausreicht, um den Le-

bensunterhalt zu decken, werden als erwerbstätige Auf-

stockende bezeichnet. Wenn trotz Erwerbstätigkeit Unter-

stützung in Anspruch genommen werden muss, kann dies 

auf strukturelle Defizite im Wirtschaftssektor hindeuten, 

die eine Entwicklung nicht im Sinne menschenwürdiger 

Arbeit zur Folge hat. Komplexe Anspruchsregelungen 

und die aufwändige Antragstellung sowie Scham lassen 

eine hohe Dunkelziffer vermuten. In der Stadt Ratingen 

ist der Anteil der erwerbstätigen Aufstockenden auf zu-

letzt (2022) 21,6 Prozent gesunken. Dieser Anteil liegt nur 

leicht über der durchschnittlichen bundesdeutschen Ent-

wicklung, welche im Jahr 2022 einen Wert von 20,4 Pro-

zent aufweist. Die Nachhaltigkeitsstrategien von Bund 

und Land NRW beinhalten keine expliziten Zielsetzungen 

zum Indikator.

Anteil der erwerbstätigen Leistungsbezieherinnen und -bezieher an allen erwerbsfähigen  
Leistungsbezieherinnen und -beziehern  
(Quelle: SDG-Portal) 

Erwerbstätige Aufstockende (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

30,4 32,0 29,7 27,4 24,9 21,6

Erwerbstätige Aufstockende (%)
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Der Anteil an Hochqualifizierten in einer Kommune hat 

unterschiedliche positive Auswirkungen. Neben der Stei-

gerung der wirtschaftlichen Leistungs- und somit Zu-

kunftsfähigkeit von (kommunalen) Unternehmen hat das 

Qualifikationsniveau auch ökonomische Effekte - durch z. 

B. Gewerbesteuereinnahmen für die Kommune. Der An-

teil sagt allerdings nichts über den tatsächlichen Bedarf 

an Hochqualifizierten oder den benötigten Spezialisie-

rungsgrad an einem Standort aus. In der Stadt Ratingen 

befindet sich der Anteil an Hochqualifizierten am Arbeits-

ort auf einem hohen Niveau, er ist zuletzt im Jahr 2022 

auf 24,1 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum bundes-

deutschen Durchschnitt (2022: 18,7 Prozent) weist Ratin-

gen somit einen höheren Anteil an Hochqualifizierten auf. 

Die Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land NRW 

beinhalten keine expliziten Zielsetzungen zum Indikator.

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen  
sozial-versicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort  
(Quelle: SDG-Portal) 

Hochqualifizierte am Arbeitsort (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

17,0 19,0 20,8 22,3 23,2 24,1

Hochqualifizierte am Arbeitsort (%)

Die Beschäftigungsquote von Ausländerinnen und Aus-

ländern lässt Rückschlüsse auf die Integration in den 

Arbeitsmarkt zu. Eine hohe Beschäftigungsquote von 

Ausländerinnen und Ausländern deutet sowohl auf wirt-

schaftliche als auch auf soziale Integration und gesell-

schaftliche Teilhabe hin und sichert die finanzielle Unab-

hängigkeit der Menschen. Es kann jedoch keine Aussage 

über die Diskriminierungsfreiheit von Ausländerinnen 

und Ausländern getroffen werden, ferner können Gründe 

wie z. B. rechtliche Restriktionen bei der Arbeitsaufnah-

me auf die Beschäftigungsquote einwirken. In der Stadt 

Ratingen ist die Beschäftigungsquote von Ausländerinnen 

und Ausländern zuletzt wieder gesunken und beträgt 67,1 

Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liegt im Jahr 2022 

bei 80,4 Prozent. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

beinhaltet keine expliziten Zielsetzungen zum Indikator, 

die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie strebt in Ziel 10.4 die 

„Senkung der Armutsrisikoquote der Menschen mit Mig-

rationshintergrund“ an.

Verhältnis der Beschäftigungsquote von Auslän-
derinnen und Ausländern zur Beschäftigungsquo-
te in der Gesamtbevölkerung (Quelle: SDG-Portal)

Beschäftigungsquote – Ausländerinnen und Ausländer (%)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

76,5 74,5 67,4 72,1 73,7 67,1
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Die Langzeitarbeitslosenquote beschreibt den Anteil der 

nicht Beschäftigten, die ein Jahr und länger bei den Agen-

turen für Arbeit oder bei den Trägern der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende nach dem SGB II arbeitslos gemeldet 

sind. Andauernde Arbeitslosigkeit wirkt sich in hohem 

Maße auf die finanzielle, soziale und gesundheitliche Si-

tuation der Betroffenen und ihrer Angehörigen aus und 

kann auch die finanzielle Situation der Kommune beein-

trächtigen. Der Indikator berücksichtigt allerdings weder 

das Geschlecht noch das Alter der nicht beschäftigten 

Personen, Aussagen zu beispielsweise geschlechterge-

rechten Verbesserungen der Arbeitssituation einschließ-

lich junger Menschen können folglich nicht getroffen 

werden. In der Stadt Ratingen ist der Anteil der Lang-

zeitarbeitslosen zuletzt (2022) wieder auf 3,7 Prozent ge-

stiegen, der bundesdeutsche Durchschnitt liegt im Jahr 

2022 nur bei 2,5 Prozent. Für die Erreichung von Ziel 8.5.a. 

„Steigerung der Erwerbstätigenquote auf 78 % bis 2030“ 

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist eine niedrige 

Langzeitarbeitslosenquote von Vorteil.

Existenzgründungen können dazu beitragen, Arbeitsplät-

ze zu schaffen sowie den Wettbewerb zu fördern - und 

können darüber hinaus Ausdruck einer innovativen, zu-

kunftsfähigen Wirtschaftsstruktur sein. Visionäre Grün-

derinnen und Gründer mit zukunftsfähiger Ausrichtung 

werden beispielsweise durch Steuererleichterungen oder 

Konjunkturpakete unterstützt und können den Innova-

tionsgrad in einer Kommune steigern. Der Indikator gibt 

Aufschluss über die Anzahl der neu errichteten Gewer-

bebetriebe je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, al-

lerdings ohne dabei Auskunft über den Innovationsgehalt 

der jeweiligen Neugründung zu geben und kann somit den 

tatsächlichen Innovationsgrad einer Kommune nur ein-

geschränkt abbilden. Im Jahr 2022 wurden in der Stadt 

Ratingen 6,2 Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner neu errichtet. Diese Entwicklung liegt nur 

leicht unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von zu-

letzt (2022) 6,6 Neuerrichtungen. Die Bundesregierung 

hat in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel 9.1 „Private 

und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung 

steigern – Jährlich mindestens 3,5 % des BIP bis 2025“ 

verankert. 

Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen  
Erwerbspersonen  
(Quelle: SDG-Portal) 

Anzahl der neu errichteten Gewerbebetriebe je 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner  
(Quelle: SDG Portal) 

Langzeitarbeitslosenquote (%)

Existenzgründungen (Anzahl)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

3,8 4,0 3,7 3,4 3,6 3,7

2017 2018 2019 2020 2021 2022

7,9 9,0 7,8 6,7 k.A. 6,2
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Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nach-

haltigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und Ziel 2.4.2 

(„Beschäftigungsmöglichkeiten von Langzeitarbeitslosen 

in Beschäftigungsbetrieben werden dauerhaft mindestens 

im Rahmen der bestehenden Initiativen weitergeführt. 

(Basisjahr 2023)“) der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie 

adressieren. Die Daten werden durch die Stadtverwaltung 

bei der Agentur für Arbeit angefragt.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein und die Ziele 1.1.3 

(„Ab dem Jahr 2026 werden jährlich mehr Menschen im 

Einsatz des Pilotamtes ausgebildet. (Basisjahr 2024)“) der 

Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie adressieren.

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein.

Anzahl der langzeitarbeitslosen Menschen, die über bestehende Initiativen in Beschäftigungsbetrieben 
integriert sind. (2.4.2) (Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der sozialunternehmerischen Einsätze über „Ratingen packt an“  

(Quelle: Stadt Ratingen) 

Anzahl der Auszubildenden (Ziel 1.1.3) im Pilotamt 70   
(Quelle: Stadt Ratingen) 

EMAS-zertifizierte Standorte – ökozertifizierte Unternehmen in Ratingen  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Langzeitarbeitslose Menschen in Beschäftigungsbetrieben (Anzahl)

Sozialunternehmerische Einsätze über „Ratingen packt an“ (Anzahl)

Pilotamt 70 – Auszubildende (Auszubildende)

EMAS-zertifizierte Standorte – ökozertifizierte Unternehmen (Anzahl)

Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)
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Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 17.1: Nachhaltiger  
Konsum und nachhaltige  
Grundversorgung

•	Ziele der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie zu nachhaltigen Kon-
sum- und Produktionsmustern 

•	Reparatur-Café 
•	Radstation (Wartung, Reperatur und Verleih von Gebrauchträdern)

Aspekt 17.2: Nachhaltiger  
Tourismus

•	Fair-Trade Souvenirs in der Touristinformation

Aspekt 17.3: Gewährleistung 
hochwertiger Gesundheitsver-
sorgung, Pflege und Betreuung

•	Wohn- und Pflegeberatung der Stadt Ratingen
•	Angebote der Volkshochschule Ratingen zur Förderung von psy-

chischer und physischer Gesundheit

Aspekt 17.5: „Nachhaltiger  
Konsum & gesundes Leben“ in 
der Verwaltung

•	Interne Workshops zur Gesundheitsvorsorge in der Stadtverwal-
tung

Handlungsfeld
17  Nachhaltiger Konsum  

und gesundes Leben
17
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Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Luftschadstoffbelastung
•	Vorzeitige Sterblichkeit
•	Wohnungsnahe Grundversorgung - Gesundheitseinrichtungen

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen) 

•	Beteiligungen am Einkaufsführer „Nachhaltiges Ratingen“
•	Mitgliedschaften Ratinger Sportvereine

Die Kommune berichtet über die Förderung und den Schutz der Gesundheit sowie 
über die Förderung von nachhaltigen Lebensstilen und nachhaltigem Konsum.
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Aspekt 17.1: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Grundversorgung

In der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ratingen 

ist das folgende strategische Ziel zur Förderung von 

nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern in-

tegriert: „Ressourcenschonendes und nachhaltiges 

Handeln ist die Basis der Aktivitäten in Ratingen. Die 

Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung gehen 

effizient und verantwortungsvoll mit natürlichen 

Ressourcen um. In Ratingen bestehen effektive Pro-

zesse zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Ver-

stärkte Recyclingprozesse, nachhaltige und nach-

wachsende Baustoffe sowie Mehrwegsysteme sind 

etabliert.“ Die Erreichung dieses Ziels wird durch 

zwei operative Ziele unterstützt: „Ab 2026 wird bei 

städtischen Veranstaltungen Mehrweg- bzw. Pfand-

geschirr verwendet“ sowie „Ab 2028 werden bei 

städtischen Neubaumaßnahmen im Hochbau nach 

Möglichkeit auch Anteile recycelter Materialien und 

nachwachsender Rohstoffe eingesetzt“.

Im Kreis Mettmann gibt es insgesamt elf Reparatur-
Cafés in acht Städten. In Ratingen gehört die SkF-

Nähwerkstatt (Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 

Ratingen), Café des ZAR, dazu. In Reparatur-Cafés 

setzen Ehrenamtliche beispielsweise defekte Elek-

trogeräte, kaputte Fahrräder, Kleidung oder Möbel 

kostenlos instand. So werden Gegenstände länger 

brauchbar gemacht und nicht sofort weggeworfen. 

Dies spart Material- und Energieressourcen, die für 

die Herstellung neuer Produkte erforderlich wären. 

In der Radstation des Sozialdiensts katholischer 

Abb. 28:	Die vom SkF betriebene Möbelkammer ist gleichzeitig ein Sozialkaufhaus und eine Einrichtung der Beschäftigungsför-
derung: Gebrauchte und gut erhaltene Möbel und Haushaltswaren werden nicht entsorgt, sondern wieder zum Verkauf 
angeboten. (Bild: SkF e.V Ratingen)
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Aspekt 17.2: Nachhaltiger Tourismus

Mit rund 90.000 Einwohnenden ist Ratingen die 

größte Stadt im Kreis Mettmann und die „grüne 

Lunge“ der Region zwischen Rhein und Ruhr. 70 

Prozent des Stadtgebietes bestehen aus Wäldern, 

Wiesen und Feldern, aus Seen und Flüssen. Die Alt-

stadt lockt mit ihrem historischen Flair, die Stadt-

mauer mit ihren Türmen, der malerische Marktplatz 

und viele weitere Zeugnisse der Stadtgeschichte 

laden zum Besuch ein. Bei der Stadt Ratingen ko-

ordiniert das Kulturbüro im Amt für Kultur und Tou-

rismus die verschiedenen Tourismusangelegenhei-

ten. In der städtischen Touristinformation erhalten 

Interessierte informative Flyer und Broschüren, 

um die Stadt kennenzulernen. Neben Stadtplänen, 

Unterkunftsverzeichnissen und einem historischen 

Stadtrundgang liegen u.a. Anregungen für Wander-

routen und Radtouren bereit. Die Touristinformation 

unterstützt einen nachhaltigen Tourismus u.a. mit 

der Einführung von öffentlichkeitswirksamen Sou-

venirs aus dem Fairen Handel („Fair-Trade Sou-
venirs in der Touristinformation“). Das Sortiment 

umfasst verschiedene Produkte aus fairem Handel 

(wie Stadtkaffee und Stadtschokolade, eine „Ra-

tingen-Tasche“ aus Fair-Trade-Baumwolle und ein 

„Ratingen spielt fair!-Ball“). 

Frauen e.V. (am S-Bahnhof in Ratingen Ost) kön-

nen Bürgerinnen und Bürger außerdem ihr Fahrrad 

fachgerecht warten und reparieren lassen. Auch der 

Verleih und der Verkauf von Gebrauchträdern gehört 

mit zum Dienstleistungsangebot. Gleichzeitig ist die 

Radstation eine Einrichtung der Beschäftigungs-

förderung. Hier erhalten auf dem Arbeitsmarkt be-

nachteiligte Männer und Frauen aller Altersgruppen 

die Chance auf eine Beschäftigung. 

Aspekt 17.3: �Gewährleistung hochwertiger Gesundheitsversorgung,  
Pflege und Betreuung

Kommunen haben durch ihre Nähe zu den Bürge-

rinnen und Bürgern eine besondere Verantwortung 

für die Gesundheitsförderung. Die Grundlagen für 

ein gesundes Aufwachsen, Leben und Arbeiten wer-

den in der Kommune gelegt. Vor dem Hintergrund 

des fortschreitenden demographischen Wandels 

rückt die ausreichende Sicherstellung von Pflege 

und Betreuung zunehmend in den Fokus. 

In Ratingen übernimmt die Wohn- und Pflegebera-
tung die Beratung von Älteren, Kranken oder pfle-

gebedürftigen Menschen und deren Angehörigen, 

um ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben 

zu Hause zu ermöglichen. Hierzu gehört die Pfle-

geberatung für Personen aller Altersgruppen (Be-

ratung zu ambulanten Diensten, Hausnotrufsyste-

men, Pflegediensten Kurzeitpflege und stationären 

Einrichtungen etc.). Die Beratungsstelle unterstützt 

in allen Fragen rund um das Thema Pflege und Ver-

sorgung im Alter. Dies umfasst u.a.: Leistungen der 

Pflegeversicherung, Organisation der Pflege (häus-

liche, ambulante und stationäre Versorgung), Finan-

zierung der Pflege sowie Entlastungsmöglichkeiten 

für pflegende Angehörige.

Körperliches und psychisches Wohlbefinden sind 

entscheidende Voraussetzungen, um die Heraus-

forderungen des Lebens erfolgreich zu bewältigen. 

Die Volkshochschule Ratingen bietet in ihrem Pro-

gramm daher eine Vielzahl an Gesundheits- und 

Entspannungskursen an. Beispiele sind die Ange-

bote „Waldbaden - Entspannung und Regeneration 

durch Bewegung und Achtsamkeit in der Natur“, 

„Rückenbalance“, „Progressive Muskelentspan-

nung“ sowie „Autogenes Training“.
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Abb. 29:	Die VHS Ratingen bietet ein umfangreiches Programm zur Gesundheitsförderung und Gesunderhaltung  
(Bild: Stadt Ratingen). 

Aspekt 17.4: „Gesundes Leben“ in der Verwaltung

In der Stadtverwaltung Ratingen besteht ein viel-

fältiges Angebot zur Förderung der physischen und 

psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden im 

Rahmen von internen Workshops zur Gesundheits-
vorsorge. So besteht ein umfangreiches Programm 

des betrieblichen Gesundheitssports, das durch die 

Volkshochschule und das Personalamt zusammen-

gestellt wird. Hier können die Mitarbeitenden z.B. 

an Yoga-Kursen teilnehmen. Die Zeit der Teilnahme 

gilt als Arbeitszeit und die Kurse sind unentgeltlich. 
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SDG-Indikatoren7

7	 Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK) sieht für dieses Handlungsfeld ebenfalls die Indikatoren Personal in Pflegeheimen / in Pfle-
gediensten, Pflegeheimplätze, Abfallmenge und Trinkwasserverbrauch vor. Für diese Indikatoren liegen im SDG-Portal (siehe Kapitel Einführung) 
jedoch nur Daten für Landkreise und kreisfreie Städte vor. Da Ratingen eine kreisangehörige Kommune ist, werden die Indikatoren an dieser Stelle 
nicht berücksichtigt.  

Indikatoren

Der Indikator „Luftschadstoffbelastung“ beschreibt die 

Einwirkung von Störfaktoren auf die Menschen oder die 

natürliche Umwelt. Besonders hohe Schadstoffwerte 

entstehenden bei der Energieerzeugung, im Straßenver-

kehr, in der Landwirtschaft und in der Industrie. Feinstaub 

(particulate matter, PM) gilt dabei als besonders gesund-

heitsschädigend und ist vornehmlich in dicht besiedelten 

Gebieten eine Belastung. Grenzwerte werden durch die 

Europäische Union und die Weltgesundheitsorganisation 

vorgegeben. In der Stadt Ratingen liegt die mittlere Kon-

zentration von Feinstaub (PM10) – Partikeln mit einem 

maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer im Jahr 

2022 bei 12,72 µg / m³ in der Luft. Darüber hinaus sind 

keine Vergleichswerte vorhanden (Bund / Land NRW). Die 

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie formuliert in Ziel 3.2.b 

die „Erreichung des WHO-Richtwerts für Feinstaub von 20 

Mikrogramm/Kubikmeter für PM10 im Jahresmittel mög-

lichst flächendeckend bis 2030“. Die Stadt Ratingen hält 

diesen Grenzwert bereits seit Jahren ein.

Jahresmittelwert Feinstaub (PM₁₀) je Gebietseinheit  
(Quelle SDG-Portal) 

Luftschadstoffbelastung (µg / m³)

2014 2016 2018 2020 2022

15,16 14,19 15,24 13,19 12,72

Luftschadstoffbelastung (µg / m³)

10

0
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Die Anzahl der vorzeitigen Todesfälle von Personen unter 

70 Jahren kann Aufschluss über Risiken und Probleme 

im Gesundheitswesen geben. Grundsätzlich ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass Frauen im Alter von unter 70 Jahren 

sterben, signifikant geringer als für Männer. Gründe kön-

nen u. a. in der Berufswahl, einer gesünderen Lebens-

weise oder der Bereitschaft, zur Durchführung von Vor-

sorgeuntersuchungen liegen. In der Stadt Ratingen ist die 

Anzahl der vorzeitigen Todesfälle bei Frauen und Männern 

zuletzt jeweils leicht gestiegen, entspricht aber annährend 

der bundesdeutschen Entwicklung im Jahr 2022 (Frauen: 

ebenfalls 0,9 vorzeitige Todesfälle, Männer: 1,7 vorzeitige 

Todesfälle). In Ziel 3.1.a der Deutschen Nachhaltigkeits

strategie wird die Senkung auf 1 Todesfall je 1.000 Frauen 

bis 2030 und die Senkung auf 1,9 Todesfälle je 1.000 Män-

ner bis 2030 angestrebt.

Anzahl der Todesfälle bei Frauen und Männern im Alter von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohnerinnen  
und Einwohner  
(Quelle: SDG-Portal) 

Vorzeitige Sterblichkeit (Anzahl)

2019 2020 2021 2022

Frauen 0,9 1,0 0,8 0,9
Männer 1,6 1,4 1,3 1,5

Vorzeitige Sterblichkeit (Anzahl)

0,8

1,6

0
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Bei akuter Erkrankung ist die schnelle und unmittelba-

re Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen unab-

dingbar. Grundsätzlich profitieren Berufstätige, Familien 

mit Kindern und ältere Menschen besonders von einer 

wohnungsnahen, kostengünstig erreichbaren Gesund-

heitsgrundversorgung. Neben den genannten sozialen 

Faktoren spielen besonders demographische und wirt-

schaftliche Strukturen (z.B. Stadt-Land-Gefälle) bei der 

Versorgungsdichte mit Krankenhäusern, Hausärztinnen 

und Hausärzten sowie Apotheken eine wichtige Rolle. Mit 

zunehmender Einwohnendendichte steigt die wohnungs-

nahe Gesundheitsgrundversorgung. In der Stadt Ratingen 

beträgt die einwohnendengewichtete Luftliniendistanz 

zum nächsten Hausarzt zuletzt (2021) 484,0 Meter und 

zur Apotheke 624,0 Meter. Im Vergleich zum Bundes-

durchschnitt im selben Jahr (Hausarzt: 962,0 Meter, Apo-

theke: 1.290,0 Meter) sind die Wege in Ratingen deutlich 

kürzer. Für die Fahrzeit von 5,78 Minuten zum nächsten 

Krankenhaus sind keine vergleichbaren Daten verfügbar. 

Die Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land NRW 

beinhalten ebenfalls keine expliziten Zielsetzungen zum 

Indikator. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen 

Struktur Ratingens (dörflich – städtisch) kann dieser 

Durchschnittswert nur bedingt eine Aussage zur woh-

nungsnahen Grundversorgung bieten.

Einwohnendengewichtete Luftliniendistanz zum nächsten 
Hausarzt / zur nächsten Apotheke und PKW-Fahrzeit zum 
nächsten Krankenhaus der Grundversorgung  
(Quelle: SDG-Portal) 

Wohnungsnahe Grundversorgung – Gesundheitseinrichtungen
2019 2020 2021

Hausarzt 
(Meter) – – 484,0

Apotheke 
(Meter) – – 624,0

Krankenhaus 
(Minuten) – 5,78 –

141

17

Handlungsfeld 17 Nachhaltiger Konsum und gesundes Leben



Eigene Indikatoren (Stadt Ratingen)

Hinweis: Dieser Indikator soll zukünftig Teil des Nachhal-

tigkeitsberichts der Stadt Ratingen sein. Die Daten wer-

den über den StadtSportVerband erhoben und zur Verfü-

gung gestellt.

Anzahl der in Mitglieder in Ratinger Sportvereinen   
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Mitgliedschaften Ratinger Sportvereine

Der Nachhaltige Einkaufsführer wird seit dem Jahr 2023 

durch den Verein Ratingen.nachhaltig e.V. herausgege-

ben.  Ratingen.nachhaltig e.V. ist ein im November 2019 

gegründeter Verein, der sich für eine Nachhaltige Ent-

wicklung in Ratingen einsetzt. Dazu werden Menschen, 

Institutionen, andere Vereine, Gruppen, Unternehmen, 

die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik motiviert, 

gemeinsam verschiedene Aktionen zu mehr Nachhaltig-

keit – wie zum Beispiel den Einkaufsführer „Nachhaltiges 

Ratingen“ – umzusetzen. Der Einkaufsführer zielt darauf 

ab, nachhaltige Produkte und Läden/Gastronomien, in 

Ratingen sichtbarer zu machen. Alle teilnehmenden Ge-

schäfte und Restaurants erhalten 50 gedruckte Exempla-

re des Einkaufführers kostenlos und haben die Möglich-

keit, einen ablösbaren Aufkleber für das Schaufenster zu 

erwerben.

Beteiligungen am Einkaufsführer „Nachhaltiges Ratingen“  
(Quelle: Stadt Ratingen / Verein Ratingen.nachhaltig) 

Beteiligungen am Einkaufsführer „Nachhaltiges Ratingen“ (Anzahl)

2021 2022 2023

– – 13
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Übersicht der Aktivitäten

Aspekt 18.1: Förderung globaler 
Gerechtigkeit vor Ort

•	Jährliche Aktionstage „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“
•	Zertifizierung zur „Fairtrade-Town“
•	Jährliche „Faire Woche“
•	Zertifizierung „FaireKITAs“ / Schulung „Globales Lernen für 

den Elementarbereich“ - Faire Kita“ / Zertifizierung „Fairtrade-
Schools“

Aspekt 18.2: Regionale und  
nationale (interkommunale)  
Zusammenarbeit für Nachhaltig-
keit

•	Mitgliedschaft der Stadt Ratingen im gemeinnützigen Verein Ra-
tingen.nachhaltig e.V.

Aspekt 18.3: Internationale  
Kooperation und Entwicklungs-
zusammenarbeit

•	Kooperationen mit den Ratinger Partnerstädten in Europa, Asien 
und Amerika

Handlungsfeld
18  Globale Verantwortung  

und eine Welt
18
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Übersicht der Indikatoren

SDG-Indikatoren •	Fairtrade-Town
•	Fairtrade-Schools
•	Partnerschaften in Ländern des globalen Südens

Eigene Indikatoren  
(Stadt Ratingen)

•	FaireKITA

Die Kommune berichtet über ihre Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und 
Institutionen – auch außerhalb ihres eigenen Geltungsbereichs – zu Nachhaltigkeits-
themen.
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Aspekt 18.1: Förderung globaler Gerechtigkeit vor Ort

Seit 2019 finden jährlich vom 10. bis zum 30. Sep-

tember die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit statt. 

Im Rahmen des dreiwöchigen offenen Programms 

werden vielfältige Veranstaltungen durchgeführt, 

um auf verschiedene Themen der nachhaltigen Ent-

wicklung in Ratingen hinzuweisen. Zunächst durch 

den Verein Ratingen.nachhaltig e.V. etabliert, wer-

den die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit seit 2022 

durch die Stadtverwaltung organisiert. Die Aktions-

tage stehen dabei für die 17 globalen Nachhaltig-

keitsziele der Vereinten Nationen. Sie weisen auf 

die Vielfalt der praktischen Umsetzung der Ziele auf 

kommunaler Ebene hin, würdigen bestehendes En-

gagement und werben um Mitwirkung. Bürgerinnen 

und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verwaltung 

beteiligen sich gleichermaßen an dem offenen Ak-

tionsprogramm. 

Ratingen engagiert sich explizit für den Fairen Han-

del und wurde das erste Mal 2018 als „Fairtrade-
Town“ ausgezeichnet. Im Jahr 2024 erfolgte bereits 

die dritte Rezertifizierung.  Fairtrade-Towns fördern 

den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind 

das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von 

Akteurinnen und Akteuren der gesamten Stadtge-

sellschaft, die sich gemeinsam in der Fairtrade-Be-

wegung engagieren. Der Faire Handel schafft ein 

Bewusstsein für gerechte Produktionsbedingungen 

und fördert soziale und umweltschonende Herstel-

lungs- und Handelsstrukturen zu fairen Mindest-

preisen für die Erzeugerinnen und Erzeuger. Die 

internationale Kampagne Fairtrade-Towns wird in 

Deutschland von dem Verein Fairtrade Deutschland 

e.V. getragen. Weltweit gibt es über 2.000 Fairtrade-

Kommunen in über 36 Ländern. In Deutschland sind 

bereits über 800 Kommunen als Fairtrade-Town 

zertifiziert und bilden ein gemeinsames Netzwerk. 

Für die Auszeichnung zur Fairtrade-Town müssen 

Kommunen, Kreise oder Regionen nachweislich 

fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den 

fairen Handel auf verschiedenen Ebenen betreffen. 

Neben einem Ratsbeschluss ist die Einrichtung ei-

ner lokalen Steuerungsgruppe erforderlich (die aus 

Vertretungen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, 

Politik und der Verwaltung besteht), welche die Akti-

vitäten koordiniert und mindestens einmal im Quar-

tal tagt. Weitere Kriterien betreffen den Nachweis 

von Fairtrade-Produkten im Sortiment des lokalen 

Einzelhandels und der Gastronomie, Informations- 

und Bildungsaktivitäten (inklusive Einbindung der 

Zivilgesellschaft) sowie entsprechende Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit. Nach Erfüllung aller Kriterien 

wird der Titel Fairtrade-Town für zwei Jahre verge-

ben. Nach Ablauf der zwei Jahre kann der Titel über 

eine Rezertifizierung erneuert werden, indem die 

fortwährende Erfüllung der Kriterien nachgewiesen 

wird. 

Insgesamt engagieren sich in Ratingen Schulen, 

Kindertagesstätten, Gastronomiebetriebe, Einzel-

handelsgeschäfte, Kirchengemeinden und Vereine 

gemeinsam für den Fairen Handel. Dies umfasst 

verschiedenste Einrichtungen (Beispiele: Weltla-

den in Ratingen Lintorf, Eine-Welt-Ausschuss Hei-

lig Geist, ADFC Ortsgruppe Ratingen e.V., Ratingen.

nachhaltig e.V., „Fairtrade-School“ Dietrich-Bon-

hoeffer-Gymnasium, „Faire Kita“ MAXI Familienzen-

trum, Ratinger Touristinformation, Museum Ratin-

gen, Agenda 21 Ratingen sowie „Fairtrade-School“ 

Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg). 

Jährlich finden in Ratingen verschiedene Aktionen 

anlässlich der „Fairen Woche“, den größten Ak-

tionstagen zum Fairen Handel in Deutschland statt 

(Akteure des Eine-Welt-Ausschusses der lokalen 

Agenda 21 Ratingen nehmen bereits seit 2001 an 

der „Fairen Woche“ teil). Die Aktionen, die auf den 

Fairen Handel aufmerksam machen, werden or-

ganisiert durch Eine-Welt-Akteure, Schulen, Kitas, 

Stadtverwaltung, Vereine sowie Einzelhandel und 

Gastronomie. Bunte Veranstaltungen laden alljähr-

lich in der zweiten Septemberhälfte ein, die Wirk-
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weisen des Fairen Handels kennenzulernen und 

Fair-Trade-Angebote in Ratingen zu entdecken. Seit 

2024 werden zusätzlich rund um den bundesweiten 

Weltladentag im Mai Aktionstage zum Fairen Handel 

durchgeführt: die Ratinger „Mai-FAIR-Days“.

Neben Kommunen können sich auch Kindertages-
stätten und Schulen im Bereich Fairer Handel zerti-

fizieren lassen. In Ratingen wurden bisher zwei Ki-

tas als „FaireKITA“ ausgezeichnet. Eine „FaireKITA“ 

ist eine Kita, in der Globales Lernen & Fairer Handel 

zum Alltag der Kinder gehören und so Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung bereits frühzeitig vermit-

telt wird. Der Fortbildungstag „Globales Lernen für 
den Elementarbereich“ – Faire Kita“ unterstützte 

Pädagoginnen und Pädagogen dabei, die Kriterien 

für eine Faire Kita in Ratingen umzusetzen (Schu-

lung für Kita-Mitarbeitende gemeinsam mit der 

Projektkoordination Faire Kita e.V.). Die Fairtrade-

Schools-Kampagne bietet Schulen wiederum die 

Möglichkeit, sich ebenfalls aktiv für globale Ge-

rechtigkeit einzusetzen. In Ratingen sind bisher drei 

Schulen als „Fairtrade-Schools“ zertifiziert (Adam-

Josef-Cüppers-Berufskolleg, Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasium und Liebfrauenschule Ratingen). 

Abb. 30:	Gemeinsame Auszeichnungsfeier Ratingens als „Fairtrade-Stadt“ mit der „Fairtrade-School“ Adam-Josef-Cüppers- 
Berufskolleg 2018 (Bild: Stadt Ratingen)
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Aspekt 18.2: �Kooperationen für Nachhaltigkeit

Aspekt 18.3: Internationale Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit

Durch unterschiedliche Kooperationen und Mit-

gliedschaften ist die Stadt Ratingen Teil von Netz-

werken für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit der 

Stadt in verschiedenen Kontexten wird an mehreren 

Stellen in diesem Nachhaltigkeitsbericht aufgegrif-

fen. Ein Beispiel ist die Mitgliedschaft der Stadt Ra-
tingen im gemeinnützigen Verein Ratingen.nach-
haltig e.V.. Der 2019 gegründete Verein setzt sich 

übergreifend für eine nachhaltige Entwicklung in 

Ratingen ein. Dazu aktiviert der Verein Menschen, 

Institutionen, andere Vereine, Gruppen, Unterneh-

men, die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik, 

gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit einzutreten 

und führt verschiedene Aktionen durch (z.B. Vernet-

zungstreffen, regelmäßige „CleanUps“ und „Klei-

dertauschparties“ sowie verschiedene Workshops 

und Vorträge). 

Ratingen pflegt zu verschiedenen Kommunen Städ-

tepartnerschaften. Die Stadt hat insgesamt acht 

Partnerstädte in Europa, Asien und Amerika, sowie 

eine Patenschaft in Deutschland (Beelitz,  Deutsch-

land; Cramlington, Großbritannien; Gagarin, Russ-

land; Kokkola, Finnland; Le Quesnoy, Frankreich; 

Maubeuge, Frankreich; Vermillion, USA sowie Wuxi/

Huishan, China). Jede dieser Partnerschaften hat 

ihre eigene Geschichte und Bedeutung. Die Bezie-

hungen sind geprägt durch Begegnungen der Bür-

gerinnen und Bürger, die Zusammenarbeit von Ver-

einen und Verbänden, Kooperationen von Politik und 

Verwaltung sowie die Durchführung von gemeinsa-

men Projekten.
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Indikatoren

SDG-Indikatoren

Die Auszeichnung „Fairtrade Town“ beschreibt eine Zer-

tifizierung von Fairtrade Deutschland e.V., die das kom-

munale Engagement für fair gehandelte Produkte (zu fai-

ren Mindestpreisen für die Erzeugerinnen und Erzeuger) 

auszeichnet. Kommunen, Kreise oder Regionen müssen 

dabei bestimmte Kriterien erfüllen (bestehender Rats-

beschluss, Einrichtung einer Steuerungsgruppe, Fair-

trade-Produkte im Sortiment des lokalen Einzelhandels, 

Einbindung der Zivilgesellschaft sowie bestehende Öf-

fentlichkeitsarbeit). Alle zwei Jahre muss die Auszeich-

nung rezertifiziert werden. Die Stadt Ratingen hat bereits 

viermal den Titel als Fairtrade-Town erhalten. Auf Bun-

des- oder Landesebene sind keine vergleichbaren Daten 

verfügbar, auch die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategien 

beinhaltet keine Zielsetzungen zum Stand der Auszeich-

nungen.

Anzahl der bisherigen Auszeichnungen als Fairtrade-Town  
(Quelle: SDG Portal) 

(Wiederkehrende) Auszeichnung als Fairtrade-Town (Anzahl)

Die Auszeichnung „Fairtrade School“ beschreibt eine Zer-

tifizierung von Fairtrade Deutschland e.V., die das schuli-

sche Engagement für fair gehandelte Produkte (zu fairen 

Mindestpreisen für die Erzeugerinnen und Erzeuger) aus-

zeichnet. Die Auszeichnung kann von jeder Schulform in 

Deutschland erlangt werden, zu erfüllen sind dabei fol-

gende Kriterien: Gründung eines Schulteams, Erstellung 

eines „Fairtrade-Kompass“, Angebot von Produkten aus 

fairem Handel, fairer Handel als fester Bestandteil des 

Unterrichts, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 

zum Thema Fairtrade. Alle zwei Jahre muss die Auszeich-

nung rezertifiziert werden. In Ratingen sind derzeit drei 

Schulen als „Fairtrade School“ zertifiziert:  Das Adam Jo-

sef-Cüppers-Berufskolleg ist seit dem Jahr 2018 zertifi-

ziert, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium seit dem Jahr 

2020 und die Liebfrauenschule Ratingen seit dem Jahr 

2023. Bundesweit sind 960 Schulen zertifiziert (Stand: 

August 2024). Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie be-

inhaltet keine Zielsetzungen zum Stand der Auszeichnun-

gen.

Anzahl der als „Fairtrade-School“ ausgezeichneten Schulen im Stadtgebiet  
(Quelle: Stadt Ratingen) 

Fairtrade-Schools (Anzahl)

2018 2022 2024

1 2 32018 2020 2022 2024

1 2 3 4

(Wiederkehrende) Auszeichnung als  
Fairtrade-Town (Anzahl)

Fairtrade-Schools (Anzahl)

2 1,5

4 3

0 0
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Eine „FaireKITA“ ist eine Kindertageseinrichtung (Kita), in 

der Globales Lernen und der Faire Handel zum Alltag der 

Kinder gehören. Mit Blick auf den Fairen Handel sollen 

Bildungsangebote kindgerecht vermittelt werden. Durch 

die Verwendung von fairen Produkten in den Einrichtun-

gen übernehmen Kitaleitungen, Erzieherinnen und Erzie-

her sowie die Eltern Verantwortung für einen fairen und 

nachhaltigen Konsum. Die Auszeichnung richtet sich an 

alle Einrichtungen für Kinder - von Kindertagesstätten, 

Kindergärten, Familienzentren bis hin zu Elterninitiativen. 

Für die Auszeichnung, die durch den Verein „Faire Met-

ropole Ruhr“ erfolgt, sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

Beschlussfassung, Bildung eines „Fairen Teams“, Ver-

wendung von Fair-Trade-Produkten, Bildungsarbeit zum 

Fairen Handel, Öffentlichkeitsarbeit. Alle drei Jahre muss 

die Auszeichnung rezertifiziert werden. In der Stadt Ra-

tingen sind bisher das Familienzentrum Ratingen West 

(seit dem Jahr 2019) und die Kita Oststraße (seit dem Jahr 

2022) als „FaireKITA“ ausgezeichnet.

Anzahl der als „Faire KITA“ ausgezeichneten Einrichtungen im Stadtgebiet  

(Quelle: Stadt Ratingen) 

FaireKITA (Anzahl)

2018 2020 2022

0 1 2

FaireKITA (Anzahl)

1,5

3

0

Globale Herausforderungen gemeinsam mit Ländern des 

globalen Südens gestalten und lokale Lösungen schaffen, 

das sind wichtige Ziele von Städtepartnerschaften. Sie be-

fassen sich unter anderem mit Fragen des Klimaschutzes, 

des Wasser- und Abfallmanagements, mit Quartiersent-

wicklung oder mit Bildung für Nachhaltige Entwicklung. 

Der Indikator gibt Auskunft über die Anzahl der zeitlich 

und sachlich nicht begrenzten Partnerschaften mit Part-

nerinnen und Partnern in sogenannten DAC-Ländern. Das 

Development Assistance Committee (DAC), ein Ausschuss 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD), veröffentlicht in unregelmäßigen 

Abständen eine Liste (DAC-Liste), auf der einzelne Staa-

ten, aufgrund ihres Entwicklungsstands und ihrer Wirt-

schaftskraft, als Entwicklungs- oder als Schwellenländer 

ausgewiesen werden. Im Jahr 2022 pflegt die Stadt Ratin-

gen 0,011 Partnerschaften je 1.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner mit DAC-Listen geführten Ländern des Glo-

balen Südens. Ein Vergleich mit der Bundes- oder Lan-

desentwicklung ist aufgrund der mangelnden Datenlage 

nicht möglich. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat 

in Ziel 17.1. die „Steigerung des Anteils öffentlicher Ent-

wicklungsausgaben am Bruttonationaleinkommen“ ver-

ankert.

Anzahl der zeitlich und sachlich nicht begrenzten Partner-
schaften mit Partnerinnen und Partnern in DAC-Ländern je 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Quelle: SDG-Portal) 

Partnerschaften in Ländern des globalen Südens (Anzahl)

2018 2020 2022

0,011 0,012 0,011
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Handlungsfeld 18 Globale Verantwortung und eine Welt
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Mit diesem Nachhaltigkeitsbericht konnte der ak-

tuelle Stand einer nachhaltigen Entwicklung in der 

Stadt Ratingen umfassend dargestellt werden - so-

wohl in qualitativer Hinsicht (Erfassung der kom-

munalen Nachhaltigkeitsaktivitäten) als auch in 

quantitativer Hinsicht (Analyse von Indikatoren). Die 

Kombination aus diesen Informationen ergibt ein 

aussagekräftiges Bild der Nachhaltigkeit vor Ort. 

Die Vorstellung der einzelnen Aktivitäten und Indi-

katoren zu den inhaltlichen Handlungsfeldern und 

Steuerungskriterien zeigt: die Stadt Ratingen leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung einer nach-

haltigen Entwicklung und der 17 Globalen Nachhal-

tigkeitsziele vor Ort.

Grundsätzlich erfüllt der Nachhaltigkeitsbericht 

drei Funktionen. Zunächst dient er der Reflexion der 

Umsetzungsfortschritte mit Blick auf eine nachhal-

tige Entwicklung. Zentrale Aktivitäten der Stadt Ra-

tingen (handlungsleitende Strategien und Konzep-

te, zentrale Maßnahmen, Projekte, Daueraufgaben 

und Programme, aktuelle politische Beschlüsse 

und Zielsetzungen sowie Kooperationen, Netzwer-

ke und Organisationsstrukturen) konnten gebündelt 

aufgezeigt, Entwicklungen über Kennzahlen mess-

bar gemacht und Handlungsbedarfe offengelegt 

werden. Daneben erfüllt die Berichterstattung eine 

Kommunikationsfunktion gegenüber verschiedenen 

Zielgruppen (politische Entscheidungstragende, die 

unterschiedlichen Fachbereiche der Verwaltung, 

die interessierte Öffentlichkeit sowie andere Kom-

munen), um über Nachhaltigkeit in der Stadt Ra-

tingen zu informieren, diesbezüglich Transparenz 

herzustellen und die Aufmerksamkeit zu erhöhen. 

Schließlich dient die Berichterstattung als ein zen-

trales Steuerungselement im stetigen Zyklus des 

kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements und 

für die zukünftige Ausrichtung der kommunalen 

Planung.  So können Zielerreichungen reflektiert, 

Mechanismen bei der Verfehlung von Zielen ausge-

löst und im Sinne eines kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses neue Prioritäten gesetzt werden.  

Die Stadt Ratingen reiht sich mit diesem Nachhal-

tigkeitsbericht in die Liste der mittlerweile rund 

50 Kommunen ein, welche den Berichtsrahmen 

Nachhaltige Kommune (BNK) bisher bundesweit 

angewendet haben. Der BNK erwies sich als hilf-

reiches Instrument zur Strukturierung der Inhalte 

dieses Nachhaltigkeitsberichts. Während die bis-

herige Nachhaltigkeitsberichterstattung in Kom-

munen häufig durch einen quantitativen Fokus auf 

Indikatoren geprägt war, bietet der BNK zusätzlich 

einen Orientierungsrahmen für die qualitative Ana-

lyse lokaler Nachhaltigkeitsaktivitäten. So ergibt 

sich ein vollständigeres Bild zum Umsetzungsstand 

einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort. Die inhalt-

lichen Handlungsfelder bilden dabei alle zentralen 

Bereiche einer nachhaltigen Kommunalentwicklung 

ab. Über die Steuerungskriterien können zusätzlich 

die strategische und strukturelle Verankerung so-

wie übergreifende Aspekte bezüglich Nachhaltig-

keit analysiert werden. Mit Hilfe der Bezüge zu den 

Globalen Nachhaltigkeitszielen wird der Bericht an-

schlussfähig eingebettet (und kann so als Grundlage 

für die internationale Berichterstattung im Rahmen 

eines „Voluntary Local Reviews“ dienen, der über 

den Umsetzungsstand der 17 Globalen Nachhaltig-

keitsziele vor Ort berichtet). 

Innerhalb der Stadtverwaltung Ratingen hat der Er-

arbeitungsprozess zum Bericht den ämterübergrei-

fenden Austausch verstärkt. Auch die Vernetzung 

mit den Eigenbetrieben und Beteiligungsunter-

nehmen konnte so unterstützt werden. Der Prozess 

verdeutlichte die Bandbreite der relevanten The-
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menbereiche und die Bedeutung von Zusammen-

arbeit, um das „Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit“ 

voranzubringen. Mit der Anwendung des BNK trägt 

die Stadt Ratingen zur Vereinheitlichung der kom-

munalen Nachhaltigkeitsberichterstattung und zum 

gegenseitigen Lernen (z.B. über innovative Pilotpro-

jekte) im gesamten Bundesgebiet bei. 

Dieser erste Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Ratin-

gen soll den Startpunkt bilden für die Verstetigung 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Zukunft. 

In der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie ist festge-

schrieben, dass ab 2024 im vierjährigen Turnus ein 

Nachhaltigkeitsbericht verfasst werden soll, der 

alle kommunalen Handlungsfelder einer nachhal-

tigen Entwicklung umfasst. Die Berichterstattung 

ist somit insgesamt als ein fortlaufender Prozess 

anzusehen - die Ergebnisse dieses Berichts dienen 

als Basis für zukünftige Nachhaltigkeitsberichte. 

Gleichzeitig soll dieser Bericht andere Kommunen 

ermutigen, ebenfalls über ihre Nachhaltigkeitsak-

tivitäten und -indikatoren im Zuge der Anwendung 

des Berichtsrahmens Nachhaltige Kommune zu be-

richten. Die jüngsten Fortschrittsberichte der Ver-

einten Nationen zur Erreichung der Globalen Nach-

haltigkeitsziele zeigen dringenden Handlungsbedarf 

auf, um die 17 Ziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen. 

Mit der Umsetzung vor Ort tragen Kommunen eine 

besondere Verantwortung, um in der von den Ver-

einten Nationen ausgerufenen „Dekade des Han-

delns“ (2020-2030) eine nachhaltige Entwicklung 

weiter voranzubringen.

Vor diesem Hintergrund wird die Stadt Ratingen - 

aufbauend auf den in diesem Bericht vorgestellten 

Aktivitäten - auch in den kommenden Jahren die 

Nachhaltigkeit vor Ort weiter fördern. Für die un-

mittelbare Zukunft sind einige Meilensteine zu nen-

nen. Übergeordnet steht nach der Verabschiedung 

der Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie im Sommer 

2024 die umgehende Umsetzung der Strategie an. 

Zur strategischen Implementierung der Nachhal-

tigkeitsziele und konkreten Umsetzung wurden in 

einem integrativen Prozess 19 strategische Ziele 

operationalisiert und mit über hundert Maßnah-

men hinterlegt. Zudem ist der Abschluss der Fort-

schreibung des integrierten Klimaschutz- und Kli-

maanpassungskonzepts bis Mitte 2025 geplant, die 

Bewerbung zur drittmaligen Rezertifizierung als 

„Fairtrade-Stadt“ wurde für 2024 eingereicht und 

erhalten. Für die stadteigenen Liegenschaften hat 

die Stadt Ratingen im Neubau die Nachhaltigkeit 

der Baumaterialien im Blick; so wurde beispiels-

weise die Kita Schluchtor in Holzbauweise errichtet. 

Zudem werden bei Planverfahren der Stadtplanung 

mikroklimatische Untersuchungen (idealerweise 

vor Beginn des Verfahrens) durchgeführt, um der 

Klimaanpassung Rechnung zu tragen. Aus dem Be-

reich der Digitalisierung werden insbesondere die 

im Rahmen der vollständigen OZG-Umsetzung an-

stehenden Projekte die Verfügbarkeit bürgernaher 

Dienstleistungen weiter steigern. Die Fortschrei-

bung der Smart City Strategie und die gemeinsame 

Umsetzung mit lokalen Stakeholdern unter Verwen-

dung unterschiedlicher Bürgerbeteiligungsformate 

wird weitere Themenfelder eröffnen.

Neben exponierten Meilensteinen wird in Ratingen 

auf eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und 

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

gesetzt. So wurde kürzlich durch den Stadtrat be-

schlossen, dass der Ratinger Nachhaltigkeitspreis 

nicht mehr wie zuvor alle zwei Jahre, sondern nun-

mehr im jährlichen Turnus verliehen wird. Auch die 

jährlichen Aktionstage „Ratinger Tage der Nach-

haltigkeit“ beleuchten Nachhaltigkeitsthemen. Das 

dreiwöchige offene Programm würdigt Engage-

ment für Nachhaltigkeit, ermutigt zur Mitwirkung 

und macht vor allem die Relevanz der 17 Globalen 

Nachhaltigkeitsziele auch für die kommunale Ebene 

deutlich.
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